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E r s t e r  T e i l  E r s t e r  T e i l  

A r b e i t s r e c h t l i c h e  V o r -
s c h r i f t e n  

A r b e i t s r e c h t l i c h e  V o r -
s c h r i f t e n  

E r s t e r  A b s c h n i t t  E r s t e r  A b s c h n i t t  

D u r c h f ü h r u n g  d e r  b e t r i e b -
l i c h e n  A l t e r s v e r s o r g u n g  

D u r c h f ü h r u n g  d e r  b e t r i e b -
l i c h e n  A l t e r s v e r s o r g u n g  

§ 1b § 1b 

Unverfallbarkeit und Durchführung der 
betrieblichen Altersversorgung 

Unverfallbarkeit und Durchführung der 
betrieblichen Altersversorgung 
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(1) Einem Arbeitnehmer, dem Leis-
tungen aus der betrieblichen Altersversor-
gung zugesagt worden sind, bleibt die An-
wartschaft erhalten, wenn das Arbeitsver-
hältnis vor Eintritt des Versorgungsfalls, 
jedoch nach Vollendung des 21. Lebens-
jahres endet und die Versorgungszusage 
zu diesem Zeitpunkt mindestens drei Jahre 
bestanden hat (unverfallbare Anwart-
schaft). Ein Arbeitnehmer behält seine An-
wartschaft auch dann, wenn er aufgrund 
einer Vorruhestandsregelung ausscheidet 
und ohne das vorherige Ausscheiden die 
Wartezeit und die sonstigen Voraussetzun-
gen für den Bezug von Leistungen der be-
trieblichen Altersversorgung hätte erfüllen 
können. Eine Änderung der Versorgungs-
zusage oder ihre Übernahme durch eine 
andere Person unterbricht nicht den Ablauf 
der Fristen nach Satz 1. Der Verpflichtung 
aus einer Versorgungszusage stehen Ver-
sorgungsverpflichtungen gleich, die auf 
betrieblicher Übung oder dem Grundsatz 
der Gleichbehandlung beruhen. Der Ablauf 
einer vorgesehenen Wartezeit wird durch 
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
nach Erfüllung der Voraussetzungen der 
Sätze 1 und 2 nicht berührt. Wechselt ein 
Arbeitnehmer vom Geltungsbereich dieses 
Gesetzes in einen anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, bleibt die Anwart-
schaft in gleichem Umfange wie für Perso-
nen erhalten, die auch nach Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses innerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes verblei-
ben. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Wird für die betriebliche Altersver-
sorgung eine Lebensversicherung auf das 
Leben des Arbeitnehmers durch den Ar-
beitgeber abgeschlossen und sind der Ar-
beitnehmer oder seine Hinterbliebenen 
hinsichtlich der Leistungen des Versiche-
rers ganz oder teilweise bezugsberechtigt 
(Direktversicherung), so ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, wegen Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses nach Erfüllung der in 
Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Voraus-
setzungen das Bezugsrecht nicht mehr zu 
widerrufen. Eine Vereinbarung, nach der 
das Bezugsrecht durch die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses nach Erfüllung der 
in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Vo-
raussetzungen auflösend bedingt ist, ist 
unwirksam. Hat der Arbeitgeber die An-
sprüche aus dem Versicherungsvertrag 
abgetreten oder beliehen, so ist er ver-
pflichtet, den Arbeitnehmer, dessen Ar-
beitsverhältnis nach Erfüllung der in Absatz 
1 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzun-
gen geendet hat, bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles so zu stellen, als ob die Abtre-
tung oder Beleihung nicht erfolgt wäre. Als 
Zeitpunkt der Erteilung der Versorgungszu-
sage im Sinne des Absatzes 1 gilt der Ver-
sicherungsbeginn, frühestens jedoch der 
Beginn der Betriebszugehörigkeit. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Wird die betriebliche Altersversor-
gung von einer rechtsfähigen Versor-
gungseinrichtung durchgeführt, die dem 
Arbeitnehmer oder seinen Hinterbliebenen 
auf ihre Leistungen einen Rechtsanspruch 
gewährt (Pensionskasse und Pensions-
fonds), so gilt Absatz 1 entsprechend. Als 
Zeitpunkt der Erteilung der Versorgungszu-
sage im Sinne des Absatzes 1 gilt der Ver-
sicherungsbeginn, frühestens jedoch der 
Beginn der Betriebszugehörigkeit. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Wird die betriebliche Altersversor-
gung von einer rechtsfähigen Versor-
gungseinrichtung durchgeführt, die auf ihre 
Leistungen keinen Rechtsanspruch ge-
währt (Unterstützungskasse), so sind die 
nach Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 und 2 
genannten Voraussetzungen und vor Ein-
tritt des Versorgungsfalles aus dem Unter-
nehmen ausgeschiedenen Arbeitnehmer 
und ihre Hinterbliebenen den bis zum Ein-
tritt des Versorgungsfalles dem Unterneh-
men angehörenden Arbeitnehmern und 
deren Hinterbliebenen gleichgestellt. Die 
Versorgungszusage gilt in dem Zeitpunkt 
als erteilt im Sinne des Absatzes 1, von 
dem an der Arbeitnehmer zum Kreis der 
Begünstigten der Unterstützungskasse 
gehört. 

       (4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Soweit betriebliche Altersversor-
gung durch Entgeltumwandlung einschließ-
lich eines möglichen Arbeitgeberzuschus-
ses nach § 1a Absatz 1a erfolgt, behält der 
Arbeitnehmer seine Anwartschaft, wenn 
sein Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Ver-
sorgungsfalles endet; in den Fällen der 
Absätze 2 und 3  

(5) Soweit betriebliche Altersversor-
gung durch Entgeltumwandlung einschließ-
lich eines möglichen Arbeitgeberzuschus-
ses nach § 1a Absatz 1a oder § 20 Absatz 
3 erfolgt, behält der Arbeitnehmer seine 
Anwartschaft, wenn sein Arbeitsverhältnis 
vor Eintritt des Versorgungsfalles endet; in 
den Fällen der Absätze 2 und 3  

1. dürfen die Überschussanteile nur zur 
Verbesserung der Leistung verwendet, 

1. dürfen die Überschussanteile nur zur 
Verbesserung der Leistung verwendet 
werden, 

2. muss dem ausgeschiedenen Arbeit-
nehmer das Recht zur Fortsetzung der 
Versicherung oder Versorgung mit ei-
genen Beiträgen eingeräumt und 

2. muss dem ausgeschiedenen Arbeit-
nehmer das Recht zur Fortsetzung der 
Versicherung oder Versorgung mit ei-
genen Beiträgen eingeräumt werden 
und 

3. muss das Recht zur Verpfändung, Ab-
tretung oder Beleihung durch den Ar-
beitgeber ausgeschlossen werden. 

3 .   u n v e r ä n d e r t  

Im Fall einer Direktversicherung ist dem 
Arbeitnehmer darüber hinaus mit Beginn 
der Entgeltumwandlung ein unwiderrufli-
ches Bezugsrecht einzuräumen. 

     u n v e r ä n d e r t  
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§ 3 § 3 

Abfindung Abfindung 

(1) Unverfallbare Anwartschaften im 
Falle der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses und laufende Leistungen dürfen nur 
unter den Voraussetzungen der folgenden 
Absätze abgefunden werden. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Arbeitgeber kann eine An-
wartschaft ohne Zustimmung des Arbeit-
nehmers abfinden, wenn der Monatsbetrag 
der aus der Anwartschaft resultierenden 
laufenden Leistung bei Erreichen der vor-
gesehenen Altersgrenze 1 vom Hundert, 
bei Kapitalleistungen zwölf Zehntel der 
monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht 
übersteigen würde. Dies gilt entsprechend 
für die Abfindung einer laufenden Leistung. 
Die Abfindung einer Anwartschaft bedarf 
der Zustimmung des Arbeitnehmers, wenn 
dieser nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses ein neues Arbeitsverhältnis in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union begründet und dies innerhalb 
von drei Monaten nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses seinem ehemaligen 
Arbeitgeber mitteilt. Die Abfindung ist unzu-
lässig, wenn der Arbeitnehmer von seinem 
Recht auf Übertragung der Anwartschaft 
Gebrauch macht. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

 (2a) Der Arbeitgeber kann eine An-
wartschaft mit Zustimmung des Arbeit-
nehmers abfinden, wenn der Monatsbe-
trag der aus der Anwartschaft resultie-
renden laufenden Leistung bei Errei-
chen der vorgesehenen Altersgrenze 2 
vom Hundert, bei Kapitalleistungen 24 
Zehntel der monatlichen Bezugsgröße 
nach § 18 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch nicht übersteigen würde und 
der Abfindungsbetrag vom Arbeitgeber 
unmittelbar zur Zahlung von Beiträgen 
zur gesetzlichen Rentenversicherung 
verwendet wird. 
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(3) Die Anwartschaft ist auf Verlangen 
des Arbeitnehmers abzufinden, wenn die 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung erstattet worden sind. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Teil der Anwartschaft, der 
während eines Insolvenzverfahrens erdient 
worden ist, kann ohne Zustimmung des 
Arbeitnehmers abgefunden werden, wenn 
die Betriebstätigkeit vollständig eingestellt 
und das Unternehmen liquidiert wird. 

       (4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Für die Berechnung des Abfin-
dungsbetrages gilt § 4 Abs. 5 entspre-
chend. 

       (5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Abfindung ist gesondert aus-
zuweisen und einmalig zu zahlen. 

       (6) u n v e r ä n d e r t  

 (7) Mit der Genehmigung des Be-
schlusses zur Auflösung einer Pensi-
onskasse nach § 199 Absatz 2 Satz 1 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
und der Auszahlung des gebildeten Ka-
pitals an den Versorgungsberechtigten 
gilt die Anwartschaft oder laufende Leis-
tung in dem Umfang, wie sie von der 
Pensionskasse durchgeführt worden ist, 
als abgefunden. 
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D r i t t e r  A b s c h n i t t  D r i t t e r  A b s c h n i t t  

A l t e r s g r e n z e  A l t e r s g r e n z e  

§ 6 § 6 

Vorzeitige Altersleistung Vorzeitige Altersleistung 

Einem Arbeitnehmer, der die Altersren-
te aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung als Vollrente in Anspruch nimmt, sind 
auf sein Verlangen nach Erfüllung der War-
tezeit und sonstiger Leistungsvorausset-
zungen Leistungen der betrieblichen Al-
tersversorgung zu gewähren. Wird die Al-
tersrente aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung auf einen Teilbetrag beschränkt, 
können die Leistungen der betrieblichen 
Altersversorgung eingestellt werden. Der 
ausgeschiedene Arbeitnehmer ist verpflich-
tet, eine Beschränkung der Altersrente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung dem 
Arbeitgeber oder sonstigen Versorgungs-
träger unverzüglich anzuzeigen. 

Einem Arbeitnehmer, der die Altersren-
te aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung in Anspruch nimmt, sind auf sein 
Verlangen nach Erfüllung der Wartezeit 
und sonstiger Leistungsvoraussetzungen 
Leistungen der betrieblichen Altersversor-
gung zu gewähren. 
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V i e r t e r  A b s c h n i t t  V i e r t e r  A b s c h n i t t  

I n s o l v e n z s i c h e r u n g  I n s o l v e n z s i c h e r u n g  

§ 9 § 9 

Mitteilungspflicht, Forderungs- und 
Vermögensübergang 

Mitteilungspflicht, Forderungs- und 
Vermögensübergang 

(1) Der Träger der Insolvenzsicherung 
teilt dem Berechtigten die ihm nach § 7 
oder § 8 zustehenden Ansprüche oder An-
wartschaften schriftlich mit. Unterbleibt die 
Mitteilung, so ist der Anspruch oder die 
Anwartschaft spätestens ein Jahr nach 
dem Sicherungsfall bei dem Träger der 
Insolvenzsicherung anzumelden; erfolgt die 
Anmeldung später, so beginnen die Leis-
tungen frühestens mit dem Ersten des Mo-
nats der Anmeldung, es sei denn, daß der 
Berechtigte an der rechtzeitigen Anmel-
dung ohne sein Verschulden verhindert 
war. 

(1) Der Träger der Insolvenzsicherung 
teilt dem Berechtigten die ihm nach § 7 
oder § 8 zustehenden Ansprüche oder An-
wartschaften schriftlich mit; mit Einwilli-
gung des Berechtigten kann die Mittei-
lung über ein vom Träger der Insolvenz-
sicherung bereitgestelltes technisches 
Verfahren erfolgen. Unterbleibt die Mittei-
lung, so ist der Anspruch oder die Anwart-
schaft spätestens ein Jahr nach dem Si-
cherungsfall bei dem Träger der Insolvenz-
sicherung anzumelden; erfolgt die Anmel-
dung später, so beginnen die Leistungen 
frühestens mit dem Ersten des Monats der 
Anmeldung, es sei denn, daß der Berech-
tigte an der rechtzeitigen Anmeldung ohne 
sein Verschulden verhindert war. 

(2) Ansprüche oder Anwartschaften 
des Berechtigten gegen den Arbeitgeber 
auf Leistungen der betrieblichen Altersver-
sorgung, die den Anspruch gegen den Trä-
ger der Insolvenzsicherung begründen, 
gehen im Falle eines Insolvenzverfahrens 
mit dessen Eröffnung, in den übrigen Si-
cherungsfällen dann auf den Träger der 
Insolvenzsicherung über, wenn dieser nach 
Absatz 1 Satz 1 dem Berechtigten die ihm 
zustehenden Ansprüche oder Anwartschaf-
ten mitteilt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Berechtigten geltend gemacht 
werden. Die mit der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens übergegangenen Anwart-
schaften werden im Insolvenzverfahren als 
unbedingte Forderungen nach § 45 der 
Insolvenzordnung geltend gemacht. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Ist der Träger der Insolvenzsiche-
rung zu Leistungen verpflichtet, die ohne 
den Eintritt des Sicherungsfalls eine Unter-
stützungskasse erbringen würde, geht de-
ren Vermögen einschließlich der Verbind-
lichkeiten auf ihn über; die Haftung für die 
Verbindlichkeiten beschränkt sich auf das 
übergegangene Vermögen. Wenn die 
übergegangenen Vermögenswerte den 
Barwert der Ansprüche und Anwartschaf-
ten gegen den Träger der Insolvenzsiche-
rung übersteigen, hat dieser den überstei-
genden Teil entsprechend der Satzung der 
Unterstützungskasse zu verwenden. Bei 
einer Unterstützungskasse mit mehreren 
Trägerunternehmen hat der Träger der 
Insolvenzsicherung einen Anspruch gegen 
die Unterstützungskasse auf einen Betrag, 
der dem Teil des Vermögens der Kasse 
entspricht, der auf das Unternehmen ent-
fällt, bei dem der Sicherungsfall eingetreten 
ist. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn der 
Sicherungsfall auf den in § 7 Abs. 1 Satz 4 
Nr. 2 genannten Gründen beruht, es sei 
denn, daß das Trägerunternehmen seine 
Betriebstätigkeit nach Eintritt des Siche-
rungsfall nicht fortsetzt und aufgelöst wird 
(Liquidationsvergleich). 

(3) Ist der Träger der Insolvenzsiche-
rung zu Leistungen verpflichtet, die ohne 
den Eintritt des Sicherungsfalls eine Unter-
stützungskasse erbringen würde, geht de-
ren Vermögen einschließlich der Verbind-
lichkeiten auf ihn über; die Haftung für die 
Verbindlichkeiten beschränkt sich auf das 
übergegangene Vermögen. Wenn die 
übergegangenen Vermögenswerte den 
Barwert der Ansprüche und Anwartschaf-
ten gegen den Träger der Insolvenzsiche-
rung übersteigen, hat dieser den überstei-
genden Teil entsprechend der Satzung der 
Unterstützungskasse zu verwenden. Bei 
einer Unterstützungskasse mit mehreren 
Trägerunternehmen hat der Träger der 
Insolvenzsicherung einen Anspruch gegen 
die Unterstützungskasse auf den Teil des 
Vermögens der Kasse, der auf das Un-
ternehmen entfällt, bei dem der Siche-
rungsfall eingetreten ist. Die Sätze 1 bis 3 
gelten nicht, wenn der Sicherungsfall auf 
den in § 7 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 genannten 
Gründen beruht, es sei denn, daß das Trä-
gerunternehmen seine Betriebstätigkeit 
nach Eintritt des Sicherungsfall nicht fort-
setzt und aufgelöst wird (Liquidationsver-
gleich). 
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(3a) Hat die Pensionskasse nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Kenntnis 
über den Sicherungsfall bei einem Arbeit-
geber erlangt, dessen Versorgungszusage 
von ihr durchgeführt wird, hat sie dies und 
die Auswirkungen des Sicherungsfalls auf 
die Pensionskasse der Aufsichtsbehörde 
und dem Träger der Insolvenzsicherung 
unverzüglich mitzuteilen. Sind bei der Pen-
sionskasse vor Eintritt des Sicherungsfalls 
garantierte Leistungen gekürzt worden o-
der liegen der Aufsichtsbehörde Informati-
onen vor, die eine dauerhafte Verschlech-
terung der finanziellen Lage der Pensions-
kasse wegen der Insolvenz des Arbeitge-
bers erwarten lassen, entscheidet die Auf-
sichtsbehörde nach Anhörung des Trägers 
der Insolvenzsicherung und der Pensions-
kasse nach pflichtgemäßem Ermessen, ob 
das dem Arbeitgeber zuzuordnende Ver-
mögen der Pensionskasse einschließlich 
der Verbindlichkeiten auf den Träger der 
Insolvenzsicherung übertragen werden soll. 
Die Aufsichtsbehörde teilt ihre Entschei-
dung dem Träger der Insolvenzsicherung 
und der Pensionskasse mit. Die Übertra-
gungsanordnung kann mit Nebenbestim-
mungen versehen werden. Absatz 3 Satz 1 
zweiter Halbsatz gilt entsprechend. Der 
Träger der Insolvenzsicherung kann nach 
Anhörung der Aufsichtsbehörde der Pensi-
onskasse Finanzmittel zur Verfügung stel-
len. Werden nach Eintritt des Sicherungs-
falls von der Pensionskasse garantierte 
Leistungen gekürzt, gelten die Sätze 2 bis 
6 entsprechend. 

       (3a) u n v e r ä n d e r t  

(3b) Absatz 3a gilt entsprechend 
für den Pensionsfonds. Abweichend von 
Absatz 3a Satz 2 hat die Aufsichtsbehörde 
bei nicht versicherungsförmigen Pensions-
plänen stets das dem Arbeitgeber zuzu-
ordnende Vermögen einschließlich der 
Verbindlichkeiten auf den Träger der Insol-
venzsicherung zu übertragen. 

(3b) Bei versicherungsförmi-
gen Pensionsplänen von Pensionsfonds 
gilt Absatz 3a, bei nicht versicherungs-
förmigen Pensionsplänen von Pensi-
onsfonds gilt Absatz 3 entsprechend. 
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(4) In einem Insolvenzplan, der die 
Fortführung des Unternehmens oder eines 
Betriebes vorsieht, ist für den Träger der 
Insolvenzsicherung eine besondere Grup-
pe zu bilden, sofern er hierauf nicht ver-
zichtet. Sofern im Insolvenzplan nichts an-
deres vorgesehen ist, kann der Träger der 
Insolvenzsicherung, wenn innerhalb von 
drei Jahren nach der Aufhebung des Insol-
venzverfahrens ein Antrag auf Eröffnung 
eines neuen Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Arbeitgebers gestellt wird, 
in diesem Verfahren als Insolvenzgläubiger 
Erstattung der von ihm erbrachten Leistun-
gen verlangen. 

       (4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Dem Träger der Insolvenzsiche-
rung steht gegen den Beschluß, durch den 
das Insolvenzverfahren eröffnet wird, die 
sofortige Beschwerde zu. 

       (5) u n v e r ä n d e r t  

§ 10 § 10 

Beitragspflicht und Beitragsbemessung Beitragspflicht und Beitragsbemessung; 
Beitragsbescheid 

(1) Die Mittel für die Durchführung der 
Insolvenzsicherung werden auf Grund öf-
fentlich-rechtlicher Verpflichtung durch Bei-
träge aller Arbeitgeber aufgebracht, die 
Leistungen der betrieblichen Altersversor-
gung unmittelbar zugesagt haben, eine 
betriebliche Altersversorgung über eine 
Unterstützungskasse, eine Direktversiche-
rung der in § 7 Abs. 1 Satz 2 und Absatz 2 
Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Art, einen Pen-
sionsfonds oder eine Pensionskasse nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 durchfüh-
ren. Der Versorgungsträger kann die Bei-
träge für den Arbeitgeber übernehmen. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Beiträge müssen den Barwert 
der im laufenden Kalenderjahr entstehen-
den Ansprüche auf Leistungen der Insol-
venzsicherung decken zuzüglich eines Be-
trages für die aufgrund eingetretener Insol-
venzen zu sichernden Anwartschaften, der 
sich aus dem Unterschied der Barwerte 
dieser Anwartschaften am Ende des Ka-
lenderjahres und am Ende des Vorjahres 
bemisst. Der Rechnungszinsfuß bei der 
Berechnung des Barwerts der Ansprüche 
auf Leistungen der Insolvenzsicherung be-
stimmt sich nach § 235 Absatz 1 Nummer 
4 des Versicherungsaufsichtsgesetzes; 
soweit keine Übertragung nach § 8 Abs. 1 
stattfindet, ist der Rechnungszinsfuß bei 
der Berechnung des Barwerts der Anwart-
schaften um ein Drittel höher. Darüber hin-
aus müssen die Beiträge die im gleichen 
Zeitraum entstehenden Verwaltungskosten 
und sonstigen Kosten, die mit der Gewäh-
rung der Leistungen zusammenhängen, 
und die Zuführung zu einem von der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht festgesetzten Ausgleichsfonds de-
cken; § 193 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes bleibt unberührt. Auf die am Ende 
des Kalenderjahres fälligen Beiträge kön-
nen Vorschüsse erhoben werden. In Jah-
ren, in denen sich außergewöhnlich hohe 
Beiträge ergeben würden, kann zu deren 
Ermäßigung der Ausgleichsfonds in einem 
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht zu genehmigenden Umfang 
herangezogen werden; außerdem können 
die nach den Sätzen 1 bis 3 erforderlichen 
Beiträge auf das laufende und die bis zu 
vier folgenden Kalenderjahre verteilt wer-
den. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die nach Absatz 2 erforderlichen 
Beiträge werden auf die Arbeitgeber nach 
Maßgabe der nachfolgenden Beträge um-
gelegt, soweit sie sich auf die laufenden 
Versorgungsleistungen und die nach § 1b 
unverfallbaren Versorgungsanwartschaften 
beziehen (Beitragsbemessungsgrundlage); 
diese Beträge sind festzustellen auf den 
Schluß des Wirtschaftsjahrs des Arbeitge-
bers, das im abgelaufenen Kalenderjahr 
geendet hat:  

       (3) u n v e r ä n d e r t  
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1. Bei Arbeitgebern, die Leistungen der 
betrieblichen Altersversorgung unmit-
telbar zugesagt haben, ist Beitragsbe-
messungsgrundlage der Teilwert der 
Pensionsverpflichtung (§ 6a Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes). 

 

2. Bei Arbeitgebern, die eine betriebliche 
Altersversorgung über eine Direktver-
sicherung mit widerruflichem Bezugs-
recht durchführen, ist Beitragsbemes-
sungsgrundlage das geschäftsplan-
mäßige Deckungskapital oder, soweit 
die Berechnung des Deckungskapitals 
nicht zum Geschäftsplan gehört, die 
Deckungsrückstellung. Für Versiche-
rungen, bei denen der Versicherungs-
fall bereits eingetreten ist, und für Ver-
sicherungsanwartschaften, für die ein 
unwiderrufliches Bezugsrecht einge-
räumt ist, ist das Deckungskapital oder 
die Deckungsrückstellung nur insoweit 
zu berücksichtigen, als die Versiche-
rungen abgetreten oder beliehen sind. 

 

3. Bei Arbeitgebern, die eine betriebliche 
Altersversorgung über eine Unterstüt-
zungskasse durchführen, ist Beitrags-
bemessungsgrundlage das Deckungs-
kapital für die laufenden Leistungen (§ 
4d Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Ein-
kommensteuergesetzes) zuzüglich des 
Zwanzigfachen der nach § 4d Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe b Satz 1 des Ein-
kommensteuergesetzes errechneten 
jährlichen Zuwendungen für Leis-
tungsanwärter im Sinne von § 4d Abs. 
1 Nr. 1 Buchstabe b Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes. 

 

4. Bei Arbeitgebern, die eine betriebliche 
Altersversorgung über einen Pensions-
fonds oder eine Pensionskasse nach § 
7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 durchfüh-
ren, ist Beitragsbemessungsgrundlage  
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a) für unverfallbare Anwartschaften 
auf lebenslange Altersleistungen 
die Höhe der jährlichen Versor-
gungsleistung, die im Versor-
gungsfall, spätestens zum Zeit-
punkt des Erreichens der Regelal-
tersgrenze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung, erreicht wer-
den kann, bei ausschließlich le-
benslangen Invaliditäts- oder le-
benslangen Hinterbliebenenleis-
tungen jeweils ein Viertel dieses 
Wertes; bei Kapitalleistungen gel-
ten 10 Prozent der Kapitalleistung, 
bei Auszahlungsplänen 10 Prozent 
der Ratensumme zuzüglich des 
Restkapitals als Höhe der lebens-
langen jährlichen Versorgungsleis-
tung, 

 

b) für lebenslang laufende Versor-
gungsleistungen 20 Prozent des 
nach Anlage 1 Spalte 2 zu § 4d 
Absatz 1 des Einkommensteuer-
gesetzes berechneten Deckungs-
kapitals; bei befristeten Versor-
gungsleistungen gelten 10 Prozent 
des Produktes aus maximal mögli-
cher Restlaufzeit in vollen Jahren 
und der Höhe der jährlichen lau-
fenden Leistung, bei Auszah-
lungsplänen 10 Prozent der zu-
künftigen Ratensumme zuzüglich 
des Restkapitals als Höhe der le-
benslangen jährlichen Versor-
gungsleistung. 

 

(4) Aus den Beitragsbescheiden des 
Trägers der Insolvenzsicherung findet die 
Zwangsvollstreckung in entsprechender 
Anwendung der Vorschriften der Zivilpro-
zeßordnung statt. Die vollstreckbare Aus-
fertigung erteilt der Träger der Insolvenzsi-
cherung. 

       (4) u n v e r ä n d e r t  

 (5) Der Träger der Insolvenzsiche-
rung kann seine Beitragsbescheide 
vollständig durch automatische Einrich-
tungen erlassen, sofern weder ein Er-
messen noch ein Beurteilungsspielraum 
besteht. 
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§ 11 § 11 

Melde-, Auskunfts- und Mitteilungs-
pflichten 

Melde-, Auskunfts- und Mitteilungs-
pflichten 

(1) Der Arbeitgeber hat dem Träger 
der Insolvenzsicherung eine betriebliche 
Altersversorgung nach § 1b Abs. 1 bis 4 für 
seine Arbeitnehmer innerhalb von 3 Mona-
ten nach Erteilung der unmittelbaren Ver-
sorgungszusage, dem Abschluß einer Di-
rektversicherung, der Errichtung einer Un-
terstützungskasse, eines Pensionsfonds 
oder einer Pensionskasse nach § 7 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 3 mitzuteilen. Der Arbeit-
geber, der sonstige Träger der Versorgung, 
der Insolvenzverwalter und die nach § 7 
Berechtigten sind verpflichtet, dem Träger 
der Insolvenzsicherung alle Auskünfte zu 
erteilen, die zur Durchführung der Vor-
schriften dieses Abschnitts erforderlich 
sind, sowie Unterlagen vorzulegen, aus 
denen die erforderlichen Angaben ersicht-
lich sind. 

(1) Der Arbeitgeber hat dem Träger 
der Insolvenzsicherung eine betriebliche 
Altersversorgung nach § 1b Abs. 1 bis 4 für 
seine Arbeitnehmer innerhalb von 3 Mona-
ten nach Erteilung der unmittelbaren Ver-
sorgungszusage, dem Abschluß einer Di-
rektversicherung, der Errichtung einer Un-
terstützungskasse, eines Pensionsfonds 
oder einer Pensionskasse nach § 7 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 3 mitzuteilen. Der Arbeit-
geber, der sonstige Träger der Versorgung, 
der Insolvenzverwalter und die nach § 7 
Berechtigten sind verpflichtet, dem Träger 
der Insolvenzsicherung alle Auskünfte zu 
erteilen, die zur Durchführung der Vor-
schriften dieses Abschnitts erforderlich 
sind, sowie Unterlagen vorzulegen, aus 
denen die erforderlichen Angaben ersicht-
lich sind. Enthält die Auskunft des Ar-
beitgebers keine oder eine unrichtige 
Betriebsnummer, kann der Träger der 
Insolvenzsicherung diese von der Bun-
desagentur für Arbeit anfordern und 
verarbeiten, soweit dies für die Erfül-
lung seiner Aufgaben nach diesem Ab-
schnitt erforderlich ist. Reichen die von 
dem nach § 7 Berechtigten vorgelegten 
Unterlagen für die Feststellung der Leis-
tungen nicht aus, kann der Träger der 
Insolvenz-sicherung die zur Feststel-
lung der Leistungen erforderlichen Da-
ten von den Trägern der gesetzlichen 
Rentenversicherung anfordern und ver-
arbeiten, soweit dies für die Erfüllung 
seiner Aufgaben nach diesem Abschnitt 
erforderlich ist. 
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(2) Ein beitragspflichtiger Arbeitgeber 
hat dem Träger der Insolvenzsicherung 
spätestens bis zum 30. September eines 
jeden Kalenderjahrs die Höhe des nach § 
10 Abs. 3 für die Bemessung des Beitrages 
maßgebenden Betrages bei unmittelbaren 
Versorgungszusagen auf Grund eines ver-
sicherungsmathematischen Gutachtens, 
bei Direktversicherungen auf Grund einer 
Bescheinigung des Versicherers und bei 
Unterstützungskassen, Pensionsfonds und 
Pensionskassen auf Grund einer nachprüf-
baren Berechnung mitzuteilen. Der Arbeit-
geber hat die in Satz 1 bezeichneten Unter-
lagen mindestens 6 Jahre aufzubewahren. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Insolvenzverwalter hat dem 
Träger der Insolvenzsicherung die Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens, Namen und 
Anschriften der Versorgungsempfänger 
und die Höhe ihrer Versorgung nach § 7 
unverzüglich mitzuteilen. Er hat zugleich 
Namen und Anschriften der Personen, die 
bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine 
nach § 1 unverfallbare Versorgungsan-
wartschaft haben, sowie die Höhe ihrer 
Anwartschaft nach § 7 mitzuteilen. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Arbeitgeber, der sonstige Trä-
ger der Versorgung und die nach § 7 Be-
rechtigten sind verpflichtet, dem Insolvenz-
verwalter Auskünfte über alle Tatsachen zu 
erteilen, auf die sich die Mitteilungspflicht 
nach Absatz 3 bezieht. 

       (4) u n v e r ä n d e r t  

(5) In den Fällen, in denen ein Insol-
venzverfahren nicht eröffnet wird (§ 7 Abs. 
1 Satz 4) oder nach § 207 der Insolvenzor-
dnung eingestellt worden ist, sind die 
Pflichten des Insolvenzverwalters nach 
Absatz 3 vom Arbeitgeber oder dem sons-
tigen Träger der Versorgung zu erfüllen. 

       (5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Kammern und andere Zusammen-
schlüsse von Unternehmern oder anderen 
selbständigen Berufstätigen, die als Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts errich-
tet sind, ferner Verbände und andere Zu-
sammenschlüsse, denen Unternehmer 
oder andere selbständige Berufstätige kraft 
Gesetzes angehören oder anzugehören 
haben, haben den Träger der Insolvenzsi-
cherung bei der Ermittlung der nach § 10 
beitragspflichtigen Arbeitgeber zu unter-
stützen. Die Aufsichtsbehörden haben auf 
Anfrage dem Träger der Insolvenzsiche-
rung die unter ihrer Aufsicht stehenden 
Pensionskassen mitzuteilen. 

       (6) u n v e r ä n d e r t  

(6a) Ist bei einem Arbeitgeber, 
dessen Versorgungszusage von einer 
Pensionskasse oder einem Pensionsfonds 
durchgeführt wird, der Sicherungsfall ein-
getreten, muss die Pensionskasse oder der 
Pensionsfonds dem Träger der Insolvenz-
sicherung beschlossene Änderungen von 
Versorgungsleistungen unverzüglich mittei-
len. 

       (6a) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die nach den Absätzen 1 bis 3 
und 5 zu Mitteilungen und Auskünften und 
die nach Absatz 6 zur Unterstützung Ver-
pflichteten haben die vom Träger der Insol-
venzsicherung vorgesehenen Vordrucke 
und technischen Verfahren zu verwenden. 

       (7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Zur Sicherung der vollständigen 
Erfassung der nach § 10 beitragspflichtigen 
Arbeitgeber können die Finanzämter dem 
Träger der Insolvenzsicherung mitteilen, 
welche Arbeitgeber für die Beitragspflicht in 
Betracht kommen. Die Bundesregierung 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates das Nä-
here zu bestimmen und Einzelheiten des 
Verfahrens zu regeln. 

       (8) u n v e r ä n d e r t  
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S e c h s t e r  A b s c h n i t t  S e c h s t e r  A b s c h n i t t  

G e l t u n g s b e r e i c h  G e l t u n g s b e r e i c h  

§ 18 § 18 

Sonderregelungen für den öffentlichen 
Dienst 

Sonderregelungen für den öffentlichen 
Dienst 

(1) Für Personen, die        (1) u n v e r ä n d e r t  

1. bei der Versorgungsanstalt des Bun-
des und der Länder (VBL) oder einer 
kommunalen oder kirchlichen Zusatz-
versorgungseinrichtung versichert sind, 
oder 

1.  u n v e r ä n d e r t  

2. bei einer anderen Zusatzversorgungs-
einrichtung versichert sind, die mit ei-
ner der Zusatzversorgungseinrichtun-
gen nach Nummer 1 ein Überleitungs-
abkommen abgeschlossen hat oder 
aufgrund satzungsrechtlicher Vorschrif-
ten von Zusatzversorgungseinrichtun-
gen nach Nummer 1 ein solches Ab-
kommen abschließen kann, oder 

2.  u n v e r ä n d e r t  

3. unter das Hamburgische Zusatzver-
sorgungsgesetz oder unter das Bremi-
sche Ruhelohngesetz in ihren jeweili-
gen Fassungen fallen oder auf die die-
se Gesetze sonst Anwendung finden, 

3.  u n v e r ä n d e r t  

gelten die §§ 2, 2a Absatz 1, 3 und 4 sowie 
die §§ 5, 16, 27 und 28 nicht, soweit sich 
aus den nachfolgenden Regelungen nichts 
Abweichendes ergibt; § 4 gilt nicht, wenn 
die Anwartschaft oder die laufende Leis-
tung ganz oder teilweise umlage- oder 
haushaltsfinanziert ist. Soweit die betriebli-
che Altersversorgung über eine der in Satz 
1 genannten Einrichtungen durchgeführt 
wird, finden die §§ 7 bis 15 keine Anwen-
dung. 

gelten die §§ 2, 2a Absatz 1, 3 und 4 sowie 
die §§ 5, 16, 27 und 28 nicht, soweit sich 
aus den nachfolgenden Regelungen nichts 
Abweichendes ergibt; § 3 Absatz 2 Satz 1, 
Absatz 2a und 4 gilt nicht; § 4 gilt nicht, 
wenn die Anwartschaft oder die laufende 
Leistung ganz oder teilweise umlage- oder 
haushaltsfinanziert ist. Soweit die betriebli-
che Altersversorgung über eine der in Satz 
1 genannten Einrichtungen durchgeführt 
wird, finden die §§ 7 bis 15 keine Anwen-
dung. 
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S i e b t e r  A b s c h n i t t  S i e b t e r  A b s c h n i t t  

B e t r i e b l i c h e  A l t e r s v e r -
s o r g u n g  u n d  T a r i f v e r t r a g  

B e t r i e b l i c h e  A l t e r s v e r -
s o r g u n g  u n d  T a r i f v e r t r a g  

Unterabschnitt 1 Unterabschnitt 1 

Tariföffnung; Optionssysteme Tariföffnung; Optionssysteme 

§ 20 § 20 

Tarifvertrag und Entgeltumwandlung; 
Optionssysteme 

Tarifvertrag und Entgeltumwandlung; 
Optionssysteme 

(1) Soweit Entgeltansprüche auf ei-
nem Tarifvertrag beruhen, kann für diese 
eine Entgeltumwandlung nur vorgenom-
men werden, soweit dies durch Tarifvertrag 
vorgesehen oder durch Tarifvertrag zuge-
lassen ist. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  

(2) In einem Tarifvertrag oder auf 
Grund eines Tarifvertrages in einer Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung kann gere-
gelt werden, dass der Arbeitgeber für alle 
Arbeitnehmer oder für eine Gruppe von 
Arbeitnehmern des Unternehmens oder 
einzelner Betriebe eine automatische Ent-
geltumwandlung einführt, gegen die der 
Arbeitnehmer ein Widerspruchsrecht hat 
(Optionssystem). Das Angebot des Arbeit-
gebers auf Entgeltumwandlung gilt als vom 
Arbeitnehmer angenommen, wenn er nicht 
widersprochen hat und das Angebot  

       (2) u n v e r ä n d e r t  

1. in Textform und mindestens drei Mona-
te vor der ersten Fälligkeit des umzu-
wandelnden Entgelts gemacht worden 
ist und 

 

2. deutlich darauf hinweist,   

a) welcher Betrag und welcher Ver-
gütungsbestandteil umgewandelt 
werden sollen und 
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b) dass der Arbeitnehmer ohne An-
gabe von Gründen innerhalb einer 
Frist von mindestens einem Monat 
nach dem Zugang des Angebots 
widersprechen und die Entgelt-
umwandlung mit einer Frist von 
höchstens einem Monat beenden 
kann. 

 

Nichttarifgebundene Arbeitgeber können 
ein einschlägiges tarifvertragliches Opti-
onssystem anwenden oder auf Grund ei-
nes einschlägigen Tarifvertrages durch 
Betriebs- oder Dienstvereinbarung die Ein-
führung eines Optionssystems regeln; Satz 
2 gilt entsprechend. 

 

 (3) Sind Entgeltansprüche nicht 
und werden sie auch nicht üblicher-
weise in einem einschlägigen Tarifver-
trag geregelt, können Optionssysteme 
auch ohne tarifvertragliche Grundlage in 
einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
geregelt werden, wenn der Arbeitgeber 
zusätzlich zu den Vorgaben nach Absatz 
2 mindestens 20 Prozent des umgewan-
delten Entgelts als Arbeitgeberzuschuss 
hinzugibt; die Verpflichtung des Arbeit-
gebers aus § 1a Absatz 1a gilt insoweit 
als erfüllt. 

Unterabschnitt 2 Unterabschnitt 2 

Tarifvertrag und reine Beitragszusage Tarifvertrag und reine Beitragszusage 

§ 21 § 21 

Tarifvertragsparteien Tarifvertragsparteien; Sozialpartnermo-
dell 

(1) Vereinbaren die Tarifvertragspar-
teien eine betriebliche Altersversorgung in 
Form der reinen Beitragszusage, müssen 
sie sich an deren Durchführung und Steue-
rung beteiligen. 

(1) Vereinbaren die Tarifvertragspar-
teien eine betriebliche Altersversorgung in 
Form der reinen Beitragszusage, müssen 
sie sich an deren Durchführung und Steue-
rung beteiligen (Sozialpartnermodell). 
Eine mangelhafte Beteiligung führt nicht 
zur Unwirksamkeit der reinen Beitrags-
zusage. 
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(2) Die Tarifvertragsparteien sollen im 
Rahmen von Tarifverträgen nach Absatz 1 
bereits bestehende Betriebsrentensysteme 
angemessen berücksichtigen. Die Tarifver-
tragsparteien müssen insbesondere prüfen, 
ob auf der Grundlage einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung oder, wenn ein Be-
triebs- oder Personalrat nicht besteht, 
durch schriftliche Vereinbarung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, tarifvertrag-
lich vereinbarte Beiträge für eine reine Bei-
tragszusage für eine andere nach diesem 
Gesetz zulässige Zusageart verwendet 
werden dürfen. 

(2) Die Beteiligungspflicht nach 
Absatz 1 entfällt, wenn ein Tarifvertrag 
vorsieht, sich einem bestehenden Sozi-
alpartnermodell anzuschließen. 

(3) Die Tarifvertragsparteien sollen 
nichttarifgebundenen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern den Zugang zur durchfüh-
renden Versorgungseinrichtung nicht ver-
wehren. Der durchführenden Versorgungs-
einrichtung dürfen im Hinblick auf die Auf-
nahme und Verwaltung von Arbeitnehmern 
nichttarifgebundener Arbeitgeber keine 
sachlich unbegründeten Vorgaben ge-
macht werden. 

entfällt 

(4) Wird eine reine Beitragszusage 
über eine Direktversicherung durchgeführt, 
kann eine gemeinsame Einrichtung nach § 
4 des Tarifvertragsgesetzes als Versiche-
rungsnehmer an die Stelle des Arbeitge-
bers treten. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 22 § 22 

Arbeitnehmer und Versorgungseinrich-
tung 

Arbeitnehmer und Versorgungseinrich-
tung 

(1) Bei einer reinen Beitragszusage 
hat der Pensionsfonds, die Pensionskasse 
oder die Direktversicherung dem Versor-
gungsempfänger auf der Grundlage des 
planmäßig zuzurechnenden Versorgungs-
kapitals laufende Leistungen der betriebli-
chen Altersversorgung zu erbringen. Die 
Höhe der Leistungen darf nicht garantiert 
werden. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die auf den gezahlten Beiträgen 
beruhende Anwartschaft auf Altersrente ist 
sofort unverfallbar. Die Erträge der Versor-
gungseinrichtung müssen auch dem aus-
geschiedenen Arbeitnehmer zugutekom-
men. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Arbeitnehmer hat gegenüber 
der Versorgungseinrichtung das Recht,  

       (3) u n v e r ä n d e r t  

1. nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses 

1.   u n v e r ä n d e r t  

a) die Versorgung mit eigenen Bei-
trägen fortzusetzen oder 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) innerhalb eines Jahres das gebil-
dete Versorgungskapital auf die 
neue Versorgungseinrichtung, an 
die Beiträge auf der Grundlage ei-
ner reinen Beitragszusage gezahlt 
werden, zu übertragen, 

b) u n v e r ä n d e r t  

2. entsprechend § 4a Auskunft zu verlan-
gen und 

2.   u n v e r ä n d e r t  

3. entsprechend § 6 vorzeitige Altersleis-
tungen in Anspruch zu nehmen. 

3.   u n v e r ä n d e r t  

 Bei einem Wechsel der Versorgungsein-
richtung gilt Satz 1 Nummer 1 Buchsta-
be b entsprechend. 

(4) Die bei der Versorgungseinrich-
tung bestehende Anwartschaft ist nicht 
übertragbar, nicht beleihbar und nicht ver-
äußerbar. Sie darf vorbehaltlich des Satzes 
3 nicht vorzeitig verwertet werden. Die Ver-
sorgungseinrichtung kann Anwartschaften 
und laufende Leistungen bis zu der Wert-
grenze in § 3 Absatz 2 Satz 1 abfinden; § 3 
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

(4) Die bei der Versorgungseinrich-
tung bestehende Anwartschaft ist nicht 
übertragbar, nicht beleihbar und nicht ver-
äußerbar. Sie darf vorbehaltlich des Satzes 
3 nicht vorzeitig verwertet werden. Die 
Versorgungseinrichtung kann Anwart-
schaften und laufende Leistungen bis zu 
einer von den Tarifvertragsparteien 
festgelegten Wertgrenze abfinden; § 3 
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

(5) Für die Verjährung der Ansprüche 
gilt § 18a entsprechend. 

       (5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 24 § 24 

Nichttarifgebundene Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer 

Teilnahme Dritter an Sozialpartnermo-
dellen 

       Nichttarifgebundene Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer können die Anwendung der 
einschlägigen tariflichen Regelung verein-
baren. 

(1) Nichttarifgebundene Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer können die An-
wendung einer einschlägigen tariflichen 
Regelung über ein Sozialpartnermodell 
mit Zustimmung der das Sozialpartner-
modell tragenden Tarifvertragsparteien 
vereinbaren. 

 (2) Die Anwendung einer nicht ein-
schlägigen tariflichen Regelung über ein 
Sozialpartnermodell können Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer mit Zustimmung der 
das Sozialpartnermodell tragenden Ta-
rifvertragsparteien vereinbaren, wenn 

 1. ein für das Arbeitsverhältnis ein-
schlägiger Tarifvertrag dies eröffnet 
oder 

 2. die das Sozialpartnermodell tragen-
de Gewerkschaft nach ihrer Satzung 
für das Arbeitsverhältnis tarifzu-
ständig ist. 

 (3) Arbeitnehmer, die bei Tarifver-
tragsparteien beschäftigt sind, die einen 
Tarifvertrag über ein Sozialpartnermo-
dell abgeschlossen haben, können mit 
ihrem Arbeitgeber die Teilnahme an 
dem Sozialpartnermodell vereinbaren. 

 (4) Die das Sozialpartnermodell 
tragenden Tarifvertragsparteien können 
Dritte an den Kosten, die ihnen im Zu-
sammenhang mit der Durchführung und 
Steuerung des Sozialpartnermodells 
entstehen, angemessen beteiligen. Die 
Tarifvertragsparteien können die Kos-
tenbeteiligung auch über die Beiträge 
und Leistungen der durchführenden 
Versorgungseinrichtung erheben las-
sen; an eine entsprechende Entschei-
dung ist die durchführende Versor-
gungseinrichtung bei der Kalkulation 
der Beiträge und Leistungen gebunden. 
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Einkommensteuergesetz Einkommensteuergesetz 

( - EStG) 
vom: 16.10.1934 - zuletzt geän-

dert durch Art. 2 G v. 
23.12.2024 I Nr. 449 

( - EStG) 
vom: 16.10.1934 - zuletzt geän-

dert durch Art. 2 G v. 
23.12.2024 I Nr. 449 

I I .  I I .  

E i n k o m m e n  E i n k o m m e n  

2 .  2 .  

S t e u e r f r e i e  E i n n a h m e n  S t e u e r f r e i e  E i n n a h m e n  

§ 3 § 3 

Steuerfrei sind  u n v e r ä n d e r t  

55c. Übertragungen von Altersvorsorge-
vermögen im Sinne des § 92 auf einen 
anderen auf den Namen des Steuer-
pflichtigen lautenden Altersvorsorge-
vertrag (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
10 Buchstabe b des Altersvorsorgever-
träge-Zertifizierungsgesetzes), soweit 
die Leistungen zu steuerpflichtigen 
Einkünften nach § 22 Nummer 5 füh-
ren würden. Dies gilt entsprechend  

55c.  u n v e r ä n d e r t  
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a) wenn Anwartschaften aus einer 
betrieblichen Altersversorgung, die 
über einen Pensionsfonds, eine 
Pensionskasse oder ein Unter-
nehmen der Lebensversicherung 
(Direktversicherung) durchgeführt 
wird, lediglich auf einen anderen 
Träger einer betrieblichen Alters-
versorgung in Form eines Pensi-
onsfonds, einer Pensionskasse 
oder eines Unternehmens der Le-
bensversicherung (Direktversiche-
rung) übertragen werden, soweit 
keine Zahlungen unmittelbar an 
den Arbeitnehmer erfolgen, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) wenn Anwartschaften der betrieb-
lichen Altersversorgung abgefun-
den werden, soweit das Altersvor-
sorgevermögen zugunsten eines 
auf den Namen des Steuerpflichti-
gen lautenden Altersvorsorgever-
trages geleistet wird, 

b) wenn Anwartschaften der betrieb-
lichen Altersversorgung abgefun-
den werden, soweit das Altersvor-
sorgevermögen zugunsten eines 
auf den Namen des Steuerpflichti-
gen lautenden Altersvorsorgever-
trages geleistet wird, und in den 
Fällen des § 3 Absatz 2a des Be-
triebsrentengesetzes, 
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X I I .  X I I .  

F ö r d e r b e t r a g  z u r  b e t r i e b -
l i c h e n  A l t e r s v e r s o r g u n g  

F ö r d e r b e t r a g  z u r  b e t r i e b -
l i c h e n  A l t e r s v e r s o r g u n g  

§ 100 § 100 

Förderbetrag zur betrieblichen Alters-
versorgung 

Förderbetrag zur betrieblichen Alters-
versorgung 

(1) Arbeitgeber im Sinne des § 38 Ab-
satz 1 dürfen vom Gesamtbetrag der ein-
zubehaltenden Lohnsteuer für jeden Ar-
beitnehmer mit einem ersten Dienstver-
hältnis einen Teilbetrag des Arbeitgeber-
beitrags zur kapitalgedeckten betrieblichen 
Altersversorgung (Förderbetrag) entneh-
men und bei der nächsten Lohnsteuer-
Anmeldung gesondert absetzen. 
2Übersteigt der insgesamt zu gewährende 
Förderbetrag den Betrag, der insgesamt an 
Lohnsteuer abzuführen ist, so wird der 
übersteigende Betrag dem Arbeitgeber auf 
Antrag von dem Finanzamt, an das die 
Lohnsteuer abzuführen ist, aus den Ein-
nahmen der Lohnsteuer ersetzt. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Förderbetrag beträgt im Ka-
lenderjahr 30 Prozent des zusätzlichen 
Arbeitgeberbeitrags nach Absatz 3, höchs-
tens 288 Euro. In Fällen, in denen der Ar-
beitgeber bereits im Jahr 2016 einen zu-
sätzlichen Arbeitgeberbeitrag an einen 
Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder 
für eine Direktversicherung geleistet hat, ist 
der jeweilige Förderbetrag auf den Betrag 
beschränkt, den der Arbeitgeber darüber 
hinaus leistet. 

(2) Der Förderbetrag beträgt im Ka-
lenderjahr 30 Prozent des zusätzlichen 
Arbeitgeberbeitrags nach Absatz 3, höchs-
tens 360 Euro. In Fällen, in denen der Ar-
beitgeber bereits im Jahr 2016 einen zu-
sätzlichen Arbeitgeberbeitrag an einen 
Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder 
für eine Direktversicherung geleistet hat, ist 
der jeweilige Förderbetrag auf den Betrag 
beschränkt, den der Arbeitgeber darüber 
hinaus leistet. 

(3) Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme des Förderbetrags nach den 
Absätzen 1 und 2 ist, dass  

       (3) u n v e r ä n d e r t  

1. der Arbeitslohn des Arbeitnehmers im 
Lohnzahlungszeitraum, für den der 
Förderbetrag geltend gemacht wird, im 
Inland dem Lohnsteuerabzug unter-
liegt; 

1.   u n v e r ä n d e r t  
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2. der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn im Kalenderjahr mindes-
tens einen Betrag in Höhe von 240 Eu-
ro an einen Pensionsfonds, eine Pen-
sionskasse oder für eine Direktversi-
cherung zahlt; 

2.   u n v e r ä n d e r t  

3. im Zeitpunkt der Beitragsleistung der 
laufende Arbeitslohn (§ 39b Absatz 2 
Satz 1 und 2), der pauschal besteuerte 
Arbeitslohn (§ 40a Absatz 1 und 3) o-
der das pauschal besteuerte Arbeits-
entgelt (§ 40a Absatz 2 und 2a) nicht 
mehr beträgt als  

3. im Zeitpunkt der Beitragsleistung 
der laufende Arbeitslohn (§ 39b Ab-
satz 2 Satz 1 und 2), der pauschal 
besteuerte Arbeitslohn (§ 40a Ab-
satz 1 und 3) oder das pauschal be-
steuerte Arbeitsentgelt (§ 40a Ab-
satz 2 und 2a) bei einem monatli-
chen Lohnzahlungszeitraum nicht 
mehr beträgt als 3 Prozent der Bei-
tragsbemessungsgrenze in der all-
gemeinen Rentenversicherung; die-
se Arbeitslohngrenze ist bei einem 
täglichen Lohnzahlungszeitraum mit 
1/30, bei einem wöchentlichen 
Lohnzahlungszeitraum mit 7/30 und 
bei einem jährlichen Lohnzahlungs-
zeitraum mit 12 zu vervielfältigen; 

a) 85,84 Euro bei einem täglichen 
Lohnzahlungszeitraum, 

b) 600,84 Euro bei einem wöchentli-
chen Lohnzahlungszeitraum, 

c) 2 575 Euro bei einem monatlichen 
Lohnzahlungszeitraum oder 

d) 30 900 Euro bei einem jährlichen 
Lohnzahlungszeitraum; 

4. eine Auszahlung der zugesagten Al-
ters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebe-
nenversorgungsleistungen entspre-
chend § 82 Absatz 2 Satz 2 vorgese-
hen ist; 

4.    u n v e r ä n d e r t  

5. sichergestellt ist, dass von den Beiträ-
gen jeweils derselbe prozentuale Anteil 
zur Deckung der Vertriebskosten her-
angezogen wird; der Prozentsatz kann 
angepasst werden, wenn die Kalkulati-
onsgrundlagen geändert werden, darf 
die ursprüngliche Höhe aber nicht 
überschreiten. 

5.    u n v e r ä n d e r t  
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(4) Für die Inanspruchnahme des 
Förderbetrags sind die Verhältnisse im 
Zeitpunkt der Beitragsleistung maßgeblich; 
spätere Änderungen der Verhältnisse sind 
unbeachtlich. Abweichend davon sind die 
für den Arbeitnehmer nach Absatz 1 gel-
tend gemachten Förderbeträge zurückzu-
gewähren, wenn eine Anwartschaft auf 
Leistungen aus einer nach Absatz 1 geför-
derten betrieblichen Altersversorgung spä-
ter verfällt und sich daraus eine Rückzah-
lung an den Arbeitgeber ergibt. Der För-
derbetrag ist nur zurückzugewähren, so-
weit er auf den Rückzahlungsbetrag ent-
fällt. Der Förderbetrag ist in der Lohnsteu-
er-Anmeldung für den Lohnzahlungszeit-
raum, in dem die Rückzahlung zufließt, der 
an das Betriebsstättenfinanzamt abzufüh-
renden Lohnsteuer hinzuzurechnen. 

       (4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Für den Förderbetrag gelten ent-
sprechend:  

       (5) u n v e r ä n d e r t  

1. die §§ 41, 41a, 42e, 42f und 42g,  

2. die für Steuervergütungen geltenden 
Vorschriften der Abgabenordnung mit 
Ausnahme des § 163 der Abgaben-
ordnung und 

 

3. die §§ 195 bis 203 der Abgabenord-
nung, die Strafvorschriften des § 370 
Absatz 1 bis 4, der §§ 371, 375 Absatz 
1 und des § 376, die Bußgeldvorschrif-
ten der §§ 378, 379 Absatz 1 und 4 
und der §§ 383 und 384 der Abgaben-
ordnung, die §§ 385 bis 408 für das 
Strafverfahren und die §§ 409 bis 412 
der Abgabenordnung für das Bußgeld-
verfahren. 

 

(6) Der Arbeitgeberbeitrag im Sinne 
des Absatzes 3 Nummer 2 ist steuerfrei, 
soweit er im Kalenderjahr 960 Euro nicht 
übersteigt. Die Steuerfreistellung des § 3 
Nummer 63 bleibt hiervon unberührt. 

(6) Der Arbeitgeberbeitrag im Sinne 
des Absatzes 3 Nummer 2 ist steuerfrei, 
soweit er im Kalenderjahr 1 200 Euro nicht 
übersteigt. Die Steuerfreistellung des § 3 
Nummer 63 bleibt hiervon unberührt. 
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Gesetz über die Beaufsichti-
gung der Versicherungsunter-

nehmen 

Gesetz über die Beaufsichti-
gung der Versicherungsunter-

nehmen 

(Versicherungsaufsichtsgesetz 
- VAG 2016) 

vom: 1.4.2015 - zuletzt geändert 
durch Art. 11 G v. 27.12.2024 I 

Nr. 438 

(Versicherungsaufsichtsgesetz 
- VAG 2016) 

vom: 1.4.2015 - zuletzt geändert 
durch Art. 11 G v. 27.12.2024 I 

Nr. 438 

T e i l  2  T e i l  2  

V o r s c h r i f t e n  f ü r  d i e  
E r s t v e r s i c h e r u n g  u n d  
d i e  R ü c k v e r s i c h e r u n g  

V o r s c h r i f t e n  f ü r  d i e  
E r s t v e r s i c h e r u n g  u n d  
d i e  R ü c k v e r s i c h e r u n g  

Kapitel 2 Kapitel 2 

Finanzielle Ausstattung Finanzielle Ausstattung 

A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  3  

A n l a g e n ;  S i c h e r u n g s v e r -
m ö g e n  

A n l a g e n ;  S i c h e r u n g s v e r -
m ö g e n  

§ 125 § 125 

Sicherungsvermögen Sicherungsvermögen 

(2) Der Umfang des Sicherungsver-
mögens muss mindestens der Summe aus 
den Bilanzwerten folgender Beträge ent-
sprechen: 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

1. der Beitragsüberträge, 1.    u n v e r ä n d e r t  

2. der Deckungsrückstellung, 2.    u n v e r ä n d e r t  

3. der Rückstellung für 3.    u n v e r ä n d e r t  
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a) noch nicht abgewickelte Versiche-
rungsfälle und Rückkäufe, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) erfolgsunabhängige Beitragsrück-
erstattung und 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) unverbrauchte Beiträge aus ru-
henden Versicherungsverträgen, 

c) u n v e r ä n d e r t  

4. der Teile der Rückstellung für erfolgs-
abhängige Beitragsrückerstattung, die 
auf bereits festgelegte, aber noch nicht 
zugeteilte Überschussanteile entfallen, 

4.    u n v e r ä n d e r t  

5. der Verbindlichkeiten aus dem selbst 
abgeschlossenen Versicherungsge-
schäft gegenüber Versicherungsneh-
mern sowie 

5.    u n v e r ä n d e r t  

6. der als Prämie eingenommenen Beträ-
ge, die ein Versicherungsunternehmen 
zu erstatten hat, wenn ein Versiche-
rungsvertrag oder ein in § 2 Absatz 2 
genanntes Geschäft nicht zustande 
gekommen ist oder aufgehoben wurde. 

6. der als Prämie eingenommenen Beträ-
ge, die ein Versicherungsunternehmen 
zu erstatten hat, wenn ein Versiche-
rungsvertrag oder ein in § 1 Absatz 2 
genanntes Geschäft nicht zustande 
gekommen ist oder aufgehoben wurde. 

Bilanzwerte im Sinne des Satzes 1 sind die 
Bruttobeträge für das selbst abgeschlosse-
ne Versicherungsgeschäft vor Abzug der 
Anteile für das in Rückdeckung gegebene 
Versicherungsgeschäft. 

    u n v e r ä n d e r t  

§ 129 § 129 

Sicherstellung des Sicherungsvermö-
gens 

Sicherstellung des Sicherungsvermö-
gens 

(1) Das Sicherungsvermögen ist so 
sicherzustellen, dass nur mit Zustimmung 
des Treuhänders darüber verfügt werden 
kann. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Der Treuhänder hat insbesondere 
die Bestände des Sicherungsvermögens 
unter Mitverschluss des Versicherungsun-
ternehmens zu verwahren. Der Treuhänder 
darf einen Sicherungsvermögenswert nur 
herausgeben, wenn die übrigen Werte zur 
Bedeckung des Mindestumfangs des Si-
cherungsvermögens gemäß § 125 Absatz 
2 ausreichen oder das Versicherungsun-
ternehmen Zug um Zug eine anderweitige 
Bedeckung des Sicherungsvermögens 
stellt. Ist das Versicherungsunternehmen 
zur Herausgabe einer Urkunde verpflichtet, 
muss der Treuhänder der Herausgabe zu-
stimmen, auch wenn die in Satz 2 genann-
ten Voraussetzungen nicht vorliegen; § 127 
Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden. 
Benötigt das Versicherungsunternehmen 
eine Urkunde zum vorübergehenden Ge-
brauch, so hat der Treuhänder sie heraus-
zugeben, ohne dass das Versicherungsun-
ternehmen verpflichtet ist, eine anderweiti-
ge Bedeckung zu stellen. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Treuhänder kann einer Verfü-
gung nur schriftlich zustimmen; soll ein 
Gegenstand im Vermögensverzeichnis 
gelöscht werden, so genügt es, dass der 
Treuhänder neben oder unter den Lö-
schungsvermerk seinen Namen schreibt. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Treuhänder kann jederzeit die 
Bücher und Schriften des Versicherungs-
unternehmens einsehen, soweit sie sich 
auf das Sicherungsvermögen beziehen. 

(4) Der Treuhänder kann jederzeit die 
elektronischen und schriftlichen Unter-
lagen des Versicherungsunternehmens 
einsehen, soweit sie sich auf das Siche-
rungsvermögen beziehen. 
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Kapitel 4 Kapitel 4 

Versicherungsvereine auf Gegensei-
tigkeit 

Versicherungsvereine auf Gegensei-
tigkeit 

§ 193 § 193 

Verlustrücklage Verlustrücklage 

       Die Satzung hat zu bestimmen, dass 
zur Deckung eines außergewöhnlichen 
Verlusts aus dem Geschäftsbetrieb eine 
Rücklage (Verlustrücklage, Reservefonds) 
zu bilden ist, welche Beträge jährlich zu-
rückzulegen sind und welchen Mindestbe-
trag die Rücklage erreichen muss. 

(1) Die Satzung hat zu bestimmen, 
dass zur Deckung eines außergewöhnli-
chen Verlusts aus dem Geschäftsbetrieb 
eine Rücklage (Verlustrücklage, Reserve-
fonds) zu bilden ist, welche Beträge jährlich 
zurückzulegen sind und welchen Mindest-
betrag die Rücklage erreichen muss. 

 (2) Die Satzung kann vorsehen, 
dass die oberste Vertretung eine Ent-
nahme aus der Verlustrücklage be-
schließen kann, die zugunsten der Mit-
glieder oder der Versicherten verwendet 
wird. Der Beschluss bedarf der Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde. 

Kapitel 5 Kapitel 5 

Kleine Versicherungsunternehmen 
und Sterbekassen 

Kleine Versicherungsunternehmen 
und Sterbekassen 

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

K l e i n e  V e r s i c h e r u n g s u n -
t e r n e h m e n  

K l e i n e  V e r s i c h e r u n g s u n -
t e r n e h m e n  

§ 214 § 214 

Eigenmittel Eigenmittel 

(1) In die Ermittlung der Eigenmittel 
gehen ein  

       (1) u n v e r ä n d e r t  
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1. bei Aktiengesellschaften das eingezahl-
te Grundkapital abzüglich des Betrags 
der eigenen Aktien, bei Versicherungs-
vereinen auf Gegenseitigkeit der einge-
zahlte Gründungsstock, bei öffentlich-
rechtlichen Versicherungsunternehmen 
die dem eingezahlten Grundkapital bei 
Aktiengesellschaften entsprechenden 
Posten, 

 

2. die Kapitalrücklage und die Gewinn-
rücklagen, 

 

3. der sich nach Abzug der auszuschüt-
tenden Dividenden ergebende Gewinn-
vortrag, 

 

4. Kapital, das gegen Gewährung von 
Genussrechten eingezahlt ist, nach 
Maßgabe der Absätze 2 und 5, 

 

5. Kapital, das auf Grund der Eingehung 
nachrangiger Verbindlichkeiten einge-
zahlt ist, nach Maßgabe der Absätze 3 
und 5, 

 

6. Kapital, das in Form von Wertpapieren 
mit unbestimmter Laufzeit aufgenom-
men worden ist, nach Maßgabe der 
Absätze 4 und 5, 

 

7. bei Lebensversicherungsunternehmen 
und bei Krankenversicherungsunter-
nehmen, die die Krankenversicherung 
nach Art der Lebensversicherung be-
treiben, die Rückstellung für Beitrags-
rückerstattung, sofern sie zur Deckung 
von Verlusten verwendet werden darf 
und soweit sie nicht auf festgelegte 
Überschussanteile entfällt, sowie 

 

8. auf Antrag und mit Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde sowie unter Einhal-
tung der Höchstgrenze nach Absatz 6 
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a) die Hälfte des nicht eingezahlten 
Teils des Grundkapitals, des Grün-
dungsstocks oder der bei öffentlich-
rechtlichen Versicherungsunter-
nehmen dem Grundkapital bei Akti-
engesellschaften entsprechenden 
Posten, wenn der eingezahlte Teil 
25 Prozent des Grundkapitals, des 
Gründungsstocks oder der bei öf-
fentlich-rechtlichen Versicherungs-
unternehmen dem Grundkapital bei 
Aktiengesellschaften entsprechen-
den Posten erreicht, 

 

b) bei Versicherungsunternehmen, die  

aa) Versicherungsvereine auf Gegen-
seitigkeit oder nach dem Grundsatz 
der Gegenseitigkeit arbeitende öf-
fentlich-rechtliche Versicherungsun-
ternehmen sind und 

 

bb) weder die Kranken- noch die Le-
bensversicherung betreiben, 

 

die Hälfte der Differenz zwischen den nach 
der Satzung in einem Geschäftsjahr zuläs-
sigen Nachschüssen und den tatsächlich 
geforderten Nachschüssen, 

 

c) die stillen Nettoreserven, die sich 
aus der Bewertung der Aktiva erge-
ben, soweit diese Reserven nicht 
Ausnahmecharakter haben, und 

 

d) bei Lebensversicherungsunterneh-
men nach Maßgabe der auf Grund 
des § 217 Satz 1 erlassenen Vor-
schriften der Wert der in den Beitrag 
eingerechneten Abschlusskosten, 
soweit sie bei der Deckungsrück-
stellung nicht berücksichtigt worden 
sind. 

 

Die Eigenmittel ergeben sich als Summe 
der Beträge nach Satz 1 Nummer 1 bis 8 
abzüglich  

 

1. des um die auszuschüttende Dividende 
erhöhten Verlustvortrags, 
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2. der in der Bilanz ausgewiesenen immate-
riellen Werte, insbesondere eines akti-
vierten Geschäfts- oder Firmenwerts 
nach § 246 Absatz 1 Satz 4 des Han-
delsgesetzbuches, und 

 

3. der in Absatz 7 angegebenen Beteili-
gungen und Forderungen. 

 

       (2)  Kapital im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 Nummer 4 ist den Eigenmitteln 
nur zuzurechnen, wenn 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

1. es bis zur vollen Höhe am Verlust teil-
nimmt und das Versicherungsunter-
nehmen verpflichtet ist, im Fall eines 
Verlusts die Zinszahlungen aufzuschie-
ben, 

 

2. vereinbart ist, dass es im Fall der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens oder der 
Liquidation des Versicherungsunter-
nehmens erst nach Befriedigung aller 
nicht nachrangigen Gläubiger zurück-
gezahlt wird, 

 

3. es dem Versicherungsunternehmen 
mindestens für die Dauer von fünf Jah-
ren zur Verfügung gestellt wird und 
nach den getroffenen Vereinbarungen 

 

a) allenfalls im Fall der Liquidation und 
unter keinen Umständen auf Ver-
langen des Gläubigers vorzeitig zu-
rückgezahlt werden muss sowie 

 

b) nur mit Zustimmung der Aufsichts-
behörde vorzeitig zurückgezahlt 
werden kann und 

 

4. eine Änderung der getroffenen Verein-
barungen voraussetzt, dass die Auf-
sichtsbehörde erklärt hat, keine Ein-
wände gegen die Änderung zu haben. 

 



 - 8 - Bearbeitungsstand: 03.07.2025  14:46 

 

Geltendes Recht BMAS/BMF RefE – Artikel 3 

Im Fall von Vereinbarungen mit fester 
Laufzeit haben Versicherungsunternehmen 
der Aufsichtsbehörde spätestens ein Jahr 
vor dem Ende der Laufzeit einen Plan zur 
Genehmigung einzureichen, aus dem her-
vorgeht, wie die Eigenmittelausstattung 
erhalten oder bis zum Ende der Laufzeit 
auf den dann erforderlichen Umfang erhöht 
wird. Beabsichtigt das Versicherungsunter-
nehmen bei einer Vereinbarung mit oder 
ohne feste Laufzeit eine vorzeitige Rück-
zahlung des Kapitals, hat es die Aufsichts-
behörde mindestens sechs Monate vor 
dem gewählten Rückzahlungstermin um 
Zustimmung zu bitten. Ein Versicherungs-
unternehmen darf in Wertpapieren verbrief-
te eigene Genussrechte nicht erwerben. 

 

       (3) Kapital im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 Nummer 5 ist den Eigenmitteln nur 
zuzurechnen, wenn 

       (3) u n v e r ä n d e r t  

1. vereinbart ist, dass es im Fall der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens oder der 
Liquidation des Versicherungsunter-
nehmens erst nach Befriedigung aller 
nicht nachrangigen Gläubiger zurücker-
stattet wird, 

 

2. es dem Versicherungsunternehmen 
mindestens für die Dauer von fünf Jah-
ren zur Verfügung gestellt wird und 
nach den getroffenen Vereinbarungen 

 

a) allenfalls im Rahmen der Liquidati-
on und unter keinen Umständen auf 
Verlangen des Gläubigers vorzeitig 
zurückgezahlt werden muss sowie 

 

b) nur mit Zustimmung der Aufsichts-
behörde vorzeitig zurückgezahlt 
werden kann, 

 

3. die Aufrechnung des Rückerstattungs-
anspruchs gegen Forderungen des 
Versicherungsunternehmens ausge-
schlossen ist und für die Verbindlichkei-
ten keine vertraglichen Sicherheiten 
durch das Versicherungsunternehmen 
oder durch Dritte gestellt werden und 
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4. eine Änderung der getroffenen Verein-
barungen voraussetzt, dass die Auf-
sichtsbehörde erklärt hat, keine Ein-
wände gegen die Änderung zu haben. 

 

Im Fall von Vereinbarungen mit fester 
Laufzeit haben Versicherungsunternehmen 
der Aufsichtsbehörde spätestens ein Jahr 
vor dem Ende der Laufzeit einen Plan zur 
Genehmigung einzureichen, aus dem her-
vorgeht, wie die Eigenmittelausstattung 
erhalten oder bis zum Ende der Laufzeit 
auf den dann erforderlichen Umfang erhöht 
wird. Beabsichtigt das Versicherungsunter-
nehmen bei einer Vereinbarung mit oder 
ohne feste Laufzeit eine vorzeitige Rück-
zahlung des Kapitals, hat es die Aufsichts-
behörde mindestens sechs Monate vor 
dem gewählten Rückzahlungstermin um 
Zustimmung zu bitten. Ein Versicherungs-
unternehmen darf in Wertpapieren verbrief-
te eigene nachrangige Verbindlichkeiten 
nicht erwerben. 5Abweichend von Satz 1 
Nummer 3 darf ein Versicherungsunter-
nehmen nachrangige Sicherheiten für 
nachrangige Verbindlichkeiten stellen, die 
ein ausschließlich für den Zweck der Kapi-
talaufnahme gegründetes Tochterunter-
nehmen des Versicherungsunternehmens 
eingegangen ist. 

 

(4) Kapital im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 Nummer 6 ist den Eigenmitteln nur 
zuzurechnen, wenn  

       (4) u n v e r ä n d e r t  

1. die Forderungen aller nicht nachrangi-
gen Gläubiger den Forderungen des 
Inhabers des Wertpapiers vorgehen, 

1.    u n v e r ä n d e r t  

2. es unter keinen Umständen auf Ver-
langen des Gläubigers zurückgezahlt 
werden muss, 

2.    u n v e r ä n d e r t  

3. es nur mit Zustimmung der Aufsicht 
zurückgezahlt werden kann, 

3. es nur mit Zustimmung der Aufsichts-
behörde zurückgezahlt werden kann, 

4. der Emissionsvertrag dem Versiche-
rungsunternehmen jederzeit erlaubt, 
Zinszahlungen aufzuschieben, und 

4.    u n v e r ä n d e r t  
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5. nach den Ausgabebedingungen neben 
dem eingezahlten Kapital auch nicht 
gezahlte Zinsen an einem Verlust teil-
nehmen, ohne das Versicherungsun-
ternehmen in der Fortsetzung seiner 
Tätigkeit einzuschränken. 

5.    u n v e r ä n d e r t  

Beabsichtigt das Versicherungsunterneh-
men die Rückzahlung des Kapitals, hat es 
die Aufsichtsbehörde mindestens sechs 
Monate vor dem gewählten Rückzahlungs-
termin um Zustimmung zu bitten. 

     u n v e r ä n d e r t  

       (5)  Kapital, das eingezahlt ist         (5) u n v e r ä n d e r t  

1. gegen Gewährung von Genussrechten 
nach Absatz 2 

 

2. auf Grund der Eingehung von nachran-
gigen Verbindlichkeiten nach Absatz 3 
oder 

 

3. in Form von Wertpapieren nach Ab-
satz 4, 

 

kann den Eigenmitteln nur in den Grenzen 
des Satzes 2 zugerechnet werden. Die 
Zurechnung ist möglich, soweit 

 

1. der Gesamtbetrag dieses Kapitals nach 
Aufnahme 50 Prozent der Eigenmittel 
und 50 Prozent der Solvabilitätskapital-
anforderung nicht überschreitet sowie 

 

2. der Teilbetrag des Kapitals, für das 
feste Laufzeiten vereinbart sind und 
das den Eigenmitteln zugerechnet wird, 
nach Aufnahme 25 Prozent der Eigen-
mittel und 25 Prozent der Solvabilitäts-
kapitalanforderung nicht überschreitet. 

 

       (6)  Mittel gemäß Absatz 1 Satz 1 
Nummer 8 Buchstabe a und b können den 
Eigenmitteln nur zugerechnet werden bis 
zu einer Höchstgrenze von 50 Prozent des 
Betrags, der sich als Minimum der Eigen-
mittel und der Solvabilitätskapitalanforde-
rung ergibt. 

       (6) u n v e r ä n d e r t  

       (7)  In den Abzugsposten nach Absatz 1 
Satz 2 Nummer 3 gehen ein: 

       (7) u n v e r ä n d e r t  
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1. Beteiligungen des Versicherungsunter-
nehmens im Sinne des § 7 Num-
mer 4 an 

 

a) Kreditinstituten im Sinne des § 1 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 5 
und 7 bis 10 des Kreditwesenge-
setzes, 

 

b) Wertpapierinstituten im Sinne des § 
2 Absatz 1 des Wertpapierinstituts-
gesetzes, 

 

c) Finanzunternehmen im Sinne des § 
1 Absatz 3 des Kreditwesengeset-
zes, 

 

d) Versicherungsunternehmen mit Sitz 
in einem Mitglied- oder Vertrags-
staat, 

 

e) Versicherungsunternehmen eines 
Drittstaats, 

 

f) Versicherungs-
Holdinggesellschaften sowie 

 

g) Pensionsfonds und  

2. Forderungen aus Genussrechten im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 4 und Forderungen aus nachrangi-
gen Verbindlichkeiten im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nummer 5 gegenüber 
den in Nummer 1 Buchstabe a bis g 
genannten Unternehmen, an denen das 
Versicherungsunternehmen eine Betei-
ligung hält oder mit dem zusammen es 
Mitglied einer horizontalen Unterneh-
mensgruppe ist. 

 

Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag des 
Versicherungsunternehmens in Bezug auf 
die Abzugspositionen nach Satz 1 Aus-
nahmen zulassen, wenn das Versiche-
rungsunternehmen Anteile an den in Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe a bis g genannten 
Unternehmen vorübergehend besitzt, um 
das betreffende Unternehmen zwecks Sa-
nierung und Rettung finanziell zu stützen. 

 



 - 12 - Bearbeitungsstand: 03.07.2025  14:46 

 

Geltendes Recht BMAS/BMF RefE – Artikel 3 

       (8) Auf Kapital im Sinne des Absatzes 
1 Satz 1 Nummer 4 und 5, das vor dem 
13. Januar 2019 eingezahlt worden ist, 
können die Absätze 2 und 3 in der bis zum 
12. Januar 2019 geltenden Fassung weiter 
angewendet werden. Satz 1 gilt letztmalig 
in dem Geschäftsjahr, das nach dem 
31. Dezember 2027 beginnt. 

       (8) u n v e r ä n d e r t  

T e i l  4  T e i l  4  

E i n r i c h t u n g e n  d e r  b e -
t r i e b l i c h e n  A l t e r s v e r -

s o r g u n g  

E i n r i c h t u n g e n  d e r  b e -
t r i e b l i c h e n  A l t e r s v e r -

s o r g u n g  

Kapitel 1 Kapitel 1 

Pensionskassen Pensionskassen 

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

A b g r e n z u n g  z u  a n d e r e n  
L e b e n s v e r s i c h e r u n g s u n -

t e r n e h m e n  

A b g r e n z u n g  z u  a n d e r e n  
L e b e n s v e r s i c h e r u n g s u n -

t e r n e h m e n  

§ 232 § 232 

Pensionskassen Pensionskassen 

(1) Eine Pensionskasse ist ein recht-
lich selbständiges Lebensversicherungsun-
ternehmen, dessen Zweck die Absicherung 
wegfallenden Erwerbseinkommens wegen 
Alters, Invalidität oder Todes ist und das  

       (1) u n v e r ä n d e r t  

1. das Versicherungsgeschäft im Wege 
des Kapitaldeckungsverfahrens be-
treibt, 

1.    u n v e r ä n d e r t  
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2. Leistungen grundsätzlich erst ab dem 
Zeitpunkt des Wegfalls des Erwerbs-
einkommens vorsieht; soweit das Er-
werbseinkommen teilweise wegfällt, 
können die allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen anteilige Leistun-
gen vorsehen, 

2. Leistungen grundsätzlich erst ab dem 
Zeitpunkt des Wegfalls des Erwerbs-
einkommens oder der Inanspruch-
nahme einer Vollrente nach § 42 
Absatz 1 des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch gewährt, wobei die 
allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen vorsehen können, dass 
Leistungen bereits dann erbracht 
werden, wenn das Erwerbseinkom-
men teilweise weggefallen ist oder 
eine Teilrente nach § 42 Absatz 1 
des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch bezogen wird, 

3. Leistungen im Todesfall nur an Hinter-
bliebene erbringen darf, wobei für Drit-
te ein Sterbegeld begrenzt auf die Hö-
he der gewöhnlichen Bestattungskos-
ten vereinbart werden kann, und 

3.    u n v e r ä n d e r t  

4. der versicherten Person einen eigenen 
Anspruch auf Leistung gegen die Pen-
sionskasse einräumt oder Leistungen 
als Rückdeckungsversicherung er-
bringt. 

4.    u n v e r ä n d e r t  

(2) Pensionskassen dürfen nur Erst-
versicherungsgeschäft betreiben. Ihnen 
kann die Erlaubnis ausschließlich in den 
Versicherungssparten nach Anlage 1 
Nummer 19, 21 und 24 erteilt werden. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

§ 234 § 234 

Besonderheiten der Geschäftstätigkeit, 
die nicht die Geschäftsorganisation be-

treffen 

Besonderheiten der Geschäftstätigkeit, 
die nicht die Geschäftsorganisation be-

treffen 

(1) Für Pensionskassen gilt § 341k 
des Handelsgesetzbuchs; § 36 Absatz 2 
findet keine Anwendung. § 1 Absatz 2 Satz 
4, § 35 Absatz 2, § 37 Absatz 2, die §§ 40 
bis 42 und 48 Absatz 2a, die §§ 52 bis 56, 
141 Absatz 5 Satz 2 und § 144 gelten 
nicht. 

(1) Für Pensionskassen gilt § 341k 
des Handelsgesetzbuchs; § 36 Absatz 2 
findet keine Anwendung. § 1 Absatz 2 Satz 
4, § 35 Absatz 2, § 37 Absatz 2, die §§ 40 
bis 42 und 48 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 
2a, die §§ 52 bis 56, 141 Absatz 5 Satz 2 
und § 144 gelten nicht. 



 - 14 - Bearbeitungsstand: 03.07.2025  14:46 

 

Geltendes Recht BMAS/BMF RefE – Artikel 3 

(2) Die allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen gehören zum Geschäftsplan als 
Bestandteil nach § 9 Absatz 2 Num-
mer 2. Das Genehmigungserfordernis 
nach § 12 Absatz 1 Satz 1 gilt für sie 
nicht. Änderungen und die Einführung neu-
er allgemeiner Versicherungsbedingungen 
werden erst drei Monate nach Vorlage bei 
der Aufsichtsbehörde wirksam, falls die 
Aufsichtsbehörde nicht vorher die Unbe-
denklichkeit feststellt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Von § 138 können Pensionskassen 
mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
abweichen. In § 141 Absatz 5 Satz 1 
Nummer 1 und 2 treten die Grundsätze der 
auf Grund des § 235 Absatz 1 Nummer 4 
bis 7 erlassenen Rechtsverordnung an die 
Stelle der Grundsätze der auf Grund 
des § 88 Absatz 3 erlassenen Rechtsver-
ordnung. Der Treuhänder nach § 142 muss 
auch über ausreichende Kenntnisse im 
Bereich der betrieblichen Altersversorgung 
verfügen. Ist die Pensionskasse ein kleine-
rer Verein, hat der Verantwortliche Aktuar 
zu bestätigen, dass die Voraussetzungen 
der nach § 235 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 
oder 9 erlassenen Rechtsverordnung erfüllt 
sind. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Hängt die Höhe der Versorgungs-
leistungen von der Wertentwicklung eines 
nach Maßgabe des Geschäftsplans gebil-
deten Investmentvermögens ab, ist für die-
ses Investmentvermögen entsprechend 
den §§ 67, 101, 120, 135, 148 und 158 des 
Kapitalanlagegesetzbuchs oder entspre-
chend § 44 des Investmentgesetzes in der 
bis zum 21. Juli 2013 geltenden Fassung 
gesondert Rechnung zu legen; § 101 Ab-
satz 2 des Kapitalanlagegesetz-
buchs oder § 44 Absatz 2 des Investment-
gesetzes in der bis zum 21. Juli 2013 gel-
tenden Fassung ist nicht anzuwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Abweichend von § 210 Absatz 1 
Satz 1 ist § 184 auch dann anzuwenden, 
wenn die Pensionskasse ein kleinerer Ver-
ein ist. Dabei hat die Satzung zu bestim-
men, dass der Vorstand vom Aufsichtsrat 
oder vom obersten Organ zu bestellen ist. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Auf Versicherungsverhältnisse, die 
vor dem 1. Januar 2006 in Kraft getreten 
sind, ist § 336 entsprechend anzuwenden, 
soweit ihnen ein von der Aufsichtsbehörde 
genehmigter Geschäftsplan zugrunde 
liegt. § 142 gilt in diesen Fällen nicht. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Enthält die Satzung der Pensions-
kasse eine Vorschrift, nach der Versiche-
rungsansprüche gekürzt werden dürfen, 
kann die Satzung nach Maßgabe dieses 
Absatzes auch mit Wirkung für bestehende 
Versicherungsverhältnisse geändert wer-
den. Es kann eine Regelung aufgenommen 
werden, die das in den Sätzen 3 bis 6 be-
schriebene Verfahren vorsieht für den Fall, 
dass 

(7) u n v e r ä n d e r t  

1. die Deckungsrückstellung erhöht wird, 
weil die Rechnungsgrundlagen auf 
Grund einer unvorhersehbaren und 
nicht nur vorübergehenden Änderung 
der Verhältnisse angepasst werden 
müssen, und 

 

2. die Versicherungsansprüche aus der 
Durchführung betrieblicher Altersver-
sorgung, für die weiterhin ein Arbeitge-
ber nach § 1 Absatz 1 Satz 3 des Be-
triebsrentengesetzes einsteht, einen 
Anteil von mindestens 75 Prozent an 
der zu erhöhenden Deckungsrückstel-
lung ausmachen und wenigstens zwei 
Drittel dieses Anteils auf Versiche-
rungsansprüche entfallen, für die Ar-
beitgeber oder Dritte erklärt haben, der 
Pensionskasse die erforderlichen finan-
ziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, 
damit sie die Erhöhung der Deckungs-
rückstellung zumindest für diese Versi-
cherungsansprüche vollständig finan-
zieren kann. 
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Für jeden Versicherungsanspruch wird der 
Teilanspruch bestimmt, für den die Erhö-
hung der Deckungsrückstellung nicht aus 
Erträgen des Geschäftsjahres oder Mitteln 
nach Satz 2 Nummer 2 finanziert 
ist. Versicherungsansprüche, für die kein 
Arbeitgeber einsteht, werden um den jewei-
ligen Teilanspruch nach Satz 3 gekürzt, 
höchstens aber um den Betrag, der sich 
ergäbe, wenn keine Mittel nach Satz 2 
Nummer 2 zugesagt wären und die in 
Satz 1 genannte Vorschrift angewendet 
würde. Die übrigen Versicherungsansprü-
che werden um den jeweiligen Teilan-
spruch nach Satz 3 gekürzt, soweit die Ei-
genmittel dadurch auf bis zu 110 Prozent 
der Solvabilitätskapitalanforderung stei-
gen. Die Kürzung der Versicherungsan-
sprüche bedarf der Zustimmung von drei 
Vierteln der abgegebenen Stimmen der 
obersten Vertretung der Pensionskasse 
und der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. 

 

A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  3  

B e s o n d e r h e i t e n  i n  B e z u g  
a u f  d i e  f i n a n z i e l l e  A u s -

s t a t t u n g  

B e s o n d e r h e i t e n  i n  B e z u g  
a u f  d i e  f i n a n z i e l l e  A u s -

s t a t t u n g  

§ 234j § 234j 

Besondere Vorschriften zum Siche-
rungsvermögen 

Besondere Vorschriften zum Siche-
rungsvermögen 

(1) Das Sicherungsvermögen darf nur 
angelegt werden in  

       (1) u n v e r ä n d e r t  

1. den Anlageformen, die in § 215 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 1 bis 7 genannt sind, 
und 

 

2. sonstigen Anlagen, die nach der 
Rechtsverordnung zu § 235 Absatz 1 
Nummer 10 zugelassen sind. 

 

Darüber hinaus darf das Sicherungsver-
mögen nur angelegt werden, soweit dies 
die Aufsichtsbehörde bei Vorliegen außer-
gewöhnlicher Umstände im Einzelfall auf 
Antrag vorübergehend gestattet. 

 



 - 17 - Bearbeitungsstand: 03.07.2025  14:46 

 

Geltendes Recht BMAS/BMF RefE – Artikel 3 

(2) § 125 Absatz 1 Satz 2 und 3 und § 
131 sind nicht anzuwenden. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Pensionskassen haben über ihre 
gesamten Vermögensanlagen, aufgeglie-
dert in Neuanlagen und Bestände, zu be-
richten. Die Pflichten nach § 126 Absatz 2 
bleiben unberührt. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  

 (4) Entgegen § 127 Absatz 1 Satz 1 
ist eine vorübergehende Unterdeckung 
des Sicherungsvermögens zulässig, 
wenn 

 1. die Satzung eine Bestimmung ent-
hält, die eine Unterdeckung gestat-
tet, 

 2. die Unterdeckung 10 Prozent des 
Mindestumfangs des Sicherungs-
vermögens nach § 125 Absatz 2 
nicht übersteigt und 

 3. die Pensionskasse mit einem oder 
mehreren Arbeitgebern oder Dritten 
einen Sicherungsvermögensplan 
nach Absatz 5 vereinbart hat und 
der Sicherungsvermögensplan von 
der Aufsichtsbehörde genehmigt ist. 

 Eine Bestimmung nach Satz 1 Nummer 
1 kann nur dann in die Satzung aufge-
nommen werden, wenn diese eine Vor-
schrift enthält, nach der Versicherungs-
ansprüche gekürzt werden dürfen. Die 
Bestimmung kann bestandswirksam in 
die Satzung aufgenommen werden.  

 (5) Ein Plan zur Wiederherstellung 
der Bedeckung des Mindestumfangs 
des Sicherungsvermögens und zur Si-
cherstellung der Solvabilität (Siche-
rungsvermögensplan) muss darlegen, 
wie nach Eintritt einer Unterdeckung 

 1. die Bedeckung des Mindestumfangs 
des Sicherungsvermögens inner-
halb eines angemessenen Zeit-
raums, der 10 Jahre nicht über-
schreiten darf, erreicht werden soll 
und  
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 2. sichergestellt wird, dass die Solva-
bilitäts- und die Mindestkapitalan-
forderung stets eingehalten werden. 

 Außerdem muss der Sicherungsvermö-
gensplan eine rechtsverbindliche Zusa-
ge der beteiligten Arbeitgeber und Drit-
ten enthalten, dass sie die zur Durch-
führung des Sicherungsvermögens-
plans erforderlichen finanziellen Mittel 
zur Verfügung stellen. Bei der Erstel-
lung des Sicherungsvermögensplans ist 
die besondere Situation der Pensions-
kasse zu berücksichtigen, insbesondere 
die Struktur ihrer Aktiva und Passiva, 
ihr Risikoprofil, ihr Liquiditätsplan, das 
Altersprofil der Versicherten sowie ge-
gebenenfalls die Tatsache, dass es sich 
um ein neu geschaffenes System han-
delt. Der Sicherungsvermögensplan be-
darf der Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörde. 

 (6) Die Pensionskasse hat einen 
bestehenden Sicherungsvermögensplan 
mindestens jährlich zu überprüfen. 
Stellt sie fest, dass seine Durchführung 
gefährdet sein könnte, unterrichtet sie 
unverzüglich die Aufsichtsbehörde. 
Nach Eintritt einer Unterdeckung teilt 
sie der Aufsichtsbehörde mit, wie hoch 
die Unterdeckung ist sowie an welchen 
Stichtagen und in welcher Höhe Zahlun-
gen der beteiligten Arbeitgeber und Drit-
ten erfolgen, und sie berichtet regelmä-
ßig über den Stand der Wiederherstel-
lung der Bedeckung. 

 (7) Führt die Pensionskasse Ver-
sorgungszusagen durch, die vom Versi-
cherungsschutz des § 7 des Betriebs-
rentengesetzes erfasst sind, hat sie dem 
Träger der Insolvenzsicherung einen 
vereinbarten Sicherungsvermögensplan 
bei Eintritt einer Unterdeckung unver-
züglich zur Kenntnis zu geben. 
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 (8) Die Aufsichtsbehörde kann ins-
besondere dann eine Änderung des Si-
cherungsvermögensplans verlangen 
oder dessen Genehmigung widerrufen, 
wenn die Erfüllbarkeit der Verpflichtun-
gen der Pensionskasse nicht mehr als 
auf Dauer gewährleistet angesehen 
werden kann oder nicht länger die An-
nahme gerechtfertigt ist, dass die Sol-
vabilitäts- und die Mindestkapitalanfor-
derung stets eingehalten werden. 

Kapitel 2 Kapitel 2 

Pensionsfonds Pensionsfonds 

§ 236 § 236 

Pensionsfonds Pensionsfonds 

(1) Ein Pensionsfonds im Sinne die-
ses Gesetzes ist eine rechtsfähige Versor-
gungseinrichtung, die  

       (1) u n v e r ä n d e r t  

1. im Wege des Kapitaldeckungsverfah-
rens Leistungen der betrieblichen Al-
tersversorgung für einen oder mehrere 
Arbeitgeber zugunsten von Arbeitneh-
mern erbringt, 

1.    u n v e r ä n d e r t  

2. die Höhe der Leistungen oder die Hö-
he der für diese Leistungen zu entrich-
tenden künftigen Beiträge nicht für alle 
vorgesehenen Leistungsfälle durch 
versicherungsförmige Garantien zusa-
gen darf, 

2.    u n v e r ä n d e r t  

3. den Arbeitnehmern einen eigenen An-
spruch auf Leistung gegen den Pensi-
onsfonds einräumt und 

3.    u n v e r ä n d e r t  

4. verpflichtet ist, die Altersversorgungs-
leistung als lebenslange Zahlung oder 
als Einmalkapitalzahlung zu erbringen. 

4. verpflichtet ist, die Altersversorgungs-
leistung als lebenslange Zahlung, als 
Einmalkapitalzahlung oder als Kapi-
talzahlung in Raten zu erbringen. 
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Eine lebenslange Zahlung im Sinne des 
Satzes 1 Nummer 4 kann mit einem teil-
weisen oder vollständigen Kapitalwahlrecht 
verbunden werden. Pensionsfonds dürfen 
auch Sterbegeldzahlungen an Hinterblie-
bene erbringen, wobei das Sterbegeld be-
grenzt ist auf die Höhe der gewöhnlichen 
Bestattungskosten. 

Eine lebenslange Zahlung im Sinne des 
Satzes 1 Nummer 4 kann mit einem teil-
weisen oder vollständigen Kapitalwahlrecht 
verbunden werden; die Auszahlung des 
Kapitals kann als Einmalkapitalzahlung 
oder als Kapitalzahlung in Raten vorge-
sehen werden. Pensionsfonds dürfen 
auch Sterbegeldzahlungen an Dritte er-
bringen, wobei das Sterbegeld begrenzt ist 
auf die Höhe der gewöhnlichen Bestat-
tungskosten. 

(2) Pensionsfonds können Altersver-
sorgungsleistungen abweichend von Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 erbringen, solange 
Beitragszahlungen durch den Arbeitgeber 
auch in der Rentenbezugszeit vorgesehen 
sind. Ein fester Termin für das Zahlungs-
ende darf nicht vorgesehen werden. Satz 1 
gilt nicht für Zusagen im Sinne des § 1 Ab-
satz 2 Nummer 2 des Betriebsrentengeset-
zes. 

(2) Pensionsfonds können Altersver-
sorgungsleistungen abweichend von Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 erbringen, solange 
Beitragszahlungen durch den Arbeitgeber 
auch in der Rentenbezugszeit oder wäh-
rend einer Kapitalzahlung in Raten vor-
gesehen sind. Ein fester Termin für das 
Ende der Beitragszahlungen darf nicht 
vorgesehen werden. Satz 1 gilt nicht für 
Zusagen im Sinne des § 1 Absatz 2 Num-
mer 2 des Betriebsrentengesetzes. 

(3)  Bei Zusagen im Sinne des § 1 Ab-
satz 2 Nummer 2 des Betriebsrentengeset-
zes können Pensionsfonds lebenslange 
Zahlungen als Altersversorgungsleistungen 
abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 
4 erbringen, wenn  

(3) Bei Zusagen im Sinne des § 1 Ab-
satz 2 Nummer 2 des Betriebsrentengeset-
zes können Pensionsfonds lebenslange 
Zahlungen und Raten von Kapitalzah-
lungen als Altersversorgungsleistungen 
abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 
4 erbringen, wenn  

1. die zuständigen Tarifvertragsparteien 
zustimmen, 

1.    u n v e r ä n d e r t  

2. der Pensionsplan eine lebenslange 
Zahlung sowie eine Mindesthöhe die-
ser lebenslangen Zahlung (Mindesthö-
he) zur Auszahlung des nach § 1 Ab-
satz 2 Nummer 2 des Betriebsrenten-
gesetzes zur Verfügung zu stellenden 
Versorgungskapitals vorsieht, 

2. der Pensionsplan eine lebenslange 
Zahlung oder eine Kapitalzahlung in 
Raten sowie eine Mindesthöhe der 
lebenslangen Zahlung oder der Ra-
ten der Kapitalzahlung (Mindesthöhe) 
zur Auszahlung des nach § 1 Absatz 2 
Nummer 2 des Betriebsrentengesetzes 
zur Verfügung zu stellenden Versor-
gungskapitals vorsieht, 

3. eine planmäßige Verwendung dieses 
Versorgungskapitals sowie der darauf 
entfallenden Zinsen und Erträge für 
laufende Leistungen festgelegt ist und 

3.    u n v e r ä n d e r t  
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4. der Pensionsfonds die Zusage des 
Arbeitgebers nachweist, selbst für die 
Erbringung der Mindesthöhe einzu-
stehen, und die Zustimmung der Tarif-
vertragsparteien nach Nummer 1 der 
Aufsichtsbehörde vorlegt. 

4.    u n v e r ä n d e r t  

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.     u n v e r ä n d e r t  

(4) Als Arbeitnehmer im Sinne dieser 
Vorschrift gelten auch ehemalige Arbeit-
nehmer sowie die unter § 17 Absatz 1 Satz 
2 des Betriebsrentengesetzes fallenden 
Personen. 

       (4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Pensionsfonds bedürfen zum Ge-
schäftsbetrieb der Erlaubnis der Aufsichts-
behörde. 

       (5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Das Bundesministerium der Fi-
nanzen wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung im Fall des Absatzes 3 nähere 
Bestimmungen zu erlassen zu  

       (6) u n v e r ä n d e r t  

1. einer Auszahlungsbegrenzung des 
Pensionsfonds für den Fall, dass der 
Arbeitgeber die Mindesthöhe zu er-
bringen hat, 

1.    u n v e r ä n d e r t  

2. Vorschriften für die Ermittlung und An-
passung der lebenslangen Zahlung 
sowie für die Ermittlung der Mindest-
höhe, 

2. Vorschriften für die Ermittlung und An-
passung der lebenslangen Zahlung 
oder der Raten einer Kapitalzahlung 
sowie für die Ermittlung der Min-
desthöhe der lebenslangen Zahlung 
oder der Raten der Kapitalzahlung, 

3. Form und Inhalt der Zusage des Ar-
beitgebers, selbst für die Erbringung 
der Mindesthöhe einzustehen, sowie 
des Nachweises dieser Zusage. 

3.    u n v e r ä n d e r t  

Die Ermächtigung kann durch Rechtsver-
ordnung auf die Bundesanstalt übertragen 
werden. Diese erlässt die Vorschriften im 
Benehmen mit den Versicherungsauf-
sichtsbehörden der Länder. Rechtsverord-
nungen nach den Sätzen 1 bis 3 bedürfen 
nicht der Zustimmung des Bundesrates. 

    u n v e r ä n d e r t  
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§ 237 § 237 

Anzuwendende Vorschriften Anzuwendende Vorschriften 

(1) Für Pensionsfonds gelten die auf 
Lebensversicherungsunternehmen, die 
Pensionskassen sind, anwendbaren Vor-
schriften entsprechend, soweit dieser Teil 
keine abweichenden Regelungen enthält. 
Dabei treten  

       (1) u n v e r ä n d e r t  

1. die Pensionspläne an die Stelle der 
allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, 

 

2. die Belange der Versorgungsanwärter 
und Versorgungsempfänger an die 
Stelle der Belange der Versicherten, 

 

3. die Versorgungsverhältnisse an die 
Stelle der Versicherungsverhältnisse. 

 

Pensionspläne sind die im Rahmen des 
Geschäftsplans ausgestalteten Bedingun-
gen zur planmäßigen Leistungserbringung 
im Versorgungsfall. 

 

(2) Nicht anwendbar sind § 8 Absatz 
2, § 10 Absatz 4, § 13 Absatz 2, § 125 Ab-
satz 5 und 6, § 139 Absatz 3 und 4, die §§ 
210, 232 und 233, 234 Absatz 3 Satz 1, 2 
und 4 sowie Absatz 5 und 6, die §§ 234i 
und 234j Absatz 1, die §§ 235 und 312 Ab-
satz 4 Satz 1, 3 und 4 sowie Absatz 5 Satz 
2 und § 313. 

       (2) Nicht anwendbar sind § 8 Absatz 2, 
§ 10 Absatz 4, § 13 Absatz 2, § 125 Absatz 
5 und 6, § 139 Absatz 3 und 4, die §§ 210, 
232 und 233, 234 Absatz 3 Satz 1, 2 und 
4 sowie Absatz 5 bis 7, die §§ 234i und 
234j Absatz 1 und 4 bis 8, die §§ 235 und 
312 Absatz 4 Satz 1, 3 und 4 sowie Absatz 
5 Satz 2 und § 313. 

(3) Die Erlaubnis zum Geschäftsbe-
trieb darf nur Aktiengesellschaften ein-
schließlich der Europäischen Gesellschaft 
und Pensionsfondsvereinen auf Gegensei-
tigkeit erteilt werden. Auf Pensionsfonds-
vereine sind die Vorschriften über Versi-
cherungsvereine auf Gegenseitigkeit ent-
sprechend anzuwenden, soweit nichts an-
deres bestimmt ist. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) In § 140 Absatz 2 tritt die auf 
Grund des § 240 Satz 1 Nummer 7 erlas-
sene Rechtsverordnung an die Stelle der 
auf Grund des § 145 Absatz 2 erlassenen 
Rechtsverordnung. In § 141 Absatz 5 Satz 
1 Nummer 1 und 2 treten die Grundsätze 
der auf Grund des § 240 Satz 1 Nummer 
10 bis 12 erlassenen Rechtsverordnung an 
die Stelle der Grundsätze der auf Grund 
des § 88 Absatz 3 erlassenen Rechtsver-
ordnung. 

       (4) u n v e r ä n d e r t  

§ 240 § 240 

Verordnungsermächtigung Verordnungsermächtigung 

       Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, für Pensionsfonds, die 
nicht der Aufsicht durch die Aufsichtsbe-
hörden der Länder unterliegen, durch 
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen 
über  

u n v e r ä n d e r t  

1. den Wortlaut der versicherungsmathe-
matischen Bestätigung, den Inhalt, den 
Umfang und die Vorlagefrist des Erläu-
terungsberichts gemäß § 141 Absatz 5 
Satz 1 Nummer 2 sowie über den In-
halt, den Umfang und die Vorlagefrist 
des Berichts gemäß § 141 Absatz 5 
Satz 1 Nummer 4, jeweils in Verbin-
dung mit § 237 Absatz 1; 

1.  u n v e r ä n d e r t  

2. die Buchführung, den Inhalt, die Form, 
die Frist und die Stückzahl des bei der 
Aufsichtsbehörde einzureichenden in-
ternen Berichts, bestehend aus einer 
für Aufsichtszwecke gegliederten Bilanz 
und einer Gewinn-und-Verlustrechnung 
sowie besonderen Erläuterungen zur 
Bilanz und zur Gewinn-und-
Verlustrechnung, soweit dies zur 
Durchführung der Aufsicht nach diesem 
Gesetz erforderlich ist; 

2.  u n v e r ä n d e r t  
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3. den Inhalt, die Form, die Frist und die 
Stückzahl des bei der Aufsichtsbehörde 
vierteljährlich einzureichenden internen 
Zwischenberichts, bestehend aus einer 
Zusammenstellung von aktuellen 
Buchhaltungs- und Bestandsdaten so-
wie aus Angaben über die Anzahl der 
Versorgungsfälle, soweit dies zur 
Durchführung der Aufsicht nach diesem 
Gesetz erforderlich ist; 

3.  u n v e r ä n d e r t  

4. den Inhalt, die Frist und die Form der 
Einreichung des bei der Aufsichtsbe-
hörde einzureichenden Prüfungsbe-
richts nach § 341k des Handelsgesetz-
buchs, soweit dies zur Durchführung 
der Aufsicht nach diesem Gesetz erfor-
derlich ist, insbesondere, um einheitli-
che Unterlagen zur Beurteilung der von 
den Pensionsfonds durchgeführten Ge-
schäfte zu erhalten; 

4.  u n v e r ä n d e r t  

5. den Gegenstand der Prüfung sowie den 
Inhalt, die Form und die Frist des Prü-
fungsberichts gemäß § 35 Absatz 1 
Satz 1, soweit dies zur Erfüllung der 
Aufgaben der Aufsichtsbehörde erfor-
derlich ist, insbesondere, um einheitli-
che Unterlagen zur Beurteilung der von 
den Pensionsfonds durchgeführten Ge-
schäfte zu erhalten; 

5.  u n v e r ä n d e r t  

6. die Art und Weise der Datenübermitt-
lung, die zu verwendenden Datenfor-
mate sowie die einzuhaltende Daten-
qualität; 

6.  u n v e r ä n d e r t  

7. die Zuführung zur Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung gemäß § 145 Ab-
satz 2 in Verbindung mit § 237 Ab-
satz 1; 

7.  u n v e r ä n d e r t  
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8. Anlagegrundsätze qualitativer und 
quantitativer Art für das Sicherungs-
vermögen ergänzend zu § 124 Absatz 
1 Satz 1 und 2 Nummer 1 Buchstabe 
a, Nummer 2, 3, 5 bis 8 sowie § 234h 
Absatz 1 bis 3, um die Kongruenz und 
die dauernde Erfüllbarkeit des jeweili-
gen Pensionsplans sicherzustellen, 
wobei die Anlageformen des § 215 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 7 sowie 
weitere durch diese Verordnung zuge-
lassene Anlageformen sowie die Fest-
legungen im Pensionsplan hinsichtlich 
des Anlagerisikos und des Trägers 
dieses Risikos zu berücksichtigen sind, 
sowie über Beschränkungen von Anla-
gen beim Trägerunternehmen; Artikel 
18 der Richtlinie 2003/41/EG ist zu be-
achten; 

8. Anlagegrundsätze qualitativer und 
quantitativer Art für das Sicherungs-
vermögen ergänzend zu § 124 Absatz 
1 Satz 1 und 2 Nummer 1 Buchstabe 
a, Nummer 2, 3, 5 bis 8 sowie § 234h 
Absatz 1 bis 3, um die Kongruenz und 
die dauernde Erfüllbarkeit des jeweili-
gen Pensionsplans sicherzustellen, 
wobei die Anlageformen des § 215 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 7 sowie 
weitere durch diese Verordnung zuge-
lassene Anlageformen sowie die Fest-
legungen im Pensionsplan hinsichtlich 
des Anlagerisikos und des Trägers 
dieses Risikos zu berücksichtigen sind, 
sowie über Beschränkungen von Anla-
gen beim Trägerunternehmen. 

9. die Berechnung und die Höhe der Sol-
vabilitätskapitalanforderung, den für 
Pensionsfonds maßgeblichen Mindest-
betrag der Mindestkapitalanforderung 
sowie damit zusammenhängende Ge-
nehmigungsbefugnisse einschließlich 
des Verfahrens, darüber, was als Ei-
genmittel im Sinne des § 238 Ab-
satz 2 anzusehen ist, darüber, dass der 
Aufsichtsbehörde über die Solvabili-
tätskapitalanforderung und die Eigen-
mittel zu berichten ist sowie über die 
Form und den Inhalt und die Frist für 
die Einreichung dieses Berichts bei der 
Aufsichtsbehörde; 

9.  u n v e r ä n d e r t  

10. Höchstwerte für den Rechnungszins bei 
Verträgen mit Zinsgarantie; 

10.  u n v e r ä n d e r t  

11. weitere Vorgaben zur Ermittlung der 
Diskontierungszinssätze nach § 341f 
Absatz 2 des Handelsgesetz-
buchs sowie 

11.  u n v e r ä n d e r t  

12. die versicherungsmathematischen 
Rechnungsgrundlagen und die Bewer-
tungsansätze für die Deckungsrückstel-
lung. 

12.  u n v e r ä n d e r t  
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Die Ermächtigung kann durch Rechtsver-
ordnung auf die Bundesanstalt übertragen 
werden. Rechtsverordnungen nach den 
Sätzen 1 und 2 bedürfen nicht der Zustim-
mung des Bundesra-
tes. Rechtsverordnungen nach Satz 1 
Nummer 4 und 10 bis 12 und nach Satz 2, 
soweit sie die Ermächtigungen nach Satz 1 
Nummer 4 und 10 bis 12 erfassen, ergehen 
im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium der Justiz und für Verbraucherschutz. 

    u n v e r ä n d e r t  

Kapitel 3 Kapitel 3 

Grenzüberschreitende Geschäftstä-
tigkeit von Einrichtungen der betrieb-
lichen Altersversorgung und grenz-
überschreitende Übertragung von 

Beständen 

Grenzüberschreitende Geschäftstä-
tigkeit von Einrichtungen der betrieb-
lichen Altersversorgung und grenz-
überschreitende Übertragung von 

Beständen 

§ 242 § 242 

Grenzüberschreitende Geschäftstätig-
keit von Pensionskassen und Pensions-

fonds 

Grenzüberschreitende Geschäftstätig-
keit von Pensionskassen und Pensions-

fonds 

(1) Pensionskassen und Pensions-
fonds haben ihre Absicht, für ein Trägerun-
ternehmen die betriebliche Altersversor-
gung im Wege der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit durchzuführen, der Auf-
sichtsbehörde anzuzeigen. Dabei haben 
sie anzugeben  

       (1) u n v e r ä n d e r t  

1. den Tätigkeitsstaat, 1.  u n v e r ä n d e r t  

2. Name und Standort der Hauptverwal-
tung des Trägerunternehmens und 

2.  u n v e r ä n d e r t  

3. die Hauptmerkmale des Altersversor-
gungssystems, das für das Trägerun-
ternehmen betrieben werden soll. 

3.  u n v e r ä n d e r t  
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Die Aufsichtsbehörde prüft, ob die beab-
sichtigte Geschäftstätigkeit rechtlich zuläs-
sig ist und ob die Verwaltungsstruktur, die 
Finanzlage sowie die Zuverlässigkeit und 
die fachliche Eignung der Geschäftsleiter 
der beabsichtigten grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit angemessen sind. Sie 
kann verlangen, dass für das zu betreiben-
de Altersversorgungssystem ein gesonder-
tes Sicherungsvermögen einzurichten ist. 
Auf die grenzüberschreitende Geschäftstä-
tigkeit einer Pensionskasse ist § 232 Ab-
satz 1 Nummer 2 und 3 nicht anzuwenden. 
Im Fall eines Pensionsfonds sind § 236 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 und Satz 
2 sowie Absatz 2 und § 239 Absatz 3 und 4 
nicht anzuwenden. 

Die Aufsichtsbehörde prüft, ob die beab-
sichtigte Geschäftstätigkeit rechtlich zuläs-
sig ist und ob die Verwaltungsstruktur, die 
Finanzlage sowie die Zuverlässigkeit und 
die fachliche Eignung der Geschäftsleiter 
der beabsichtigten grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit angemessen sind. Sie 
kann verlangen, dass für das zu betreiben-
de Altersversorgungssystem ein gesonder-
tes Sicherungsvermögen einzurichten ist. 
Auf die grenzüberschreitende Geschäftstä-
tigkeit einer Pensionskasse ist § 232 Ab-
satz 1 Nummer 2 und 3 sowie § 234j Ab-
satz 4 bis 8 nicht anzuwenden. Im Fall 
eines Pensionsfonds sind § 236 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 bis 4 und Satz 2 sowie 
Absatz 2 und § 239 Absatz 3 und 4 nicht 
anzuwenden. 

(2) Sobald die Anzeige nach Absatz 1 
Satz 1 und 2 vollständig vorliegt, entschei-
det die Aufsichtsbehörde innerhalb von drei 
Monaten, ob die Anforderungen nach Ab-
satz 1 Satz 3 erfüllt sind. Sind die Anforde-
rungen erfüllt, übermittelt sie die Angaben 
nach Absatz 1 Satz 2 den zuständigen Be-
hörden des Tätigkeitsstaats und teilt der 
Pensionskasse oder dem Pensionsfonds 
mit, dass diese Behörden informiert wur-
den. Andernfalls untersagt sie der Pensi-
onskasse oder dem Pensionsfonds die 
Aufnahme der grenzüberschreitenden Ge-
schäftstätigkeit. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Im Fall des Absatzes 2 Satz 2 
übermittelt die Aufsichtsbehörde der Pen-
sionskasse oder dem Pensionsfonds die 
von den zuständigen Behörden des Tätig-
keitsstaats erteilten Informationen über  

       (3) u n v e r ä n d e r t  

1. die einschlägigen arbeits- und sozial-
rechtlichen Vorschriften im Bereich der 
betrieblichen Altersversorgung, die bei 
der Durchführung des für das Träger-
unternehmen betriebenen Altersver-
sorgungssystems einzuhalten sind, 
sowie 

 

2. die Vorschriften des Tätigkeitsstaats, 
die nach Titel IV der Richtlinie (EU) 
2016/2341 erlassen worden sind. 
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Pensionskassen und Pensionsfonds sind 
berechtigt, die grenzüberschreitende Ge-
schäftstätigkeit im Einklang mit den in Satz 
1 Nummer 1 und 2 genannten Vorschriften 
aufzunehmen, sobald ihnen die Mitteilung 
der Aufsichtsbehörde nach Satz 1 vorliegt, 
spätestens aber sechs Wochen, nachdem 
sie die Mitteilung nach Absatz 2 Satz 2 
erhalten haben. 

 

(4) Wird die Aufsichtsbehörde von 
den zuständigen Behörden des Tätigkeits-
staats über wesentliche Änderungen der in 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 genann-
ten Vorschriften benachrichtigt, hat sie die-
se Informationen an die Pensionskasse 
oder an den Pensionsfonds weiterzuleiten. 

       (4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Aufsichtsbehörde trifft in Ab-
stimmung mit den zuständigen Behörden 
des Tätigkeitsstaats die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
Pensionskasse oder der Pensionsfonds die 
von den zuständigen Behörden des Tätig-
keitsstaats festgestellten Verstöße gegen 
die in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 
genannten Vorschriften unterbindet. Die 
Aufsichtsbehörde kann die grenzüber-
schreitende Geschäftstätigkeit untersagen 
oder einschränken, wenn die Pensionskas-
se oder der Pensionsfonds die Anforderun-
gen nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 nicht 
einhält. 

       (5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Bei Pensionskassen und Pensi-
onsfonds, die der Landesaufsicht unterlie-
gen, informiert die zuständige Landesauf-
sichtsbehörde die Bundesanstalt über eine 
Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 und 2. Die 
Bundesanstalt unterstützt die Landesauf-
sichtsbehörde auf Anforderung bei der 
Durchführung des Verfahrens nach den 
Absätzen 2 und 3 und bei der Durchfüh-
rung von Maßnahmen nach Absatz 5. 

       (6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die Aufsichtsbehörde informiert 
die Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung darüber, in welchen Mit-
glied- und Vertragsstaaten die Pensions-
kasse oder der Pensionsfonds grenzüber-
schreitend tätig ist. Sie teilt ihr Änderungen 
dieser Angaben laufend mit. 

       (7) u n v e r ä n d e r t  
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T e i l  5  T e i l  5  

G r u p p e n  G r u p p e n  

Kapitel 1 Kapitel 1 

Beaufsichtigung von Versicherungs-
unternehmen in einer Gruppe 

Beaufsichtigung von Versicherungs-
unternehmen in einer Gruppe 

§ 247 § 247 

Oberstes Mutterunternehmen auf Ebene 
der Mitglied- oder Vertragsstaaten 

Oberstes Mutterunternehmen auf Ebene 
der Mitglied- oder Vertragsstaaten 

(1) Ist das in § 245 Absatz 2 Nummer 
1 genannte beteiligte Versicherungsunter-
nehmen oder die in § 245 Absatz 2 Num-
mer 2 genannte Versicherungs-
Holdinggesellschaft oder gemischte Fi-
nanzholding-Gesellschaft selbst Tochterun-
ternehmen eines anderen Versicherungs-
unternehmens oder einer anderen Versi-
cherungs-Holdinggesellschaft oder ge-
mischten Finanzholding-Gesellschaft mit 
Sitz in einem Mitglied- oder Vertragsstaat, 
so sind die §§ 250 bis 287 sowie 293 Ab-
satz 1, § 298 Absatz 1 und 2, § 305 Absatz 
1 Nummer 1 und § 306 Absatz 1 Nummer 
1 nur auf Ebene der obersten Muttergesell-
schaft anzuwenden, die ein Versiche-
rungsunternehmen oder eine Versiche-
rungs-Holdinggesellschaft oder eine ge-
mischte Finanzholding-Gesellschaft mit 
Sitz in einem Mitglied- oder Vertragsstaat 
ist. 

(1) Ist das in § 245 Absatz 2 Nummer 
1 genannte beteiligte Versicherungsunter-
nehmen oder die in § 245 Absatz 2 Num-
mer 2 genannte Versicherungs-
Holdinggesellschaft oder gemischte Fi-
nanzholding-Gesellschaft selbst Tochterun-
ternehmen eines anderen Versicherungs-
unternehmens oder einer anderen Versi-
cherungs-Holdinggesellschaft oder ge-
mischten Finanzholding-Gesellschaft mit 
Sitz in einem Mitglied- oder Vertragsstaat, 
so sind die §§ 250 bis 287 sowie 293 Ab-
satz 1, § 298 Absatz 1 und 2, § 305 Absatz 
1 Nummer 1 und § 306 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 nur auf Ebene der obersten 
Muttergesellschaft anzuwenden, die ein 
Versicherungsunternehmen oder eine Ver-
sicherungs-Holdinggesellschaft oder eine 
gemischte Finanzholding-Gesellschaft mit 
Sitz in einem Mitglied- oder Vertragsstaat 
ist. 
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(2) Ist die in Absatz 1 genannte obers-
te Muttergesellschaft, die ein Versiche-
rungsunternehmen oder eine Versiche-
rungs-Holdinggesellschaft oder eine ge-
mischte Finanzholding-Gesellschaft mit 
Sitz in einem Mitglied- oder Vertragsstaat 
ist, Tochterunternehmen eines Unterneh-
mens, das nach Artikel 5 Absatz 2 der 
Richtlinie 2002/87/EG einer zusätzlichen 
Beaufsichtigung unterliegt, so kann die 
Gruppenaufsichtsbehörde nach Konsultati-
on der anderen betroffenen Aufsichtsbe-
hörden auf der Ebene dieses obersten Mut-
terunternehmens von der Überwachung 
der Risikokonzentration gemäß § 273, der 
Überwachung der gruppeninternen Trans-
aktionen gemäß § 274 oder von beidem 
absehen. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 248 § 248 

Oberstes Mutterunternehmen auf natio-
naler Ebene 

Oberstes Mutterunternehmen auf natio-
naler Ebene 

(1) Hat das in § 245 Absatz 2 Num-
mer 1 genannte beteiligte Versicherungs-
unter-nehmen oder die in § 245 Absatz 2 
Nummer 2 genannte Versicherungs-
Holdinggesellschaft oder gemischte Fi-
nanzholding-Gesellschaft seinen oder ihren 
Sitz im Inland und hat das in § 247 genann-
te oberste Mutterunternehmen seinen Sitz 
in einem an-deren Mitglied- oder Vertrags-
staat, so kann die Aufsichtsbehörde nach 
Konsultation der Gruppenaufsichtsbehörde 
und dieses obersten Mutterunternehmens 
anordnen, dass das auf nationaler Ebene 
oberste Mutterversicherungsunternehmen 
oder die auf nationaler Ebene oberste Mut-
tergesellschaft, die eine Versicherungs-
Holdinggesellschaft oder eine gemischte 
Finanzholding-Gesellschaft ist, der Grup-
penaufsicht unterliegt. Die Aufsichtsbehör-
de begründet ihre Entscheidung in diesem 
Fall sowohl gegenüber der Gruppenauf-
sichtsbehörde als auch gegenüber dem 
obersten Mutterunternehmen auf Ebene 
der Mit-glied- oder Vertragsstaaten. Die 
Gruppenaufsichtsbehörde unterrichtet das 
Aufsichtskollegium (§ 283) gemäß Artikel 
248 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 
2009/138/EG. Vorbehaltlich der Absätze 2 
bis 6 sind die §§ 250 bis 287 sowie § 293 
Absatz 1, § 298 Absatz 1 und 2, § 305 Ab-
satz 1 Nummer 1 und § 306 Absatz 1 
Nummer 1 entsprechend anzuwenden. 

(1) Hat das in § 245 Absatz 2 Num-
mer 1 genannte beteiligte Versicherungs-
unter-nehmen oder die in § 245 Absatz 2 
Nummer 2 genannte Versicherungs-
Holdinggesellschaft oder gemischte Fi-
nanzholding-Gesellschaft seinen oder ihren 
Sitz im Inland und hat das in § 247 genann-
te oberste Mutterunternehmen seinen Sitz 
in einem an-deren Mitglied- oder Vertrags-
staat, so kann die Aufsichtsbehörde nach 
Konsultation der Gruppenaufsichtsbehörde 
und dieses obersten Mutterunternehmens 
anordnen, dass das auf nationaler Ebene 
oberste Mutterversicherungsunternehmen 
oder die auf nationaler Ebene oberste Mut-
tergesellschaft, die eine Versicherungs-
Holdinggesellschaft oder eine gemischte 
Finanzholding-Gesellschaft ist, der Grup-
penaufsicht unterliegt. Die Aufsichtsbehör-
de begründet ihre Entscheidung in diesem 
Fall sowohl gegenüber der Gruppenauf-
sichtsbehörde als auch gegenüber dem 
obersten Mutterunternehmen auf Ebene 
der Mit-glied- oder Vertragsstaaten. Die 
Gruppenaufsichtsbehörde unterrichtet das 
Aufsichtskollegium (§ 283) gemäß Artikel 
248 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 
2009/138/EG. Vorbehaltlich der Absätze 2 
bis 6 sind die §§ 250 bis 287 sowie § 293 
Absatz 1, § 298 Absatz 1 und 2, § 305 Ab-
satz 1 Nummer 1 und § 306 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann eine 
Beschränkung der Gruppenaufsicht auf 
einzelne Vorschriften der §§ 250 bis 275 
bei dem obersten Mutterunternehmen auf 
nationaler Ebene feststellen. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Sofern die Aufsichtsbehörde auf 
das oberste Mutterunternehmen auf natio-
naler Ebene die §§ 250 bis 272 anwendet, 
wird die Methode, die von der Gruppenauf-
sichtsbehörde gemäß § 252 für das in § 
247 genannte oberste Mutterunternehmen 
auf Ebene der Mitglied- oder Vertragsstaa-
ten gewählt worden ist, von der Aufsichts-
behörde als verbindlich anerkannt und an-
gewendet. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Sofern die Aufsichtsbehörde auf 
das oberste Mutterunternehmen auf natio-
naler Ebene die §§ 250 bis 272 anwendet 
und das in § 247 genannte oberste Mutter-
unternehmen auf Ebene der Mitglied- oder 
Vertragsstaaten gemäß § 262 oder § 265 
Absatz 5 die Erlaubnis erhalten hat, die 
Solvabilitätskapitalanforderung für die 
Gruppe sowie die Solvabilitätskapitalanfor-
derung für die Versicherungsunternehmen 
der Gruppe anhand eines internen Modells 
zu berechnen, so wird diese Entscheidung 
von der Aufsichtsbehörde als verbindlich 
anerkannt und umgesetzt. Ist die Auf-
sichtsbehörde in einem solchen Fall der 
Auffassung, dass das auf Ebene der Mit-
glied- oder Vertragsstaaten genehmigte 
interne Modell erheblich vom Risikoprofil 
des obersten Mutterunternehmens auf na-
tionaler Ebene abweicht, so kann sie, wenn 
das Unternehmen ihre Bedenken nicht an-
gemessen ausräumt, für dieses einen Auf-
schlag auf die anhand eines solchen Mo-
dells berechnete Gruppensolvabilitätskapi-
talanforderung verlangen. Ist ein solcher 
Kapitalaufschlag ausnahmsweise nicht 
angemessen, kann die Aufsichtsbehörde 
von dem Unternehmen verlangen, seine 
Gruppensolvabilitätskapitalanforderung 
anhand der Standardformel zu berechnen. 
Die Aufsichtsbehörde begründet solche 
Entscheidungen sowohl gegenüber dem 
Unternehmen als auch gegenüber der 
Gruppenaufsichtsbehörde. Die Gruppen-
aufsichtsbehörde unterrichtet das Auf-
sichtskollegium gemäß Artikel 248 Absatz 
1 Buchstabe a der Richtlinie 2009/138/EG. 

       (4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Sofern die Aufsichtsbehörde auf 
das oberste Mutterunternehmen auf natio-
naler Ebene die Bestimmungen der §§ 250 
bis 272 anwendet, kann nach der Vorschrift 
des § 267 oder des § 272 diesem Unter-
nehmen nicht die Erlaubnis erteilt werden, 
auf eines seiner Tochterunternehmen die 
§§ 269 und 270 anzuwenden. 

       (5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Eine Anordnung gemäß Absatz 1 
kann nicht getroffen oder aufrechterhalten 
wer-den, wenn das oberste Mutterunter-
nehmen auf nationaler Ebene ein Tochter-
unternehmen des in § 247 genannten 
obersten Mutterunternehmens auf Ebene 
der Mitglied- oder Vertragsstaaten ist und 
dieses gemäß der Vorschrift des § 268 
oder des § 270 die Erlaubnis erhalten hat, 
die §§ 269 und 270 auf das Tochterunter-
nehmen anzuwenden. 

       (6) u n v e r ä n d e r t  

Kapitel 2 Kapitel 2 

Finanzlage Finanzlage 

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

S o l v a b i l i t ä t  d e r  G r u p p e  S o l v a b i l i t ä t  d e r  G r u p p e  

§ 250 § 250 

Überwachung der Gruppensolvabilität Überwachung der Gruppensolvabilität 

(1) Die Solvabilität der Gruppe wird 
nach Maßgabe der Absätze 2 und 3, der §§ 
275 bis 287 sowie 293 Absatz 1, § 298 
Absatz 1 und 2, § 305 Absatz 1 Nummer 1 
und § 306 Absatz 1 Nummer 1 überwacht. 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
werden nach § 74 bewertet. 

(1) Die Solvabilität der Gruppe wird 
nach Maßgabe der Absätze 2 und 3, der §§ 
275 bis 287 sowie 293 Absatz 1, § 298 
Absatz 1 und 2, § 305 Absatz 1 Nummer 1 
und § 306 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
überwacht. Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten werden nach § 74 bewertet. 

(2) In dem in § 245 Absatz 2 Nummer 
1 genannten Fall haben die beteiligten Ver-
sicherungsunternehmen auf Gruppenebe-
ne stets über anrechnungsfähige Eigenmit-
tel mindestens in Höhe der nach den §§ 
252 bis 265 berechneten Solvabilitätskapi-
talanforderung zu verfügen. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) In dem in § 245 Absatz 2 Nummer 
2 genannten Fall haben die Versiche-
rungsunternehmen einer Gruppe auf Grup-
penebene stets über anrechnungsfähige 
Eigenmittel mindestens in Höhe der nach § 
266 berechneten Solvabilitätskapitalanfor-
derung zu verfügen. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die §§ 132 und 134 Absatz 1 bis 6 
gelten entsprechend. 

       (4) u n v e r ä n d e r t  

Kapitel 4 Kapitel 4 

Drittstaaten Drittstaaten 

§ 289 § 289 

Gleichwertigkeit Gleichwertigkeit 

(1) Ist im Überprüfungsverfahren nach 
§ 288 die gleichwertige Beaufsichtigung 
fest-gestellt worden, erkennt die Aufsichts-
behörde die im Drittstaat durchgeführte 
Gruppenaufsicht als verbindlich an. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die §§ 279 bis 287, 293 Absatz 1, 
§ 298 Absatz 1, § 305 Absatz 1 Nummer 1, 
§ 306 Absatz 1 Nummer 1 und § 309 gel-
ten bei der Zusammenarbeit mit den Auf-
sichtsbehörden des Drittstaats entspre-
chend. 

(2) Die §§ 279 bis 287, 293 Absatz 1, 
§ 298 Absatz 1, § 305 Absatz 1 Nummer 1, 
§ 306 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 
309 gelten bei der Zusammenarbeit mit 
den Aufsichtsbehörden des Drittstaats ent-
sprechend. 
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T e i l  6  T e i l  6  

A u f s i c h t :  A u f g a b e n  u n d  
a l l g e m e i n e  B e f u g n i s s e ,  

O r g a n i s a t i o n  

A u f s i c h t :  A u f g a b e n  u n d  
a l l g e m e i n e  B e f u g n i s s e ,  

O r g a n i s a t i o n  

Kapitel 4 Kapitel 4 

Zuständigkeit Zuständigkeit 

A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

A u f s i c h t  i m  E u r o p ä i s c h e n  
W i r t s c h a f t s r a u m  

A u f s i c h t  i m  E u r o p ä i s c h e n  
W i r t s c h a f t s r a u m  

§ 327 § 327 

Zusammenarbeit bei örtlichen Prüfun-
gen 

Zusammenarbeit bei örtlichen Prüfun-
gen 

(1) Soweit es zur Ausübung der Fi-
nanzaufsicht nach § 62 Absatz 1 oder § 
169 Absatz 1 oder zur Prüfung eines im 
Inland ansässigen Dienstleisters erforder-
lich ist, ist die Aufsichtsbehörde des Her-
kunftsstaats in Begleitung der mit der Auf-
sicht beauftragten Bediensteten der Auf-
sichtsbehörde befugt, in den Geschäfts-
räumen der Niederlassung durch eigenes 
Personal oder durch Beauftragte Prüfun-
gen des Geschäftsbetriebs vorzunehmen; 
§ 305 Absatz 5 und § 306 Absatz 5 sind 
entsprechend anzuwenden. Die Bundes-
anstalt leistet auf Verlangen Amtshilfe. Die 
Bediensteten der Aufsichtsbehörde und 
von ihr entsprechend § 306 Absatz 1 
Nummer 3 an der Prüfung beteiligte Perso-
nen dürfen die Geschäftsräume des Versi-
cherungsunternehmens betreten. Das 
Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgeset-
zes) wird insoweit eingeschränkt. 

(1) Soweit es zur Ausübung der Fi-
nanzaufsicht nach § 62 Absatz 1 oder § 
169 Absatz 1 oder zur Prüfung eines im 
Inland ansässigen Dienstleisters erforder-
lich ist, ist die Aufsichtsbehörde des Her-
kunftsstaats in Begleitung der mit der Auf-
sicht beauftragten Bediensteten der Auf-
sichtsbehörde befugt, in den Geschäfts-
räumen der Niederlassung durch eigenes 
Personal oder durch Beauftragte Prüfun-
gen des Geschäftsbetriebs vorzunehmen; 
§ 305 Absatz 5 und § 306 Absatz 5 sind 
entsprechend anzuwenden. Die Bundes-
anstalt leistet auf Verlangen Amtshilfe. Die 
Bediensteten der Aufsichtsbehörde und 
von ihr entsprechend § 306 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 3 an der Prüfung beteiligte Per-
sonen dürfen die Geschäftsräume des Ver-
sicherungsunternehmens betreten. Das 
Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgeset-
zes) wird insoweit eingeschränkt. 
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(2) Die Aufsichtsbehörde kann die 
Aufsichtsbehörden eines anderen Mitglied-
staats der Europäischen Union ersuchen, 
Informationen über ein beaufsichtigtes 
Gruppenunter-nehmen oder ein nicht der 
Aufsicht unterliegendes Unternehmen aus 
dem anderen Mitgliedstaat zu überprüfen. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Stellt im Rahmen der Zusammen-
arbeit bei der Gruppenaufsicht (§ 284) die 
zuständige Behörde eines anderen Mit-
glied- oder Vertragsstaats (ersuchende 
Behörde) ein Prüfungsersuchen im Sinne 
des Absatzes 2 für ein entsprechendes 
Unternehmen mit Sitz im Inland, so leistet 
die Aufsichtsbehörde Amtshilfe. Wenn die 
Aufsichtsbehörde die Prüfung selbst vor-
nimmt, kann sich die ersuchende Behörde 
an der Prüfung beteiligen oder dabei zuge-
gen sein. § 305 Absatz 5 und § 306 Absatz 
5 sind entsprechend anzuwenden. Die Auf-
sichtsbehörde unterrichtet die Gruppenauf-
sichtsbehörde über die getroffenen Maß-
nahmen. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  

§ 329 § 329 

Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Aufsichtsbehörde für das Versiche-

rungswesen und die betriebliche Alters-
versorgung 

Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Aufsichtsbehörde für das Versiche-

rungswesen und die betriebliche Alters-
versorgung 

(1) Die Aufsichtsbehörde arbeitet ge-
mäß der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 
für die Zwecke der Richtlinien 2009/138/EG 
und 2003/41/EG mit der Europäischen Auf-
sichtsbehörde für das Versicherungswesen 
und die betriebliche Altersversorgung zu-
sammen. Sie berücksichtigt so weit wie 
möglich deren Leitlinien und Empfehlungen 
und begründet eventuelle Abweichungen. 

(1) Die Aufsichtsbehörde arbeitet ge-
mäß der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 
für die Zwecke der Richtlinien 2009/138/EG 
und (EU) 2016/2341 mit der Europäischen 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungs-
wesen und die betriebliche Altersversor-
gung zusammen. Sie berücksichtigt so weit 
wie möglich deren Leitlinien und Empfeh-
lungen und begründet eventuelle Abwei-
chungen. 

(2) Die Aufsichtsbehörde übermittelt 
jährlich folgende Angaben an die Europäi-
sche Aufsichtsbehörde für das Versiche-
rungswesen und die betriebliche Altersver-
sorgung:  

       (2) u n v e r ä n d e r t  
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1. den durchschnittlichen Kapitalauf-
schlag je Unternehmen und die Vertei-
lung der von der Aufsichtsbehörde 
während des Vorjahres festgesetzten 
Kapitalaufschläge, gemessen in Pro-
zent der Solvabilitätskapitalanforde-
rung und wie folgt gesondert ausge-
wiesen:  

 

a) für alle Versicherungsunterneh-
men, 

 

b) für Lebensversicherungsunter-
nehmen, 

 

c) für Nichtlebensversicherungsun-
ternehmen, 

 

d) für Versicherungsunternehmen, 
die sowohl in der Lebensversiche-
rung als auch in der Nichtlebens-
versicherung tätig sind, und 

 

e) für Rückversicherungsunterneh-
men; 

 

2. für jede Mitteilung im Sinne der Num-
mer 1 den Anteil der Kapitalaufschlä-
ge, die jeweils nach § 301 Absatz 1 
Nummer 1, 2 und 3 festgesetzt wur-
den; 

 

3. die Zahl der Versicherungsunterneh-
men, die teilweise von der regelmäßi-
gen aufsichtlichen Berichterstattung 
befreit sind, und die Zahl der Versiche-
rungsunternehmen, die ganz oder teil-
weise von der Einzelpostenberichter-
stattung befreit sind, zusammen mit 
dem Volumen ihrer Kapitalanforderun-
gen, Beiträge, versicherungstechni-
schen Rückstellungen und Vermö-
genswerte, jeweils gemessen als pro-
zentualer Anteil am Gesamtvolumen 
der Kapitalanforderungen, Beiträge, 
versicherungstechnischen Rückstel-
lungen und Vermögenswerte der Ver-
sicherungsunternehmen, und 
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4. die Zahl der Gruppen, die teilweise von 
der regelmäßigen Berichterstattung be-
freit sind, und die Zahl der Gruppen, 
die ganz oder teilweise von der Einzel-
postenberichterstattung befreit sind, 
zusammen mit dem Volumen ihrer Ka-
pitalanforderungen, Beiträge, versiche-
rungstechnischen Rückstellungen und 
Vermögenswerte, jeweils gemessen 
als prozentualer Anteil am Gesamtvo-
lumen der Kapitalanforderungen, Bei-
träge, versicherungstechnischen 
Rückstellungen und Vermögenswerte 
aller Gruppen. 

 

(3) Die Aufsichtsbehörde unterrichtet 
die Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung über nationale Aufsichts-
vorschriften, die für den Bereich der be-
trieblichen Altersversorgungssysteme rele-
vant sind, soweit es sich nicht um nationale 
sozial- oder arbeitsrechtliche Vorschriften 
handelt. Änderungen des Inhalts von An-
gaben, die gemäß Satz 1 übermittelt wer-
den, teilt die Aufsichtsbehörde regelmäßig, 
mindestens alle zwei Jahre, der Behörde 
mit. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Aufsichtsbehörde stellt der Eu-
ropäischen Aufsichtsbehörde für das Versi-
cherungswesen und die betriebliche Alters-
versorgung gemäß Artikel 35 der Verord-
nung (EU) Nr. 1094/2010 auf Verlangen 
unverzüglich alle für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben auf Grund der Richtlinie 
2003/41/EG und der Verordnung (EU) Nr. 
1094/2010 erforderlichen Informationen zur 
Verfügung. Unbeschadet des Artikels 35 
der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 stellt 
die Aufsichtsbehörde auf Ersuchen der 
Europäischen Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung auf einer gemäß Artikel 
152b Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG 
eingerichteten Plattform alle erforderlichen 
Informationen rechtzeitig zur Verfügung, 
um das ordnungsgemäße Funktionieren 
der Plattform zu ermöglichen. Die Auf-
sichtsbehörde kann mit dem Einverständ-
nis aller betroffenen Aufsichtsbehörden 
eine Plattform für die Zusammenarbeit ge-
mäß Artikel 152b Absatz 2 der Richtlinie 
2009/138/EG einrichten. 

(4) Die Aufsichtsbehörde stellt der Eu-
ropäischen Aufsichtsbehörde für das Versi-
cherungswesen und die betriebliche Alters-
versorgung gemäß Artikel 35 der Verord-
nung (EU) Nr. 1094/2010 auf Verlangen 
unverzüglich alle für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben auf Grund der Richtlinie (EU) 
2016/2341 und der Verordnung (EU) Nr. 
1094/2010 erforderlichen Informationen zur 
Verfügung. Unbeschadet des Artikels 35 
der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 stellt 
die Aufsichtsbehörde auf Ersuchen der 
Europäischen Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung auf einer gemäß Artikel 
152b Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG 
eingerichteten Plattform alle erforderlichen 
Informationen rechtzeitig zur Verfügung, 
um das ordnungsgemäße Funktionieren 
der Plattform zu ermöglichen. Die Auf-
sichtsbehörde kann mit dem Einverständ-
nis aller betroffenen Aufsichtsbehörden 
eine Plattform für die Zusammenarbeit ge-
mäß Artikel 152b Absatz 2 der Richtlinie 
2009/138/EG einrichten. 

(5) Die Aufsichtsbehörde unterrichtet 
die Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung über alle Verwaltungs-
sanktionen und andere Maßnahmen nach 
Maßgabe von Artikel 32 Absatz 3 und Arti-
kel 36 der Richtlinie (EU) 2016/97. 

       (5) u n v e r ä n d e r t  
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Verordnung betreffend die Auf-
sicht über Pensionsfonds und 
über die Durchführung reiner 

Beitragszusagen in der betrieb-
lichen Altersversorgung 

Verordnung betreffend die Auf-
sicht über Pensionsfonds und 
über die Durchführung reiner 

Beitragszusagen in der betrieb-
lichen Altersversorgung 

(Pensionsfonds-
Aufsichtsverordnung - PFAV) 
vom: 18.4.2016 - zuletzt geän-

dert durch Art. 3 V v. 11.12.2024 
I 414 

(Pensionsfonds-
Aufsichtsverordnung - PFAV) 
vom: 18.4.2016 - zuletzt geän-

dert durch Art. 3 V v. 11.12.2024 
I 414 

Kapitel 7 Kapitel 7 

Lebenslange Zahlungen im Sinne des § 
236 Absatz 3 des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes 

Lebenslange Zahlungen und Raten einer 
Kapitalzahlung im Sinne des § 236 Ab-
satz 3 des Versicherungsaufsichtsge-

setzes 

 § 31a 

 Kapitalzahlung in Raten 

 Wird die Leistung als Kapitalzahlung in 
Raten erbracht, werden für die Ermitt-
lung der Raten die §§ 29 bis 31 entspre-
chend angewendet. Dabei sind in den 
Barwerten die Zahlungsströme der Kapi-
talzahlung anzusetzen. Die Berechnung 
der Leistungen und ihrer Mindesthöhen 
wird getrennt für die Gruppe der Emp-
fänger einer lebenslangen Zahlung und 
für die Gruppe der Empfänger von Raten 
einer Kapitalzahlung durchgeführt. 

§ 32 § 32 

Form, Inhalt und Nachweis der Zusage 
des Arbeitgebers für die Erbringung der 

Mindesthöhe 

Form, Inhalt und Nachweis der Zusage 
des Arbeitgebers für die Erbringung der 

Mindesthöhe 
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       (1) Der Nachweis der Zusage des Ar-
beitgebers, für die Erbringung der Mindest-
höhe der lebenslangen Zahlung nach § 30 
einzustehen, erfolgt gegenüber der Auf-
sichtsbehörde durch den Pensionsfonds. 
Zusage und Nachweis bedürfen der Schrift-
form. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  

       (2) In der Zusage nach Absatz 1 muss 
bestimmt sein, dass sich die Einstands-
pflicht des Arbeitgebers auf den Differenz-
betrag zwischen der Mindesthöhe nach § 
30 und der durch den Pensionsfonds zu 
erbringenden lebenslangen Zahlung be-
zieht, sofern und solange diese die Min-
desthöhe nicht erreicht. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

       (3) Ergibt sich auf Grund der Pflichten 
nach § 31 Absatz 3, dass die an die Ren-
tenempfänger durch den Pensionsfonds zu 
erbringenden lebenslangen Zahlungen un-
ter die Mindesthöhe nach § 30 abgesenkt 
werden, ist der Arbeitgeber unverzüglich 
über seine Einstandspflicht unter Angabe 
des Beginns und der Höhe zu informieren. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  

       (4) Der Pensionsfonds ist berechtigt, 
gegen Erstattung der Kosten die Funktion 
einer Zahlstelle zur Erfüllung der Ein-
standsverpflichtung der Arbeitgeber zu 
übernehmen. 

       (4) u n v e r ä n d e r t  

        (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten ent-
sprechend für die nach § 30 in Verbin-
dung mit § 31a bestimmte Mindesthöhe 
der Rate einer Kapitalzahlung. 

Teil 2 Teil 2 

Durchführung reiner Beitragszusagen in 
der betrieblichen Altersversorgung 

Durchführung reiner Beitragszusagen in 
der betrieblichen Altersversorgung 

§ 35 § 35 

Deckungsrückstellung Deckungsrückstellung 
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       (1) In der Ansparphase ist die De-
ckungsrückstellung das planmäßig zuzu-
rechnende Versorgungskapital auf der 
Grundlage der gezahlten Beiträge und der 
daraus erzielten Erträge. Dabei kann ein 
kollektives Versorgungskapital gebildet 
werden, das den Versorgungsanwärtern 
insgesamt planmäßig zugerechnet ist. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  

       (2) In der Rentenbezugszeit ist die 
Deckungsrückstellung nach der retrospek-
tiven Methode zu bilden, wobei die De-
ckungsrückstellung bei Rentenbeginn dem 
vorhandenen Versorgungskapital des Ver-
sorgungsanwärters entspricht. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

       (3) Mit Zusatzbeiträgen nach § 23 Ab-
satz 1 des Betriebsrentengesetzes und 
daraus erzielten Erträgen kann eine zu-
sätzliche Deckungsrückstellung gebildet 
werden, die den Versorgungsberechtigten 
insgesamt zugeordnet ist. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  

        (4) Der zusätzlichen Deckungsrück-
stellung nach Absatz 3 können Nettoka-
pitalerträge aus der Vermögensanlage 
nach § 34 zugeführt werden, wenn die 
Vermögensanlage der reinen Beitrags-
zusage für die Versorgungsanwärter 
und Versorgungsempfänger zusammen 
erfolgt und der Tarifvertrag, der der rei-
nen Beitragszusage zugrunde liegt, die 
Zuführung zur zusätzlichen Deckungs-
rückstellung vorsieht. Zugeführt werden 
dürfen Nettokapitalerträge, die einen in 
Prozent der Vermögensanlage festge-
legten Schwellenwert übersteigen. Der 
Prozentsatz muss mindestens doppelt 
so hoch sein wie der Rechnungszins, 
mit dem der in § 36 Absatz 1 angegebe-
ne Barwert berechnet wird. Der Prozent-
satz ist in Abhängigkeit von der erwarte-
ten Volatilität dieses Rechnungszinses 
festzulegen. Dem nach diesem Absatz 
finanzierten Teil der zusätzlichen De-
ckungsrückstellung dürfen keine Net-
tokapitalerträge zugeführt werden, wenn 
sie über einer angemessen festgelegten 
Obergrenze liegt. 
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Gesetz über den Versiche-
rungsvertrag 

Gesetz über den Versiche-
rungsvertrag 

(Versicherungsvertragsgesetz - 
VVG 2008) 

vom: 23.11.2007 - zuletzt geän-
dert durch Art. 4 G v. 11.4.2024 

I Nr. 119 

(Versicherungsvertragsgesetz - 
VVG 2008) 

vom: 23.11.2007 - zuletzt geän-
dert durch Art. 4 G v. 11.4.2024 

I Nr. 119 

T e i l  2  T e i l  2  

E i n z e l n e  V e r s i c h e r u n g s -
z w e i g e  

E i n z e l n e  V e r s i c h e r u n g s -
z w e i g e  

Kapitel 5 Kapitel 5 

Lebensversicherung Lebensversicherung 

§ 166 § 166 

Kündigung des Versicherers Kündigung des Versicherers 

       (1) Kündigt der Versicherer das Versi-
cherungsverhältnis, wandelt sich mit der 
Kündigung die Versicherung in eine prä-
mienfreie Versicherung um. Auf die Um-
wandlung ist § 165 anzuwenden. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  

       (2) Im Fall des § 38 Abs. 2 ist der 
Versicherer zu der Leistung verpflichtet, die 
er erbringen müsste, wenn sich mit dem 
Eintritt des Versicherungsfalles die Versi-
cherung in eine prämienfreie Versicherung 
umgewandelt hätte. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Bei der Bestimmung einer Zah-
lungsfrist nach § 38 Abs. 1 hat der Versi-
cherer auf die eintretende Umwandlung der 
Versicherung hinzuweisen. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Bei einer Lebensversicherung, die 
vom Arbeitgeber zugunsten seiner Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer abge-
schlossen worden ist, hat der Versicherer 
die versicherte Person über die Bestim-
mung der Zahlungsfrist nach § 38 Abs. 1 
und die eintretende Umwandlung der Ver-
sicherung in Textform zu informieren und 
ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens 
zwei Monaten einzuräumen. 

(4) Bei einer Lebensversicherung, die 
vom Arbeitgeber zugunsten seiner Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer abge-
schlossen worden ist, hat der Versicherer 
die versicherte Person über die Bestim-
mung der Zahlungsfrist nach § 38 Abs. 1 
und die eintretende Umwandlung der Ver-
sicherung in Textform zu informieren und 
ihr eine Zahlungsfrist von mindestens zwei 
Monaten einzuräumen. Er hat auf das 
Fortsetzungsrecht nach § 212 hinzuwei-
sen, wenn es sich um eine Lebensversi-
cherung im Anwendungsbereich dieser 
Vorschrift handelt. 

T e i l  3  T e i l  3  

S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  

§ 211 § 211 

Pensionskassen, kleinere Versiche-
rungsvereine, Versicherungen mit klei-

neren Beträgen 

Pensionskassen, kleinere Versiche-
rungsvereine, Versicherungen mit klei-

neren Beträgen 

(1) Die §§ 37, 38, 165, 166, 168 und 
169 sind, soweit mit Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde in den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen abweichende 
Bestimmungen getroffen sind, nicht anzu-
wenden auf 

(1) Die §§ 37, 38, 165, 166 Absatz 1, 
2, 3 und 4 Satz 1 sowie die §§ 168 und 
169 sind, soweit mit Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde in den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen abweichende 
Bestimmungen getroffen sind, nicht anzu-
wenden auf 

1. Versicherungen bei Pensionskassen im 
Sinn des § 233 Absatz 1 und 2 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Versicherungen, die bei einem Verein 
genommen werden, der als kleinerer 
Verein im Sinn des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes anerkannt ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Lebensversicherungen mit kleineren 
Beträgen und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Unfallversicherungen mit kleineren Be-
trägen. 

4. u n v e r ä n d e r t  

(2) Auf die in Absatz 1 Nr. 1 genann-
ten Pensionskassen sind ferner nicht an-
zuwenden 

       (2) u n v e r ä n d e r t  
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1. die §§ 6 bis 9, 11, 150 Abs. 2 bis 4 und 
§ 152 Abs. 1 und 2; für die §§ 7 bis 9 
und 152 Abs. 1 und 2 gilt dies nicht für 
Fernabsatzverträge im Sinn des § 312c 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs; 

 

2. § 153, soweit mit Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen abwei-
chende Bestimmungen getroffen sind; § 
153 Abs. 3 Satz 1 ist ferner nicht auf 
Sterbekassen anzuwenden. 

 

(3) Sind für Versicherungen mit klei-
neren Beträgen im Sinn von Absatz 1 Nr. 3 
und 4 abweichende Bestimmungen getrof-
fen, kann deren Wirksamkeit nicht unter 
Berufung darauf angefochten werden, dass 
es sich nicht um Versicherungen mit kleine-
ren Beträgen handele. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  

§ 212 § 212 

Fortsetzung der Lebensversicherung 
nach der Elternzeit 

Fortsetzung der Lebensversicherung 
nach der Elternzeit 

Besteht während einer Elternzeit ein 
Arbeitsverhältnis ohne Entgelt gemäß § 1a 
Abs. 4 des Betriebsrentengesetzes fort und 
wird eine vom Arbeitgeber zugunsten der 
Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers 
abgeschlossene Lebensversicherung we-
gen Nichtzahlung der während der Eltern-
zeit fälligen Prämien in eine prämienfreie 
Versicherung umgewandelt, kann die Ar-
beitnehmerin oder der Arbeitnehmer inner-
halb von drei Monaten nach der Beendi-
gung der Elternzeit verlangen, dass die 
Versicherung zu den vor der Umwandlung 
vereinbarten Bedingungen fortgesetzt wird. 

(1) Besteht ein ursprünglich ent-
geltliches Arbeitsverhältnis ohne Ent-
gelt fort und wird eine Lebensversiche-
rung, die der Arbeitgeber zugunsten der 
Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers 
zur Durchführung einer Entgeltumwand-
lung nach § 1a Absatz 1 des Betriebs-
rentengesetzes abgeschlossen hat, we-
gen Nichtzahlung der während dieser 
Zeit fälligen Prämien in eine prämien-
freie Versicherung umgewandelt, kann 
die Arbeitnehmerin oder der Arbeitneh-
mer innerhalb von drei Monaten nach 
der Beendigung dieser Zeit verlangen, 
dass die Versicherung zu den vor der 
Umwandlung vereinbarten Bedingungen 
fortgesetzt wird. 
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 (2) Von Absatz 1 kann nicht zum 
Nachteil der versicherten Person abge-
wichen werden. 

Geltendes Recht BMAS/BMF RefE – Artikel 6 

Einführungsgesetz zum Versi-
cherungsvertragsgesetz 

Einführungsgesetz zum Versi-
cherungsvertragsgesetz 

( - VVGEG) 
vom: 30.5.1908 - zuletzt geän-

dert durch Art. 33 G v. 
11.12.2023 I Nr. 354 

( - VVGEG) 
vom: 30.5.1908 - zuletzt geän-

dert durch Art. 33 G v. 
11.12.2023 I Nr. 354 

bisheriges Recht neues Recht 

 Artikel 4a 

 

Wurde eine Lebensversicherung im An-
wendungsbereich des § 212 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes bis ein-
schließlich 30. Juni 2026 in eine prä-
mienfreie Versicherung umgewandelt, 
sind insoweit § 166 Absatz 4, § 211 Ab-
satz 1 und § 212 des Versicherungsver-
tragsgesetzes in der bis zum 30. Juni 
2026 geltenden Fassung anzuwenden. 
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Gesetz zur Neuregelung der 
Hüttenknappschaftlichen Zu-

satzversicherung im Saarland -  

Gesetz zur Neuregelung der 
Hüttenknappschaftlichen Zu-
satzversicherung im Saarland 

(Hüttenknappschaftliches Zu-
satzversicherungs-Gesetz - 

HZvG) 
vom: 21.6.2002 - zuletzt geän-

dert durch Art. 6 G v. 8.12.2016 
I S. 2838 

(Hüttenknappschaftliches Zu-
satzversicherungs-Gesetz - 

HZvG) 
vom: 21.6.2002 - zuletzt geän-

dert durch Art. 6 G v. 8.12.2016 
I S. 2838 

Drittes Kapitel Drittes Kapitel 

Sonderregelungen Sonderregelungen 

§ 26 § 26 

Beginn und Erstattung Beginn und Erstattung 

(1) Die Zusatzrente beginnt mit der 
Rente aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung, wenn der Antrag auf Zusatzrente 
spätestens bis zum Ablauf von einem Mo-
nat nach Feststellung der Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung gestellt 
wird. Haben Versicherte eine Zusatzrente 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bis 
zum Erreichen der Regelaltersgrenze nach 
dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch be-
zogen, ist anschließend eine Zusatzalters-
rente von Amts wegen zu leisten. Im Übri-
gen finden die Vorschriften des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch über Beginn, 
Änderung und Ende von Renten, über 
Ausschluss und Minderung von Renten, 
über Leistungen an Berechtigte im Ausland 
sowie über Berechnungsgrundsätze An-
wendung. 

(1) Die Zusatzrente beginnt mit der 
Rente aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung, wenn der Antrag auf Zusatzrente 
spätestens bis zum Ablauf von einem Mo-
nat nach Feststellung der Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung gestellt 
wird. Haben Versicherte eine Zusatzrente 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bis 
zum Erreichen der Regelaltersgrenze nach 
dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch be-
zogen, ist anschließend eine Zusatzalters-
rente von Amts wegen zu leisten. Die hüt-
tenknappschaftliche Zusatzversiche-
rung soll die Berechtigten spätestens im 
Jahr des Erreichens der Regelalters-
grenze darauf hinweisen, dass sie eine 
Leistung erhalten können, wenn sie die-
se beantragen. Dies gilt nur, soweit ihr 
die dafür erforderlichen Daten der Be-
rechtigten vorliegen. Im Übrigen finden 
die Vorschriften des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch über Beginn, Änderung und 
Ende von Renten, über Ausschluss und 
Minderung von Renten, über Leistungen an 
Berechtigte im Ausland sowie über Be-
rechnungsgrundsätze Anwendung. 
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(2) Für die Beitragserstattung finden 
die für die allgemeine Rentenversicherung 
maßgebenden Vorschriften des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch entsprechend 
Anwendung. Beiträge, die für die Zeit vor 
dem 20. November 1947 gezahlt worden 
sind, werden nicht erstattet. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

(3) § 118 Absatz 3 bis 5 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch ist entsprechend 
anzuwenden. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  

Geltendes Recht BMAS/BMF RefE – Artikel 8 
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Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes 
Buch (IV) - Gemeinsame Vor-

schriften für die Sozialversiche-
rung - (Artikel I des Gesetzes 

vom 23. Dezember 1976, BGBl. I 
S. 3845) 

Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes 
Buch (IV) - Gemeinsame Vor-

schriften für die Sozialversiche-
rung - (Artikel I des Gesetzes 

vom 23. Dezember 1976, BGBl. I 
S. 3845) 

( - SGB 4) 
vom: 23.12.1976 - zuletzt geän-

dert durch Art. 6a G v. 
25.2.2025 I Nr. 63 

( - SGB 4) 
vom: 23.12.1976 - zuletzt geän-

dert durch Art. 6a G v. 
25.2.2025 I Nr. 63 

E r s t e r  A b s c h n i t t  E r s t e r  A b s c h n i t t  

G r u n d s ä t z e  u n d  B e g r i f f s -
b e s t i m m u n g e n  

G r u n d s ä t z e  u n d  B e g r i f f s -
b e s t i m m u n g e n  

Z w e i t e r  T i t e l  Z w e i t e r  T i t e l  

B e s c h ä f t i g u n g  u n d  s e l b -
s t ä n d i g e  T ä t i g k e i t  

B e s c h ä f t i g u n g  u n d  s e l b -
s t ä n d i g e  T ä t i g k e i t  

§ 7c § 7c 

Verwendung von Wertguthaben Verwendung von Wertguthaben 

(1) Das Wertguthaben auf Grund ei-
ner Vereinbarung nach § 7b kann in An-
spruch genommen werden  

(1) Das Wertguthaben auf Grund ei-
ner Vereinbarung nach § 7b kann bis zum 
Ablauf des Kalendermonats des Errei-
chens der Regelaltersgrenze nach dem 
Sechsten Buch in Anspruch genommen 
werden  

1. für gesetzlich geregelte vollständige 
oder teilweise Freistellungen von der 
Arbeitsleistung oder gesetzlich gere-
gelte Verringerungen der Arbeitszeit, 
insbesondere für Zeiten,  

1. u n v e r ä n d e r t  

a) in denen der Beschäftigte eine 
Freistellung nach § 3 des Pflege-
zeitgesetzes oder nach § 2 des 
Familienpflegezeitgesetzes ver-
langen kann, 

a) u n v e r ä n d e r t  
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b) in denen der Beschäftigte nach § 
15 des Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetzes ein Kind selbst 
betreut und erzieht, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) für die der Beschäftigte eine Ver-
ringerung seiner vertraglich ver-
einbarten Arbeitszeit nach § 8 o-
der § 9a des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes verlangen kann; § 
8 des Teilzeit- und Befristungsge-
setzes gilt mit der Maßgabe, dass 
die Verringerung der Arbeitszeit 
auf die Dauer der Entnahme aus 
dem Wertguthaben befristet wer-
den kann, 

c) u n v e r ä n d e r t  

2. für vertraglich vereinbarte vollständige 
oder teilweise Freistellungen von der 
Arbeitsleistung oder vertraglich verein-
barte Verringerungen der Arbeitszeit, 
insbesondere für Zeiten,  

2 .  u n v e r ä n d e r t  

a) die unmittelbar vor dem Zeitpunkt 
liegen, zu dem der Beschäftigte 
eine Rente wegen Alters nach 
dem Sechsten Buch bezieht oder 
beziehen könnte oder 

a) die unmittelbar vor dem Zeitpunkt 
liegen, zu dem der Beschäftigte 
eine Rente wegen Alters nach 
dem Sechsten Buch bezieht oder 
beziehen könnte oder darüber 
hinaus längstens bis zum Ab-
lauf des Kalendermonats des 
Erreichens der Regelaltersgren-
ze nach dem Sechsten Buch 
reichen oder 

b) in denen der Beschäftigte an be-
ruflichen Qualifizierungsmaßnah-
men teilnimmt. 

b) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Vertragsparteien können die 
Zwecke, für die das Wertguthaben in An-
spruch genommen werden kann, in der 
Vereinbarung nach § 7b abweichend von 
Absatz 1 auf bestimmte Zwecke beschrän-
ken. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  
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S i e b t e r  T i t e l  S i e b t e r  T i t e l  

B e t r i e b s n u m m e r  B e t r i e b s n u m m e r  

§ 18m § 18m 

Verarbeitung der Betriebsnummer Verarbeitung der Betriebsnummer 

(1) Die Bundesagentur für Arbeit 
übermittelt die Betriebsnummern und die 
Angaben nach § 18i Absatz 2 und 4 aus 
dem Dateisystem der Beschäftigungsbe-
triebe den Leistungsträgern nach den §§ 
12 und 18 bis 29 des Ersten Buches, der 
Künstlersozialkasse, der Datenstelle der 
Rentenversicherung, den berufsständi-
schen Versorgungseinrichtungen und de-
ren Datenannahmestelle und der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung e. 
V. zur weiteren Verarbeitung, soweit dies 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach die-
sem Gesetzbuch erforderlich ist. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  

 (1a) In den Fällen des § 11 Absatz 1 
Satz 3 des Betriebsrentengesetzes 
übermittelt die Bundesagentur für Arbeit 
die Betriebsnummer an den Träger der 
Insolvenzsicherung nach dem Betriebs-
rentengesetz. 

(2) Die Sozialversicherungsträger, ih-
re Verbände und ihre Arbeitsgemeinschaf-
ten, die Künstlersozialkasse, die Behörden 
der Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben 
nach § 2 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes oder nach § 66 des Zehnten 
Buches wahrnehmen, sowie die zuständi-
gen Aufsichtsbehörden und die Arbeitgeber 
dürfen die Betriebsnummern speichern, 
verändern, nutzen, übermitteln und in der 
Verarbeitung einschränken, soweit dies für 
die Erfüllung einer Aufgabe nach diesem 
Gesetzbuch oder dem Künstlersozialversi-
cherungsgesetz erforderlich ist. Andere 
Behörden, Gerichte oder Dritte dürfen die 
Betriebsnummern speichern, verändern, 
nutzen, übermitteln oder in der Verarbei-
tung einschränken, soweit dies für die Er-
füllung einer gesetzlichen Aufgabe einer 
der in Satz 1 genannten Stellen erforderlich 
ist. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  
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Z w e i t e r  A b s c h n i t t  Z w e i t e r  A b s c h n i t t  

L e i s t u n g e n  u n d  B e i t r ä g e  L e i s t u n g e n  u n d  B e i t r ä g e  

Z w e i t e r  T i t e l  Z w e i t e r  T i t e l  

B e i t r ä g e  B e i t r ä g e  

§ 23b § 23b 

Beitragspflichtige Einnahmen bei flexib-
len Arbeitszeitregelungen 

Beitragspflichtige Einnahmen bei flexib-
len Arbeitszeitregelungen 

(1) Bei Vereinbarungen nach § 7b ist 
für Zeiten der tatsächlichen Arbeitsleistung 
und für Zeiten der Inanspruchnahme des 
Wertguthabens nach § 7c das in dem je-
weiligen Zeitraum fällige Arbeitsentgelt als 
Arbeitsentgelt im Sinne des § 23 Absatz 1 
maßgebend. Im Falle des § 23a Absatz 3 
und 4 gilt das in dem jeweils maßgebenden 
Zeitraum erzielte Arbeitsentgelt bis zu ei-
nem Betrag in Höhe der Beitragsbemes-
sungsgrenze als bisher gezahltes beitrags-
pflichtiges Arbeitsentgelt; in Zeiten einer 
Freistellung von der Arbeitsleistung tritt an 
die Stelle des erzielten Arbeitsentgelts das 
fällige Arbeitsentgelt. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Soweit das Wertguthaben nicht 
gemäß § 7c verwendet wird, insbesondere  

       (2) u n v e r ä n d e r t  

1. nicht laufend für eine Zeit der Freistel-
lung von der Arbeitsleistung oder der 
Verringerung der vertraglich vereinbar-
ten Arbeitszeit in Anspruch genommen 
wird oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. nicht mehr für solche Zeiten gezahlt 
werden kann, da das Beschäftigungs-
verhältnis vorzeitig beendet wurde, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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ist als Arbeitsentgelt im Sinne des § 23 
Absatz 1 ohne Berücksichtigung einer Bei-
tragsbemessungsgrenze die Summe der 
Arbeitsentgelte maßgebend, die zum Zeit-
punkt der tatsächlichen Arbeitsleistung oh-
ne Berücksichtigung der Vereinbarung 
nach § 7b beitragspflichtig gewesen wäre. 
Maßgebend ist jedoch höchstens der Be-
trag des Wertguthabens aus diesen Ar-
beitsentgelten zum Zeitpunkt der nicht 
zweckentsprechenden Verwendung des 
Arbeitsentgelts. Zugrunde zu legen ist der 
Zeitraum ab dem Abrechnungsmonat der 
ersten Gutschrift auf einem Wertguthaben 
bis zum Zeitpunkt der nicht zweckentspre-
chenden Verwendung des Arbeitsentgelts. 
Bei einem nach § 7f Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 übertragenen Wertguthaben 
gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend, so-
weit das Wertguthaben wegen der Inan-
spruchnahme einer Rente wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit, einer Rente wegen 
Alters oder wegen des Todes des Versi-
cherten nicht mehr in Anspruch genommen 
werden kann. Wird das Wertguthaben ver-
einbarungsgemäß an einen bestimmten 
Wertmaßstab gebunden, ist der im Zeit-
punkt der nicht zweckentsprechenden 
Verwendung des Arbeitsentgelts maßge-
bende angepasste Betrag als Höchstbetrag 
der Berechnung zugrunde zu legen. Im 
Falle der Insolvenz des Arbeitgebers gilt 
auch als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt 
höchstens der Betrag, der als Arbeitsent-
gelt den gezahlten Beiträgen zugrunde 
liegt. Für die Berechnung der Beiträge sind 
der für den Entgeltabrechnungszeitraum 
nach den Sätzen 8 und 9 für den einzelnen 
Versicherungszweig geltende Beitragssatz 
und die für diesen Zeitraum für den Einzug 
des Gesamtsozialversicherungsbeitrags 
zuständige Einzugsstelle maßgebend; für 
Beschäftigte, die bei keiner Krankenkasse 
versichert sind, gilt § 28i Satz 2 entspre-
chend. Die Beiträge sind mit den Beiträgen 
der Entgeltabrechnung für den Kalender-
monat fällig, der dem Kalendermonat folgt, 
in dem  

ist als Arbeitsentgelt im Sinne des § 23 
Absatz 1 ohne Berücksichtigung einer Bei-
tragsbemessungsgrenze die Summe der 
Arbeitsentgelte maßgebend, die zum Zeit-
punkt der tatsächlichen Arbeitsleistung oh-
ne Berücksichtigung der Vereinbarung 
nach § 7b beitragspflichtig gewesen wäre. 
Maßgebend ist jedoch höchstens der Be-
trag des Wertguthabens aus diesen Ar-
beitsentgelten zum Zeitpunkt der nicht 
zweckentsprechenden Verwendung des 
Arbeitsentgelts. Zugrunde zu legen ist der 
Zeitraum ab dem Abrechnungsmonat der 
ersten Gutschrift auf einem Wertguthaben 
bis zum Zeitpunkt der nicht zweckentspre-
chenden Verwendung des Arbeitsentgelts. 
Bei einem nach § 7f Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 übertragenen Wertguthaben 
gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend, so-
weit das Wertguthaben wegen der Inan-
spruchnahme einer Rente wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit, wegen Ablaufs 
des Kalendermonats des Erreichens der 
Regelaltersgrenze nach dem Sechsten 
Buch oder wegen des Todes des Versi-
cherten nicht mehr in Anspruch genommen 
werden kann. Wird das Wertguthaben ver-
einbarungsgemäß an einen bestimmten 
Wertmaßstab gebunden, ist der im Zeit-
punkt der nicht zweckentsprechenden 
Verwendung des Arbeitsentgelts maßge-
bende angepasste Betrag als Höchstbetrag 
der Berechnung zugrunde zu legen. Im 
Falle der Insolvenz des Arbeitgebers gilt 
auch als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt 
höchstens der Betrag, der als Arbeitsent-
gelt den gezahlten Beiträgen zugrunde 
liegt. Für die Berechnung der Beiträge sind 
der für den Entgeltabrechnungszeitraum 
nach den Sätzen 8 und 9 für den einzelnen 
Versicherungszweig geltende Beitragssatz 
und die für diesen Zeitraum für den Einzug 
des Gesamtsozialversicherungsbeitrags 
zuständige Einzugsstelle maßgebend; für 
Beschäftigte, die bei keiner Krankenkasse 
versichert sind, gilt § 28i Satz 2 entspre-
chend. Die Beiträge sind mit den Beiträgen 
der Entgeltabrechnung für den Kalender-
monat fällig, der dem Kalendermonat folgt, 
in dem  

1. im Fall der Insolvenz die Mittel für die 
Beitragszahlung verfügbar sind, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. das Arbeitsentgelt nicht zweckentspre-
chend verwendet wird. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Wird durch einen Bescheid eines Trägers 
der Rentenversicherung der Eintritt von 
verminderter Erwerbsfähigkeit festgestellt, 
gilt der Zeitpunkt des Eintritts der vermin-
derten Erwerbsfähigkeit als Zeitpunkt der 
nicht zweckentsprechenden Verwendung 
des bis dahin erzielten Wertguthabens; in 
diesem Fall sind die Beiträge mit den Bei-
trägen der auf das Ende des Beschäfti-
gungsverhältnisses folgenden Entgeltab-
rechnung fällig. Wird eine Rente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit in Anspruch 
genommen und besteht ein nach § 7f Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 übertragenes 
Wertguthaben, kann der Versicherte der 
Auflösung dieses Wertguthabens wider-
sprechen. Ist für den Fall der Insolvenz des 
Arbeitgebers ein Dritter Schuldner des Ar-
beitsentgelts, erfüllt dieser insoweit die 
Pflichten des Arbeitgebers. 

    u n v e r ä n d e r t  

(2a) Als Arbeitsentgelt im Sinne des § 
23 Absatz 1 gilt im Falle des Absatzes 2 
auch der positive Betrag, der sich ergibt, 
wenn die Summe der ab dem Abrech-
nungsmonat der ersten Gutschrift auf ei-
nem Wertguthaben für die Zeit der Arbeits-
leistung maßgebenden Beträge der jeweili-
gen Beitragsbemessungsgrenze um die 
Summe der in dieser Zeit der Arbeitsleis-
tung abgerechneten beitragspflichtigen 
Arbeitsentgelte gemindert wird, höchstens 
der Betrag des Wertguthabens im Zeit-
punkt der nicht zweckentsprechenden 
Verwendung des Arbeitsentgelts. Absatz 2 
Satz 5 bis 11 findet Anwendung, Absatz 1 
Satz 2 findet keine Anwendung. 

       (2a) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Kann das Wertguthaben wegen 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnis-
ses nicht mehr nach § 7c oder § 7f Absatz 
2 Satz 1 verwendet werden und ist der 
Versicherte unmittelbar anschließend we-
gen Arbeitslosigkeit bei einer deutschen 
Agentur für Arbeit als Arbeitsuchender ge-
meldet und bezieht eine öffentlich-
rechtliche Leistung oder nur wegen des zu 
berücksichtigenden Einkommens oder 
Vermögens nicht, sind die Beiträge spätes-
tens sieben Kalendermonate nach dem 
Kalendermonat, in dem das Arbeitsentgelt 
nicht zweckentsprechend verwendet wor-
den ist, oder bei Aufnahme einer Beschäf-
tigung in diesem Zeitraum zum Zeitpunkt 
des Beschäftigungsbeginns fällig, es sei 
denn, eine zweckentsprechende Verwen-
dung wird vereinbart; beginnt in diesem 
Zeitraum eine Rente wegen Alters oder 
Todes oder tritt verminderte Erwerbsfähig-
keit ein, gelten diese Zeitpunkte als Zeit-
punkt der nicht zweckentsprechenden 
Verwendung. 

(3) Kann das Wertguthaben wegen 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnis-
ses nicht mehr nach § 7c oder § 7f Absatz 
2 Satz 1 verwendet werden und ist der 
Versicherte unmittelbar anschließend we-
gen Arbeitslosigkeit bei einer deutschen 
Agentur für Arbeit als Arbeitsuchender ge-
meldet und bezieht eine öffentlich-
rechtliche Leistung oder nur wegen des zu 
berücksichtigenden Einkommens oder 
Vermögens nicht, sind die Beiträge spätes-
tens sieben Kalendermonate nach dem 
Kalendermonat, in dem das Arbeitsentgelt 
nicht zweckentsprechend verwendet wor-
den ist, oder bei Aufnahme einer Beschäf-
tigung in diesem Zeitraum zum Zeitpunkt 
des Beschäftigungsbeginns fällig, es sei 
denn, eine zweckentsprechende Verwen-
dung wird vereinbart; erreicht der Versi-
cherte in diesem Zeitraum die Regelal-
tersgrenze nach dem Sechsten Buch, 
tritt verminderte Erwerbsfähigkeit oder 
der Tod des Versicherten ein, gelten die-
se Zeitpunkte als Zeitpunkt der nicht 
zweckentsprechenden Verwendung. 

(3a) Sieht die Vereinbarung nach § 7b 
bereits bei ihrem Abschluss für den Fall, 
dass Wertguthaben wegen der Beendigung 
der Beschäftigung auf Grund verminderter 
Erwerbsfähigkeit, des Erreichens einer Al-
tersgrenze, zu der eine Rente wegen Alters 
beansprucht werden kann, oder des Todes 
des Beschäftigten nicht mehr für Zeiten 
einer Freistellung von der Arbeitsleistung 
oder der Verringerung der vertraglich ver-
einbarten Arbeitszeit verwendet werden 
können, deren Verwendung für Zwecke der 
betrieblichen Altersversorgung vor, gilt das 
bei Eintritt dieser Fälle für Zwecke der be-
trieblichen Altersversorgung verwendete 
Wertguthaben nicht als beitragspflichtiges 
Arbeitsentgelt; dies gilt nicht,  

       (3a) u n v e r ä n d e r t  

1. wenn die Vereinbarung über die be-
triebliche Altersversorgung eine Abfin-
dung vorsieht oder zulässt oder Leis-
tungen im Fall des Todes, der Invalidi-
tät und des Erreichens einer Alters-
grenze, zu der eine Rente wegen Al-
ters beansprucht werden kann, nicht 
gewährleistet sind oder 
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2. soweit bereits im Zeitpunkt der An-
sammlung des Wertguthabens vorher-
sehbar ist, dass es nicht für Zwecke 
nach § 7c oder § 7f Absatz 2 Satz 1 
verwendet werden kann. 

 

Die Bestimmungen dieses Absatzes finden 
keine Anwendung auf Vereinbarungen, die 
nach dem 13. November 2008 geschlossen 
worden sind. 

 

(4) Werden Wertguthaben auf Dritte 
übertragen, gelten die Absätze 2 bis 3a nur 
für den Übertragenden, der die Arbeitsleis-
tung tatsächlich erbringt. 

       (4) u n v e r ä n d e r t  

V i e r t e r  A b s c h n i t t  V i e r t e r  A b s c h n i t t  

T r ä g e r  d e r  S o z i a l v e r s i c h e -
r u n g  

T r ä g e r  d e r  S o z i a l v e r s i c h e -
r u n g  

 

§  5 3  

 

§  5 3  

Wahlorgane Wahlorgane 

        (1) Zur Durchführung der Wahlen 
werden als Wahlorgane Wahlbeauftragte, 
Wahlausschüsse und Wahlleitungen be-
stellt. Die Mitglieder der Wahlorgane und 
die Personen, die bei der Ermittlung des 
Wahlergebnisses zugezogen werden 
(Wahlhelfer), sind zur unparteiischen 
Wahrnehmung ihres Amtes und zur Ver-
schwiegenheit über die ihnen bei ihrer amt-
lichen Tätigkeit bekanntgewordenen Ange-
legenheiten verpflichtet; sie üben ihre Tä-
tigkeiten ehrenamtlich aus. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  
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        (2) Der Bundeswahlbeauftragte und 
sein Stellvertreter werden vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales, die Lan-
deswahlbeauftragten und ihre Stellvertreter 
von den für die Sozialversicherung zustän-
digen obersten Verwaltungsbehörden der 
Länder bestellt. Dem Bundeswahlbeauf-
tragten obliegen die allgemeinen Aufgaben 
und die Durchführung der Wahlen zu den 
Selbstverwaltungsorganen der bundesun-
mittelbaren Versicherungsträger. Der Bun-
deswahlbeauftragte soll die Wahlberechtig-
ten regelmäßig über den Zweck der Sozial-
versicherungswahlen informieren. Den 
Landeswahlbeauftragten obliegt die Durch-
führung der Wahlen zu den Selbstverwal-
tungsorganen der landesunmittelbaren 
Versicherungsträger.  

       (2) u n v e r ä n d e r t  

        (3) Der Bundeswahlbeauftragte kann 
für einzelne Zweige der Versicherung 
Richtlinien erlassen, um sicherzustellen, 
dass die Wahlen einheitlich durchgeführt 
werden.  

        (3) u n v e r ä n d e r t  

        (4) Die Wahlbeauftragten und ihre 
Stellvertreter sind berechtigt, sich an Ort 
und Stelle davon zu überzeugen, dass die 
Wahlräume den Vorschriften der Wahlord-
nung entsprechend eingerichtet sind und 
dass bei der Wahlhandlung und bei der 
Ermittlung des Wahlergebnisses den Vor-
schriften dieses Gesetzes und der Wahl-
ordnung entsprechend verfahren wird.  

        (4) Die Wahlbeauftragten und ihre 
Stellvertreter sind berechtigt, sich an Ort 
und Stelle davon zu überzeugen, dass die 
Wahlräume den Vorschriften der Wahlord-
nung entsprechend eingerichtet sind und 
dass bei der Wahlhandlung und bei der 
Ermittlung des Wahlergebnisses den Vor-
schriften dieses Gesetzes und der Wahl-
ordnung entsprechend verfahren wird. Bei 
der Online-Wahl sind die Wahlbeauftrag-
ten und ihre Stellvertreter berechtigt, die 
räumlichen und technischen Infrastruk-
turen, die von den Versicherungsträgern 
oder den von diesen beauftragten Drit-
ten für die Durchführung der Wahl ge-
nutzt werden, in geeigneter Weise zu 
überprüfen. Sie sind befugt, Dritte mit 
der Prüfung zu beauftragen. 

§ 54 § 54 

Durchführung der Wahl Durchführung der Wahl 
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        (1) Die Wahlberechtigten wählen 
durch briefliche Stimmabgabe. 

        (1) Die Wahlberechtigten wählen 
durch briefliche Stimmabgabe. Sie können 
auch durch elektronische Stimmabgabe 
wählen (Online-Wahl), wenn die Satzung 
des Versicherungsträgers diese Mög-
lichkeit ergänzend vorsieht. Die Satzung 
kann ferner bestimmen, welche Grup-
pen durch elektronische Stimmabgabe 
wählen können. Bei doppelter Stimmab-
gabe durch einen Wahlberechtigten per 
Briefwahl und per Online-Wahl zählt nur 
die elektronisch abgegebene Stimme, 
die per Briefwahl abgegebene Stimme 
ist ohne weitere Prüfung ungültig.  

        (2) Soweit Wahlunterlagen nicht über-
sandt, sondern ausgehändigt werden, hat 
der Arbeitgeber oder der sonst für die Aus-
händigung der Wahlunterlagen Zuständige 
Vorkehrungen zu treffen, dass die Wahlbe-
rechtigten ihre Stimmzettel unbeobachtet 
kennzeichnen und in den Umschlägen ver-
schließen können. Sind mehr als 300 
Wahlunterlagen an einem Ort auszuhändi-
gen, sollen hierfür besondere Räume ein-
gerichtet werden, in denen auch die Abga-
be der Wahlbriefe zu ermöglichen ist. Der 
Arbeitgeber oder der sonst für die Ausgabe 
der Wahlunterlagen Zuständige hat dafür 
Sorge zu tragen, dass in den Räumen zur 
Stimmabgabe und im Bereich der nach 
Satz 1 zur Wahrung des Wahlgeheimnis-
ses vorzusehenden Einrichtungen jede 
Beeinflussung der Wahlberechtigten durch 
Wort, Ton, Schrift oder Bild unterbleibt.  

       (2) u n v e r ä n d e r t  

        (3) Der Tag, bis zu dem die Wahlbrie-
fe bei den Versicherungsträgern eingegan-
gen sein müssen (Wahltag), ist vom Bun-
deswahlbeauftragten für alle Versiche-
rungsträger einheitlich zu bestimmen, so-
weit nicht Abweichungen geboten sind.  

        (3) Der Tag, bis zu dem die Wahlbrie-
fe bei den Versicherungsträgern eingegan-
gen und bei einer Online-Wahl die elekt-
ronischen Stimmen abgegeben sein 
müssen (Wahltag), ist vom Bundeswahlbe-
auftragten für alle Versicherungsträger ein-
heitlich zu bestimmen, soweit nicht Abwei-
chungen geboten sind. 

        (4) Wahlbriefe können von den Ab-
sendern bei einem vor der Wahl amtlich 
bekannt gemachten Postunternehmen als 
Briefsendungen ohne besondere Versen-
dungsform unentgeltlich eingeliefert wer-
den, wenn sie sich in amtlichen Wahlbrief-
umschlägen befinden. 

       (4) u n v e r ä n d e r t  
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         (5) Bei Online-Wahlen sind die für 
Sozialversicherungswahlen geltenden 
allgemeinen Wahlgrundsätze nach § 45 
Absatz 2 unter Berücksichtigung der 
technischen Besonderheiten zu wahren. 
Die Online-Wahl darf nur unter Verwen-
dung von Online-Wahlprodukten durch-
geführt werden, die nach dem Schutz-
profil BSI-CC-PP-0121 des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
in der jeweils geltenden Fassung zertifi-
ziert sind. Bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Online-Wahl sind 
mindestens die Anforderungen für ho-
hen Schutzbedarf nach der Technischen 
Richtlinie TR-03169 des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
in der jeweils geltenden Fassung zu be-
achten. Das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik veröffentlicht 
die jeweils geltende Fassung des 
Schutzprofils BSI-CC-PP-0121 und der 
Technischen Richtlinie TR-03169 auf 
seiner Internetseite und macht einen 
Verweis auf diese Internetseite im Bun-
desanzeiger bekannt. Im Übrigen gelten 
für die Online-Wahl die Vorschriften der 
Wahlordnung für die Sozialversicherung 
entsprechend, sofern nicht etwas Ab-
weichendes bestimmt ist. 

         (6) Versicherungsträger können die 
Online-Wahl mit anderen Versiche-
rungsträgern gemeinsam vorbereiten 
und durchführen. Hierfür bilden sie Ar-
beitsgemeinschaften nach § 94 Absatz 
1a Satz 1 des Zehnten Buches. 

§ 56 § 56 

Wahlordnung Wahlordnung 

       Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales erlässt durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates die zur 
Durchführung der Wahlen erforderliche 
Wahlordnung.  

        (1) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales erlässt durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die 
zur Durchführung der Wahlen erforderliche 
Wahlordnung. 

Es trifft darin insbesondere Vorschriften 
über 

        (2) Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales trifft in der Wahlord-
nung insbesondere Vorschriften über 



 - 15 - Bearbeitungsstand: 03.07.2025  14:46 

 

1. die Bestellung der Wahlbeauftragten, 
die   Bildung der Wahlausschüsse und 
der Wahlleitungen sowie über die Be-
fugnisse, die Beschlussfähigkeit und 
das Verfahren der Wahlorgane, 

1.  u n v e r ä n d e r t  

2. die Entschädigung der Wahlbeauftrag-
ten, der Mitglieder der Wahlausschüs-
se, der Mitglieder der Wahlleitungen 
und der Wahlhelfer, 

2.  u n v e r ä n d e r t  

3. die Vorbereitung der Wahlen ein-
schließlich der Unterrichtung der Wahl-
berechtigten über den Zweck und den 
Ablauf des Wahlverfahrens sowie über 
die zur Wahl zugelassenen Vorschlags-
listen,  

3.  u n v e r ä n d e r t  

4. den Zeitpunkt für die Wahlen,  4. u n v e r ä n d e r t  

5. die Feststellung der Vorschlagsberech-
tigung, die Angaben und Unterlagen, 
die zur Feststellung der Vorschlagsbe-
rechtigung zu machen oder vorzulegen 
sind, die Einreichung, den Inhalt und 
die Form der Vorschlagslisten sowie 
der dazugehörigen Unterlagen, über ih-
re Prüfung, die Beseitigung von Män-
geln sowie über ihre Zulassung und 
Bekanntgabe und über Rechtsbehelfe 
gegen die Entscheidungen der Wahlor-
gane, 

5.  u n v e r ä n d e r t  

6. die Listenzusammenlegung, die Listen-
verbindung und die Zurücknahme von  
Vorschlagslisten, 

6.  u n v e r ä n d e r t  

7. die Wahlbezirke sowie die Wahlräume 
und ihre Einrichtung,  

7.  u n v e r ä n d e r t  

8. die Ausstellung und Aushändigung von 
Wahlunterlagen,  

8.  u n v e r ä n d e r t  

9. die Form und den Inhalt der Wahlunter-
lagen,  

9.  u n v e r ä n d e r t  

10. die Stimmabgabe,  10.  u n v e r ä n d e r t  

11. die Briefwahl 11.  u n v e r ä n d e r t  

12. die Ermittlung und Feststellung der 
Wahlergebnisse und ihre Bekanntgabe 
sowie die Benachrichtigung der Ge-
wählten,  

12.  u n v e r ä n d e r t  



 - 16 - Bearbeitungsstand: 03.07.2025  14:46 

 

12a . die Bekanntmachung von            
  Nachbesetzungen von Selbstverwal- 
  tungsorganen,  

12a.  u n v e r ä n d e r t  

13. die Wahlen in besonderen Fällen, 13.  u n v e r ä n d e r t  

14. die Kosten der Wahlen und einen Kos-
tenausgleich. 

14.  u n v e r ä n d e r t  

         (3) Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales trifft im Einvernehmen 
mit dem Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik in der Wahlordnung 
nähere Bestimmungen zur Vorberei-
tung, Durchführung, Auswertung und 
Nachbereitung der Online-Wahl, insbe-
sondere 

 1. ergänzende Anforderungen an das 
nach § 54 Absatz 5 Satz 2 zu ver-
wendende Online-Wahlprodukt, 

 2. technische und organisatorische 
Anforderungen, einschließlich  Maß-
gaben zur Anwendung der nach § 54 
Absatz 5 Satz 3 zu beachtenden 
Technischen Richtlinie des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik. 

E l f t e r  A b s c h n i t t  E l f t e r  A b s c h n i t t  

Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t e n  Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t e n  

§ 116 § 116 

Übergangsregelungen für bestehende 
Wertguthaben 

Übergangsregelungen für bestehende 
Wertguthaben 

(1) Wertguthaben für Beschäftigte, die 
am 1. Januar 2009 abweichend von § 7d 
Absatz 1 als Zeitguthaben geführt werden, 
können als Zeitguthaben oder als Entgelt-
guthaben geführt werden; dies gilt auch für 
neu vereinbarte Wertguthabenvereinba-
rungen auf der Grundlage früherer Verein-
barungen. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) § 7c Absatz 1 findet nur auf Wert-
guthabenvereinbarungen Anwendung, die 
nach dem 1. Januar 2009 geschlossen 
worden sind. 

(2) § 7c Absatz 1 findet nur auf Wert-
guthabenvereinbarungen Anwendung, die 
nach dem 1. Januar 2009 geschlossen 
worden sind. Wertguthaben aufgrund 
einer vor dem 1. Januar 2009 geschlos-
senen Vereinbarung können neben ei-
ner Inanspruchnahme einer Rente we-
gen Alters bis zum Ablauf des Kalen-
dermonats des Erreichens der Regelal-
tersgrenze nach dem Sechsten Buch in 
Anspruch genommen werden. 

(3) Für Wertguthabenvereinbarungen 
nach § 7b, die vor dem 31. Dezember 2008 
geschlossen worden sind und in denen 
entgegen § 7e Absatz 1 und 2 keine Vor-
kehrungen für den Fall der Insolvenz des 
Arbeitgebers vereinbart sind, gilt § 7e Ab-
satz 5 und 6 mit Wirkung ab dem 1. Juni 
2009. 

entfällt 
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Sozialgesetzbuch (SGB) Fünf-
tes Buch (V) - Gesetzliche 

Krankenversicherung - (Artikel 
1 des Gesetzes v. 20. Dezember 

1988, BGBl. I S. 2477, 2482 

Sozialgesetzbuch (SGB) Fünf-
tes Buch (V) - Gesetzliche 

Krankenversicherung - (Artikel 
1 des Gesetzes v. 20. Dezember 

1988, BGBl. I S. 2477, 2482 

( - SGB 5) 
vom: 20.12.1988 - zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G v. 25.2.2025 

I Nr. 64 

( - SGB 5) 
vom: 20.12.1988 - zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G v. 25.2.2025 

I Nr. 64 

E r s t e s  K a p i t e l  E r s t e s  K a p i t e l  

A l l g e m e i ne  V o r s c h r i f t e n  

 

A l l g e m e i ne  V o r s c h r i f t e n  

 

§ 4 § 4 

Krankenkassen Krankenkassen 

        (1) Die Krankenkassen sind rechtsfä-
hige Körperschaften des öffentlichen 
Rechts mit Selbstverwaltung. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  

        (2) Die Krankenversicherung ist in 
folgende Kassenarten gegliedert: 

Allgemeine Ortskrankenkassen, 

Betriebskrankenkassen, 

Innungskrankenkassen, 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau als Träger der 
Krankenversicherung der Landwirte, 

die Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See als Träger der Kranken-
versicherung (Deutsche Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See), 

Ersatzkassen. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  
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        (3) Im Interesse der Leistungsfähigkeit 
und Wirtschaftlichkeit der gesetzlichen 
Krankenversicherung arbeiten die Kran-
kenkassen und ihre Verbände sowohl in-
nerhalb einer Kassenart als auch kassen-
übergreifend miteinander und mit allen an-
deren Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens eng zusammen. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  

        (4) Die Krankenkassen haben bei der 
Durchführung ihrer Aufgaben und in ihren 
Verwaltungsangelegenheiten sparsam und 
wirtschaftlich zu verfahren und dabei ihre 
Ausgaben so auszurichten, dass Beitrags-
erhöhungen ausgeschlossen werden, es 
sei denn, die notwendige medizinische 
Versorgung ist auch nach Ausschöpfung 
von Wirtschaftlichkeitsreserven nicht zu 
gewährleisten.  

       (4) u n v e r ä n d e r t  

        (5) Im Jahr 2023 dürfen sich die säch-
lichen Verwaltungsausgaben der einzelnen 
Krankenkasse nicht um mehr als 3 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Die Be-
grenzung nach Satz 1 gilt nicht für sächli-
che Verwaltungsausgaben, die wegen der 
Durchführung der Sozialversicherungswah-
len einschließlich der Teilnahme am Mo-
dellprojekt zur Durchführung von Online-
Wahlen und der Kostenumlage für dieses 
Modellprojekt nach § 194a Absatz 3 ent-
stehen, sowie für Aufwendungen für Daten-
transparenz nach den §§ 303a bis 303e. 

       entfällt 

         

       (6) (weggefallen)        (6) u n v e r ä n d e r t  

  

D r i t t e r  A b s c h n i t t  D r i t t e r  A b s c h n i t t  

M i t g l i e d s c h a f t  u n d   

V e r f a s s u n g  

M i t g l i e d s c h a f t  u n d   

V e r f a s s u n g  

 

§ 194a 

 

§ 194a 

Modellprojekt zur Durchführung von 
Online-Wahlen bei den Krankenkassen 

Modellprojekt zur Durchführung von 
Online-Wahlen bei den Krankenkassen 
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        (1) Bei den Sozialversicherungswah-
len im Jahr 2023 können im Rahmen eines 
Modellprojektes abweichend von § 54 Ab-
satz 1 des Vierten Buches die Wahlen der 
Vertreter der Versicherten bei den in § 35a 
Absatz 1 Satz 1 des Vierten Buches ge-
nannten Krankenkassen auch in einem 
elektronischen Wahlverfahren über das 
Internet (Online-Wahl) durchgeführt wer-
den. Eine Stimmabgabe per Online-Wahl 
ist nur möglich, wenn die jeweilige Kran-
kenkasse in ihrer Satzung vorsieht, dass 
alternativ zu der brieflichen Stimmabgabe 
auch eine Stimmabgabe per Online-Wahl 
vorgenommen werden 
kann. Eine entsprechende Satzungsrege-
lung muss spätestens bis zum 30. Sep-
tember 2020 in Kraft treten. 

       entfällt 

        (2) Die am Modellprojekt teilnehmen-
den Krankenkassen haben die Stimmab-
gabe per Online-Wahl gemeinsam und ein-
heitlich vorzubereiten und durchzufüh-
ren. Nehmen mehrere Krankenkassen an 
dem Modellprojekt teil, bilden sie hierfür 
eine Arbeitsgemeinschaft nach § 94 Absatz 
1a Satz 1 des Zehnten Buches. 

       entfällt 

        (3) Die nachgewiesenen Kosten der 
am Modellprojekt teilnehmenden Kranken-
kassen für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Stimmabgabe per Online-Wahl 
werden auf alle in § 35a Absatz 1 Satz 1 
des Vierten Buches genannten Kranken-
kassen in entsprechender Anwendung von 
§ 83 Absatz 1 Satz 2 der Wahlordnung für 
die Sozialversicherung umgelegt. Umge-
legt werden dürfen insbesondere Aufwen-
dungen für die Ausschreibung und Beauf-
tragung externer Dienstleistungen ein-
schließlich Kosten wissenschaftlicher und 
technischer Beratung sowie Sach- und 
Personalkosten der teilnehmenden Kran-
kenkassen für Aufgaben, die in Abstim-
mung mit der Arbeitsgemeinschaft nach 
Absatz 2 Satz 2 auf der Grundlage einer 
von dieser aufgestellten Projektplanung zur 
Vorbereitung und Durchführung der 
Stimmabgabe per Online-Wahl wahrge-
nommen werden. 

       entfällt 
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        (3a) Das Bundesamt für Soziale Si-
cherung setzt die auf die einzelnen Kran-
kenkassen nach Absatz 3 Satz 1 entfallen-
den Umlagebeträge fest, zieht die festge-
setzten Umlagebeträge von den Kranken-
kassen ein und erstattet den am Modellpro-
jekt teilnehmenden Krankenkassen ihre 
Kosten. Hierfür teilt der Bundeswahlbeauf-
tragte für die Sozialversicherungswahlen 
dem Bundesamt für Soziale Sicherung die 
von ihm nach § 83 Absatz 1 Satz 2 der 
Wahlordnung für die Sozialversicherung 
ermittelten Zahlen der wahlberechtigten 
Versicherten der einzelnen Krankenkassen 
mit. Die am Modellprojekt teilnehmenden 
Krankenkassen und die von ihnen gebilde-
te Arbeitsgemeinschaft haben dem Bun-
desamt für Soziale Sicherung bis zum 31. 
Dezember 2023 die zur Durchführung der 
Aufgaben nach Satz 1 erforderlichen An-
gaben zu machen. Für die Nachweise der 
Kosten der am Modellprojekt teilnehmen-
den Krankenkassen gilt § 82 Absatz 4 der 
Wahlordnung für die Sozialversicherung 
entsprechend. Sach- und Personalkosten 
einer teilnehmenden Krankenkasse gelten 
in der Regel als nachgewiesen, soweit sie 
in Übereinstimmung mit der Projektplanung 
der Arbeitsgemeinschaft angefallen sind 
und die Arbeitsgemeinschaft die Plausibili-
tät der Kosten bestätigt. Das Bundesamt 
für Soziale Sicherung kann nähere Best-
immungen zur Durchführung des Umlage- 
und Erstattungsverfahrens einschließlich 
Regelungen zur Verrechnung der Umlage-
beträge mit Erstattungsforderungen sowie 
zu Abschlagszahlungen treffen; die Best-
immungen sind dem Bundesministerium für 
Gesundheit zur Genehmigung vorzule-
gen. Eine Erstattung an am Modellprojekt 
beteiligte Krankenkassen erfolgt nur, so-
weit Umlagebeträge beim Bundesamt für 
Soziale Sicherung bereits eingegangen 
sind. Im Falle einer Anfechtung der Online-
Wahl sind die Umlage- und Erstattungsbe-
träge vorläufig festzusetzen. 

       entfällt 

        (4) Die für Sozialversicherungswahlen 
geltenden allgemeinen Wahlgrundsätze 
nach § 45 Absatz 2 des Vierten Buches 
sind unter Berücksichtigung der techni-
schen Besonderheiten auch bei Online-
Wahlen entsprechend zu wahren. 

       entfällt 
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§ 194b 

 

§ 194b 

Durchführung der Stimmabgabe per 
Online-Wahl 

Durchführung der Stimmabgabe per 
Online-Wahl 

        (1) Für die Durchführung der Stimm-
abgabe per Online-Wahl gelten die Vor-
schriften des Zweiten Titels des Vierten 
Abschnitts des Vierten Buches sowie die 
Wahlordnung für die Sozialversicherung 
entsprechend, sofern in den Absätzen 2 bis 
4 nichts Abweichendes bestimmt ist. 

       entfällt 

        (2) § 53 Absatz 4 des Vierten Buches 
gilt bei der Durchführung der Stimmabgabe 
per Online-Wahl mit der Maßgabe, dass 
die Wahlbeauftragten und ihre Stellvertre-
ter berechtigt sind, die räumlichen und 
technischen Infrastrukturen, die von den in 
§ 35a Absatz 1 Satz 1 des Vierten Buches 
genannten Krankenkassen oder den von 
diesen beauftragten Dritten für die Durch-
führung der Wahl genutzt werden, in ge-
eigneter Weise zu überprü-
fen. Die Wahlbeauftragten sind befugt, Drit-
te mit der Prüfung zu beauftragen. 

       entfällt 

        (3) Für die Durchführung der Wahlen 
gelten im Übrigen folgende Vorgaben: 

       entfällt 

1. ein Wahlberechtigter darf seine Stimme 
entweder per Briefwahl oder per Onli-
ne-   Wahl abgeben 

       entfällt 

2. bei doppelter Stimmabgabe durch ei-
nen Wahlberechtigten per Briefwahl 
und per     Online-Wahl zählt die per 
Online-Wahl abgegebene Stimme, die 
per Briefwahl abgegebene Stimme ist 
ohne weitere Prüfung ungültig, 

       entfällt 

3. die Krankenkassen, die eine Stimmab-
gabe per Online-Wahl ermöglichen, 
können die zugelassenen Vorschlags-
listen und die Darstellung der Listenträ-
ger abweichend von § 26 Absatz 1 der 
Wahlordnung für die Sozialversiche-
rung zusätzlich auch im Internet veröf-
fentlichen, 

       entfällt 
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4. die Information der Wahlberechtigten 
nach § 27 Absatz 3 Satz 1 der Wahl-
ordnung für die Sozialversicherung hat 
insbesondere Folgendes zu enthalten: 

       entfällt 

a) eine Beschreibung des Verfahrens 
für die Stimmabgabe per Online-
Wahl einschließlich der für die Au-
thentisierung des Wahlberechtigten 
zu verwendenden Authentisie-
rungsmittel und der technischen 
Mechanismen, mit Hilfe derer sich 
der Wahlberechtigte von der Au-
thentizität der Wahlplattform über-
zeugen kann, sowie 

       entfällt 

b) den Hinweis, dass eine Stimmab-
gabe nur einmal erfolgen kann und 
dass bei doppelt abgegebener 
Stimme sowohl per Briefwahl als 
auch per Online-Wahl die per Brief-
wahl abgegebene Stimme ungültig 
ist, 

       entfällt 

5. die Wahlbekanntmachung hat ergän-
zend zu § 31 Absatz 2 der Wahlord-
nung für die Sozialversicherung den 
Tag zu bezeichnen, bis zu dem eine 
Stimme per Online-Wahl abgegeben 
sein muss, 

       entfällt 

6. der Stimmzettel für die Stimmabgabe 
per Online-Wahl muss dem Stimmzettel 
nach § 41 Absatz 1 der Wahlordnung 
für die Sozialversicherung im Hinblick 
auf Darstellung und Inhalt entsprechen, 

       entfällt 

7. die Wahlunterlagen müssen zusätzlich 
Folgendes enthalten: 

       entfällt 

a) eine Beschreibung des Verfahrens 
für die Stimmabgabe per Online-
Wahl einschließlich der für die Au-
thentisierung des Wahlberechtigten 
zu verwendenden Authentisie-
rungsmittel und der technischen 
Mechanismen, mit Hilfe derer sich 
der Wahlberechtigte von der Au-
thentizität der Wahlplattform über-
zeugen kann, sowie 

       entfällt 
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b) den Hinweis, dass eine Stimmab-
gabe nur einmal erfolgen kann und 
dass bei doppelt abgegebener 
Stimme sowohl per Briefwahl als 
auch per Online-Wahl die per Brief-
wahl abgegebene Stimme ungültig 
ist, 

       entfällt 

8. der Wahlberechtigte, der seine Stimme 
per Online-Wahl abgibt, hat 

       entfällt 

a) die für den Zugang zur Wahlplatt-
form erforderliche Authentisierung 
unter Verwendung der zur Verfü-
gung gestellten Authentisierungs-
mittel durchzuführen, 

       entfällt 

b) den elektronischen Stimmzettel 
persönlich zu kennzeichnen, 

       entfällt 

c) den Wahlvorgang durch Versenden 
des elektronischen Stimmzettels in-
nerhalb der Wahlplattform abzu-
schließen und  

       entfällt 

d) keine weitere Stimme per Briefwahl 
abzugeben, 

       entfällt 

9. die Krankenkassen haben sicherzustel-
len, dass eine Stimmabgabe per Onli-
ne-Wahl barrierefrei durchgeführt wer-
den kann, 

       entfällt 

10. ergänzend zu der Prüfung nach 
§ 45 Absatz 1 der Wahlordnung für die 
Sozialversicherung hat der Wahlaus-
schuss zu ermitteln, ob durch Wahlbe-
rechtigte eine doppelte Stimmabgabe 
sowohl per Briefwahl als auch per Onli-
ne-Wahl erfolgt ist, 

       entfällt 

11. eine Stimmabgabe per Online-Wahl ist 
ungültig, wenn sie zu spät erfolgt, keine 
Kennzeichnung auf dem elektronischen 
Stimmzettel erfolgt ist oder die Kenn-
zeichnung den Willen des Wählers 
nicht zweifelsfrei erkennen lässt. 

       entfällt 
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       (4) Bei Krankenkassen, die eine 
Stimmabgabe per Online-Wahl ermögli-
chen, beginnt die Ermittlung des Wahler-
gebnisses erst nach dem Wahl-
tag. Die Wahlleitungen ermitteln unverzüg-
lich getrennt nach Wählergruppen sowie 
jeweils für die Stimmabgabe per Briefwahl 
und die Stimmabgabe per Online-Wahl, wie 
viele Stimmen für die einzelnen Vor-
schlagslisten abgegeben worden 
sind. Die Auswertung der per Online-Wahl 
abgegebenen Stimmen muss vor der Aus-
wertung der per Briefwahl abgegebenen 
Stimmen vorgenommen werden. Bei der 
Ermittlung der abgegebenen Stimmen ist 
über deren Gültigkeit zu entschei-
den. Auf den Stimmzetteln der ungültigen 
per Briefwahl abgegebenen Stimmen ist 
der Grund der Ungültigkeit zu vermer-
ken. Ungültige per Online-Wahl abgegebe-
ne Stimmen sind im Wahlergebnis jeweils 
mit dem Grund der Ungültigkeit auszuwei-
sen. 

       entfällt 

 

§ 194c 

 

§ 194c 

Verordnungsermächtigung Verordnungsermächtigung 

       (1) Das Bundesministerium für Ge-
sundheit wird ermächtigt, in einer Rechts-
verordnung bis zum 30. September 2020 
die technischen und organisatorischen 
Vorgaben für die Durchführung der Online-
Wahl im Rahmen des Modellprojektes nach 
§ 194a im Einvernehmen mit dem Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstech-
nik zu regeln. In der Verordnung ist Fol-
gendes festzulegen: 

       entfällt 

1. die technischen Vorgaben einschließ-
lich der Vorgaben für die Erstellung und 
Umsetzung eines angemessenen In-
formationssicherheitskonzeptes nach 
dem IT-Grundschutz des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informationstech-
nik, 

       entfällt 
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2. die Vorgaben für die Erstellung und 
Umsetzung eines gemäß dem IT-
Grundschutz des Bundesamtes für Si-
cherheit in der Informationstechnik an-
gemessenen Notfallkonzeptes, das so-
wohl die Notfallvorsorge als auch die 
Notfallbewältigung einschließt, 

       entfällt 

3. die Vorgaben für die sichere Wahlvor-
bereitung und Wahldurchführung ein-
schließlich Stimmauszählung, für die 
Überwachung der Wahlplattform und 
für die sichere Archivierung der Wahl-
durchführungs- und Ergebnisdaten, 

       entfällt 

4. die notwendigen Dokumentations-, 
Test-, Übungs-, Freigabe- und Zertifi-
zierungsmaßnahmen, 

       entfällt 

5. geeignete Verfahren für die Authentisie-
rung des Wahlberechtigten gegenüber 
der Wahlplattform mittels geeigneter 
Authentisierungsmittel und die Authenti-
fizierung des Wahlberechtigten durch 
die Wahlplattform, 

       entfällt 

6. informationstechnische Anforderungen 
an die Nachvollziehbarkeit der Stimm-
auswertung zur Herstellung einer im 
Rahmen der technischen Möglichkeiten 
möglichst weitgehenden Transparenz 
bei der Wahlauswertung und 

       entfällt 

7. die Vorgaben für Kommunikations- und 
Meldewege, insbesondere bei Sicher-
heitsvorfällen. 

       entfällt 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik ist bei der Erstellung und 
Prüfung der Umsetzung der Vorgaben an-
gemessen zu beteiligen. 

       entfällt 
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       (2) Die Festlegung der Vorgaben, 
Maßnahmen und Verfahren nach Absatz 1 
erfolgt auf der Grundlage der vom Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstech-
nik erstellten (Technischen) Richtlinien und 
sonstigen Sicherheitsanforderungen für 
Online-Wahlen und Online-
Wahlprodukte. Darüber hinausgehende 
Sicherheitsanforderungen für Online-
Wahlen im Rahmen der Sozialversiche-
rungswahlen werden vom Bundesministe-
rium für Gesundheit insbesondere unter 
Berücksichtigung des konkreten Sicher-
heitsrisikos und einer auf der Grundlage 
des BSI-Standards 200-3 erstellten Risiko-
analyse im Einvernehmen mit dem Bun-
desamt für Sicherheit in der Informations-
technik entwickelt und in der Rechtsver-
ordnung festgelegt. 

       entfällt 

 

§ 194d 

 

§ 194d 

Evaluierung Evaluierung 

       (1) Das Modellprojekt nach 
§ 194a wird durch das Bundesministerium 
für Gesundheit wissenschaftlich begleitet 
und im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales evalu-
iert. Dabei sind insbesondere folgende As-
pekte zu berücksichtigen: 

       entfällt 

1. die Zahl der bei der jeweiligen Kran-
kenkasse per Online-Wahl und per 
Briefwahl abgegebenen Stimmen, 

       entfällt 

2. die Anzahl von doppelten Stimmabga-
ben sowohl per Briefwahl als auch per 
Online-Wahl, 

       entfällt 

3. die Zahl der Versuche von manipulati-
ven Angriffen auf die Sicherheitsarchi-
tektur und deren Manipulationsresis-
tenz, 

       entfällt 

4. die Möglichkeit, durch das gewählte 
Verfahren eine möglichst weitgehende 
Nachvollziehbarkeit und Überprüfbar-
keit der Wahlauswertung und damit 
Transparenz in der Öffentlichkeit zu er-
reichen sowie  

       entfällt 
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5. die Systemverfügbarkeit im Wahlzeit-
raum. 

       entfällt 

       (2) Die für die Stimmabgabe per Onli-
ne-Wahl eingesetzte Software hat eine 
wissenschaftliche Begleitung und Evaluie-
rung zu ermöglichen. Dies schließt Sicher-
heits- und Datenschutzaspekte 
ein. Die Krankenkassen haben dem Bun-
desministerium für Gesundheit die für die 
wissenschaftliche Begleitung und Evaluie-
rung notwendigen Informationen und Daten 
zur Verfügung zu stellen. 

       entfällt 

Geltendes Recht BMAS/BMF RefE – Artikel 10 

Verordnung über die sozialver-
sicherungsrechtliche Beurtei-
lung von Zuwendungen des 

Arbeitgebers als Arbeitsentgelt 

Verordnung über die sozialver-
sicherungsrechtliche Beurtei-
lung von Zuwendungen des 

Arbeitgebers als Arbeitsentgelt 

(Sozialversicherungsentgelt-
verordnung - SvEV) 

vom: 21.12.2006 - zuletzt geän-
dert durch Art. 1 V v. 3.12.2024 I 

Nr. 394 

(Sozialversicherungsentgelt-
verordnung - SvEV) 

vom: 21.12.2006 - zuletzt geän-
dert durch Art. 1 V v. 3.12.2024 I 

Nr. 394 

§ 1 § 1 

Dem sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsentgelt nicht zuzurechnende Zu-

wendungen 

Dem sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsentgelt nicht zuzurechnende Zu-

wendungen 

(1) Dem Arbeitsentgelt sind nicht zu-
zurechnen:  

   u n v e r ä n d e r t  
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1. einmalige Einnahmen, laufende Zula-
gen, Zuschläge, Zuschüsse sowie ähn-
liche Einnahmen, die zusätzlich zu 
Löhnen oder Gehältern gewährt wer-
den, soweit sie lohnsteuerfrei sind; dies 
gilt nicht für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeitszuschläge, soweit das 
Entgelt, auf dem sie berechnet werden, 
mehr als 25 Euro für jede Stunde be-
trägt, und nicht für Vermögensbeteili-
gungen nach § 19a Absatz 1 Satz 1 
des Einkommensteuergesetzes, 

1.  u n v e r ä n d e r t  

2. sonstige Bezüge nach § 40 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuerge-
setzes, die nicht einmalig gezahltes Ar-
beitsentgelt nach § 23a des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch sind, 

2.  u n v e r ä n d e r t  

3. Einnahmen nach § 40 Abs. 2 des Ein-
kommensteuergesetzes, 

3.  u n v e r ä n d e r t  

4. Beiträge nach § 40b des Einkommen-
steuergesetzes in der am 
31. Dezember 2004 geltenden Fas-
sung, die zusätzlich zu Löhnen und 
Gehältern gewährt werden; dies gilt 
auch für darin enthaltene Beiträge, die 
aus einer Entgeltumwandlung (§ 1 
Abs. 2 Nr. 3 des Betriebsrentengeset-
zes) stammen, 

4.  u n v e r ä n d e r t  

4a. Zuwendungen nach § 3 
Nr. 56 und § 40b des Einkommensteu-
ergesetzes, die zusätzlich zu Löhnen 
und Gehältern gewährt werden und für 
die Satz 3 und 4 nichts Abweichendes 
bestimmen, 

4a.  u n v e r ä n d e r t  

5. Beträge nach § 10 des Entgeltfortzah-
lungsgesetzes, 

5.  u n v e r ä n d e r t  

6. Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld 
nach § 20 des Mutterschutzgesetzes, 

6.  u n v e r ä n d e r t  

7. in den Fällen des § 3 Abs. 3 der vom 
Arbeitgeber insoweit übernommene Teil 
des Gesamtsozialversicherungsbei-
trags, 

7.  u n v e r ä n d e r t  
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8. Zuschüsse des Arbeitgebers zum 
Kurzarbeitergeld und Saison-
Kurzarbeitergeld, soweit sie zusammen 
mit dem Kurzarbeitergeld 80 Prozent 
des Unterschiedsbetrages zwischen 
dem Sollentgelt und dem Ist-Entgelt 
nach § 106 des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch nicht übersteigen, 

8.  u n v e r ä n d e r t  

9. steuerfreie Zuwendungen an Pensions-
kassen, Pensionsfonds oder Direktver-
sicherungen nach § 3 Nr. 63 Satz 1 und 
2 sowie § 100 Absatz 6 Satz 1 des Ein-
kommensteuergesetzes im Kalender-
jahr bis zur Höhe von insgesamt 4 Pro-
zent der Beitragsbemessungsgrenze in 
der allgemeinen Rentenversicherung; 
dies gilt auch für darin enthaltene Be-
träge, die aus einer Entgeltumwandlung 
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 des Betriebsrentenge-
setzes) stammen, 

9.  u n v e r ä n d e r t  

10. Leistungen eines Arbeitgebers oder 
einer Unterstützungskasse an einen 
Pensionsfonds zur Übernahme beste-
hender Versorgungsverpflichtungen 
oder Versorgungsanwartschaften durch 
den Pensionsfonds, soweit diese 
nach § 3 Nr. 66 des Einkommensteuer-
gesetzes steuerfrei sind, 

10.  u n v e r ä n d e r t  

11. steuerlich nicht belastete Zuwendungen 
des Beschäftigten zugunsten von durch 
Naturkatastrophen im Inland Geschä-
digten aus Arbeitsentgelt einschließlich 
Wertguthaben, 

11.  u n v e r ä n d e r t  

12. Sonderzahlungen nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 Satz 2 bis 4 des Ein-
kommensteuergesetzes der Arbeitge-
ber zur Deckung eines finanziellen 
Fehlbetrages an die Einrichtungen, für 
die Satz 3 gilt, 

12. nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
Satz 2 bis 4 des Einkommensteuer-
gesetzes nicht zu den Einkünften 
aus nichtselbständiger Arbeit gehö-
rende Sonderzahlungen des Arbeit-
gebers, 

13. Sachprämien nach § 37a des Einkom-
mensteuergesetzes, 

13.  u n v e r ä n d e r t  
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14. Zuwendungen nach § 37b Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes, soweit die 
Zuwendungen an Arbeitnehmer eines 
Dritten erbracht werden und diese Ar-
beitnehmer nicht Arbeitnehmer eines 
mit dem Zuwendenden verbundenen 
Unternehmens sind, 

14.  u n v e r ä n d e r t  

15. vom Arbeitgeber getragene oder über-
nommene Studiengebühren für ein 
Studium des Beschäftigten, soweit sie 
steuerrechtlich kein Arbeitslohn sind, 

15.  u n v e r ä n d e r t  

16. steuerfreie Aufwandsentschädigungen 
und die in § 3 Nummer 26 und 26a des 
Einkommensteuergesetzes genannten 
steuerfreien Einnahmen. 

16.  u n v e r ä n d e r t  
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Dem Arbeitsentgelt sind die in Satz 1 
Nummer 1 bis 4a, 9 bis 11, 13, 15 und 16 
genannten Einnahmen, Zuwendungen und 
Leistungen nur dann nicht zuzurechnen, 
soweit diese vom Arbeitgeber oder von 
einem Dritten mit der Entgeltabrechnung 
für den jeweiligen Abrechnungszeitraum 
lohnsteuerfrei belassen oder pauschal be-
steuert werden. Die Summe der in Satz 1 
Nr. 4a genannten Zuwendungen nach § 3 
Nr. 56 und § 40b des Einkommensteuerge-
setzes, die vom Arbeitgeber oder von ei-
nem Dritten mit der Entgeltabrechnung für 
den jeweiligen Abrechnungszeitraum lohn-
steuerfrei belassen oder pauschal besteu-
ert werden, höchstens jedoch monatlich 
100 Euro, sind bis zur Höhe von 2,5 Pro-
zent des für ihre Bemessung maßgeben-
den Entgelts dem Arbeitsentgelt zuzurech-
nen, wenn die Versorgungsregelung min-
destens bis zum 31. Dezember 2000 vor 
der Anwendung etwaiger Nettobegren-
zungsregelungen eine allgemein erreichba-
re Gesamtversorgung von mindestens 75 
Prozent des gesamtversorgungsfähigen 
Entgelts und nach dem Eintritt des Versor-
gungsfalles eine Anpassung nach Maßga-
be der Entwicklung der Arbeitsentgelte im 
Bereich der entsprechenden Versorgungs-
regelung oder gesetzlicher Versorgungs-
bezüge vorsieht; die dem Arbeitsentgelt 
zuzurechnenden Beiträge und Zuwendun-
gen vermindern sich um monatlich 13,30 
Euro. Satz 3 gilt mit der Maßgabe, dass die 
Zuwendungen nach § 3 Nr. 56 und § 40b 
des Einkommensteuergesetzes dem Ar-
beitsentgelt insoweit zugerechnet werden, 
als sie in der Summe monatlich 100 Euro 
übersteigen. 

    u n v e r ä n d e r t  

        (2) In der gesetzlichen Unfallversiche-
rung und in der Seefahrt sind auch lohn-
steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, Feier-
tags- und Nachtarbeit dem Arbeitsentgelt 
zuzurechnen; dies gilt in der Unfallversi-
cherung nicht für Erwerbseinkommen, das 
bei einer Hinterbliebenenrente zu berück-
sichtigen ist. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  
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Sozialgesetzbuch (SGB) Sechs-
tes Buch (VI) - Gesetzliche Ren-
tenversicherung - (Artikel 1 des 
Gesetzes v. 18. Dezember 1989, 
BGBl. I S. 2261, 1990 I S. 1337) 

Sozialgesetzbuch (SGB) Sechs-
tes Buch (VI) - Gesetzliche Ren-
tenversicherung - (Artikel 1 des 
Gesetzes v. 18. Dezember 1989, 
BGBl. I S. 2261, 1990 I S. 1337) 

( - SGB 6) 
vom: 18.12.1989 - zuletzt geän-

dert durch Art. 11 G v. 
18.12.2024 I Nr. 423 

( - SGB 6) 
vom: 18.12.1989 - zuletzt geän-

dert durch Art. 11 G v. 
18.12.2024 I Nr. 423 

Zweites Kapitel Zweites Kapitel 

Leistungen Leistungen 

S e c h s t e r  A b s c h n i t t  S e c h s t e r  A b s c h n i t t  

D u r c h f ü h r u n g  D u r c h f ü h r u n g  

Vierter Unterabschnitt Vierter Unterabschnitt 

Besonderheiten beim Versorgungsaus-
gleich 

Besonderheiten beim Versorgungsaus-
gleich 

§ 120f § 120f 

Interne Teilung und Verrechnung von 
Anrechten 

Interne Teilung und Verrechnung von 
Anrechten 

(1) Als erworbene Anrechte gleicher 
Art im Sinne des § 10 Abs. 2 des Versor-
gungsausgleichsgesetzes gelten die in der 
gesetzlichen Rentenversicherung erworbe-
nen Anrechte. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Als Anrechte gleicher Art im Sinne 
des § 10 Abs. 2 des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes gelten nicht  

(2) Als Anrechte gleicher Art im 
Sinne des § 10 Absatz 2 des Versor-
gungsausgleichsgesetzes gelten nicht 
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1. die bis zum 30. Juni 2024 im Beitritts-
gebiet und im übrigen Bundesgebiet 
erworbenen Anrechte, 

1. die in der allgemeinen Rentenversi-
cherung und in der knappschaftli-
chen Rentenversicherung erworbe-
nen Anrechte, 

2. die in der allgemeinen Rentenversiche-
rung und in der knappschaftlichen 
Rentenversicherung erworbenen An-
rechte, 

2. die in der Rentenversicherung als 
Zuschläge für langjährige Versiche-
rung gewährten Entgeltpunkte und 
die übrigen Entgeltpunkte. 

3. die in der Rentenversicherung als Zu-
schläge für langjährige Versicherung 
gewährten Entgeltpunkte und die übri-
gen Entgeltpunkte. 

entfällt 

Drittes Kapitel Drittes Kapitel 

Organisation, Datenschutz und Da-
tensicherheit 

Organisation, Datenschutz und Da-
tensicherheit 

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  Z w e i t e r  A b s c h n i t t  

D a t e n s c h u t z  u n d  D a t e n s i -
c h e r h e i t  

D a t e n s c h u t z  u n d  D a t e n s i -
c h e r h e i t  

§ 148 § 148 

Datenverarbeitung beim  
Rentenversicherungsträger 

Datenverarbeitung beim Rentenversi-
cherungsträger 

(1) Der Träger der Rentenversicherung 
darf Sozialdaten nur verarbeiten, soweit 
dies zur Erfüllung seiner gesetzlich zuge-
wiesenen oder zugelassenen Aufgaben 
erforderlich ist. Aufgaben nach diesem Bu-
che sind 

       (1) u n v e r ä n d e r t  

1. die Feststellung eines Versicherungs-
verhältnisses einschließlich einer Versi-
cherungsfreiheit oder Versicherungsbe-
freiung, 

 

2. der Nachweis von rentenrechtlichen 
Zeiten, 

 

3. die Festsetzung und Durchführung von 
Leistungen zur Teilhabe, 
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4. die Festsetzung, Zahlung, Anpassung, 
Überwachung, Einstellung oder Ab-
rechnung von Renten und anderen 
Geldleistungen, 

 

5. die Erteilung von Auskünften sowie die 
Führung und Klärung der Versiche-
rungskonten, 

 

6. der Nachweis von Beiträgen und deren 
Erstattung. 

 

Der Rentenversicherungsträger darf die 
Versicherungsnummer, den Familienna-
men, den Geburtsnamen, die Vornamen, 
den Geburtsort und die Anschrift, die ihm 
die zentrale Stelle im Rahmen der Daten-
anforderung nach § 91 Abs. 1 Satz 1 des 
Einkommensteuergesetzes übermittelt, zur 
Aktualisierung der im Versicherungskonto 
gespeicherten Namens- und Anschriftenda-
ten nutzen. 

 

(2)  Der Träger der Rentenversiche-
rung darf Daten, aus denen die Art einer 
Erkrankung erkennbar ist, zusammen mit 
anderen Daten in einem gemeinsamen 
Dateisystem nur speichern, wenn durch 
technische und organisatorische Maßnah-
men sichergestellt ist, dass die Daten über 
eine Erkrankung nur den Personen zu-
gänglich sind, die sie zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben benötigen. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Einrichtung eines automati-
sierten Verfahrens, das die Übermittlung 
von Sozialdaten aus Dateisystemen der 
Träger der Rentenversicherung durch Ab-
ruf ermöglicht, wobei auch Vermittlungs-
stellen eingeschaltet werden dürfen, ist nur 
zulässig: 

       (3) u n v e r ä n d e r t  

1. zwischen den Trägern der Rentenversi-
cherung, 

1.  u n v e r ä n d e r t  

2. mit der gesetzlichen Krankenversiche-
rung, 

2.  u n v e r ä n d e r t  

3. mit den Trägern der gesetzlichen Un-
fallversicherung, 

3.  u n v e r ä n d e r t  

4. mit der landwirtschaftlichen Alterskas-
se, 

4.  u n v e r ä n d e r t  
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5. mit der Künstlersozialkasse, 5.  u n v e r ä n d e r t  

6. mit dem Bundesamt für Soziale Siche-
rung als Verwalter des Gesundheits-
fonds, 

6.  u n v e r ä n d e r t  

7. mit der Bundesagentur für Arbeit oder 
in den Fällen des § 6a des Zweiten Bu-
ches den zugelassenen kommunalen 
Trägern, 

7.  u n v e r ä n d e r t  

8. mit der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See, soweit sie bei 
geringfügig Beschäftigten Aufgaben 
nach 
dem Einkommensteuergesetz durchfüh
rt, 

8.  u n v e r ä n d e r t  

9. mit der Deutschen Post AG, soweit sie 
mit der Berechnung oder Auszahlung 
von Sozialleistungen betraut ist, 

9.  u n v e r ä n d e r t  

10. mit der Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder, soweit diese Daten zur 
Feststellung von Leistungen erforder-
lich sind, 

10.  u n v e r ä n d e r t  

11. mit den kommunalen und kirchlichen 
Zusatz- und Beamtenversorgungskas-
sen und der Hüttenknappschaftlichen 
Zusatzversicherung, soweit diese Da-
ten zur Feststellung von Leistungen er-
forderlich sind, 

11.  u n v e r ä n d e r t  

12. mit den Versicherungsämtern und Ge-
meindebehörden, soweit sie mit der 
Aufnahme von Anträgen auf Leistungen 
aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung betraut sind, 

12.  u n v e r ä n d e r t  

13. mit weiteren Zusatzversorgungseinrich-
tungen des öffentlichen Dienstes und 
öffentlich-rechtlichen Zusatzversor-
gungseinrichtungen, soweit diese Da-
ten zur Feststellung von Leistungen er-
forderlich sind und 

13.  u n v e r ä n d e r t  
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14. mit den gemeinsamen Einrichtungen 
im Sinne von § 4 Absatz 2 des Tarif-
vertragsgesetzes, soweit dies für die 
Feststellung des Versicherungsfalles, 
für die Berechnung der Betriebsrente 
oder die Prüfung des Fortbestehens 
des Anspruchs auf die Betriebsrente 
dem Grund oder der Höhe nach, erfor-
derlich ist. 

14. mit den gemeinsamen Einrichtungen 
im Sinne von § 4 Absatz 2 des Tarif-
vertragsgesetzes, soweit dies für die 
Ermittlung und Sicherstellung der 
Beiträge, für die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles, für die Berechnung 
der Betriebsrente oder die Prüfung des 
Fortbestehens des Anspruchs auf die 
Betriebsrente dem Grund oder der Hö-
he nach, erforderlich ist. 

Sie ist mit Leistungsträgern außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs zu-
lässig, soweit diese Daten zur Feststellung 
von Leistungen nach über- und zwischen-
staatlichem Recht erforderlich sind und 
nicht Grund zur Annahme besteht, dass 
dadurch schutzwürdige Belange der davon 
betroffenen Personen beeinträchtigt wer-
den. Die Übermittlung darf auch durch Ab-
ruf im automatisierten Verfahren erfolgen, 
ohne dass es einer Genehmigung 
nach § 79 Absatz 1 des Zehnten Bu-
ches bedarf. 

    u n v e r ä n d e r t  

       (4) Die Träger der Rentenversicherung 
dürfen der Datenstelle der Rentenversiche-
rung Sozialdaten nur übermitteln, soweit 
dies zur Führung eines Dateisystems oder 
zur Erfüllung einer anderen gesetzlich vor-
geschriebenen oder zugelassenen Aufgabe 
erforderlich ist. Die Einschränkungen des 
Satzes 1 gelten nicht, wenn die Sozialda-
ten in einer anonymisierten Form übermit-
telt werden. 

       (4) u n v e r ä n d e r t  

§ 150 § 150 

Dateisysteme bei der Datenstelle Dateisysteme bei der Datenstelle 

(1) Bei der Datenstelle darf eine 
Stammsatzdatei geführt werden, soweit 
dies erforderlich ist, um  

       (1) u n v e r ä n d e r t  

1. sicherzustellen, dass eine Person nur 
eine Versicherungsnummer erhält und 
eine vergebene Versicherungsnummer 
nicht noch einmal für eine andere Per-
son verwendet wird, 

1.   u n v e r ä n d e r t  

2. für eine Person die vergebene Versi-
cherungsnummer festzustellen, 

2.   u n v e r ä n d e r t  
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3. zu erkennen, welcher Träger der Ren-
tenversicherung für die Führung eines 
Versicherungskontos zuständig ist oder 
war, 

3.   u n v e r ä n d e r t  

4. Daten, die aufgrund eines Gesetzes 
oder nach über- und zwischenstaatli-
chem Recht entgegenzunehmen sind, 
an die zuständigen Stellen weiterleiten 
zu können, 

4.   u n v e r ä n d e r t  

5. zu erkennen, bei welchen Trägern der 
Rentenversicherung oder welchen Leis-
tungsträgern im Ausland weitere Daten 
zu einer Person gespeichert sind, 

5.   u n v e r ä n d e r t  

6. Mütter über die Versicherungspflicht 
während der Kindererziehung zu unter-
richten, wenn bei Geburtsmeldungen 
eine Versicherungsnummer der Mutter 
nicht eindeutig zugeordnet werden 
kann, 

6.   u n v e r ä n d e r t  

7. das Zusammentreffen von Renten aus 
eigener Versicherung und Hinterbliebe-
nenrenten und Arbeitsentgelt festzustel-
len, um die ordnungsgemäße Berech-
nung und Zahlung von Beiträgen der 
Rentner zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung überprüfen zu können, 

7.   u n v e r ä n d e r t  

8. es den Trägern der Rentenversiche-
rung zu ermöglichen, überlebende 
Ehegatten oder Lebenspartner auf das 
Bestehen eines Leistungsanspruchs 
hinzuweisen, 

8. es den Trägern der Rentenversiche-
rung zu ermöglichen, überlebende 
Ehegatten oder Lebenspartner auf das 
Bestehen eines Leistungsanspruchs 
hinzuweisen und einen solchen Leis-
tungsanspruch festzustellen, 

9. es den Trägern der Rentenversiche-
rung und der landwirtschaftlichen Al-
terskasse zu ermöglichen, die unrecht-
mäßige Erbringung von Witwenrenten 
und Witwerrenten sowie Erziehungs-
renten nach Eheschließung oder Be-
gründung einer Lebenspartnerschaft zu 
vermeiden, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. der landwirtschaftlichen Alterskasse 
gemäß § 73 Absatz 2 des Gesetzes 
über die Alterssicherung der Landwir-
te die Feststellung der Versicherungs-
pflicht von Ehegatten zu ermöglichen. 

10. u n v e r ä n d e r t  
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Weitere Sozialdaten dürfen in der Stamm-
satzdatei der Datenstelle nur gespeichert 
werden, soweit dies zur Erfüllung einer der 
Deutschen Rentenversicherung Bund zu-
gewiesenen oder übertragenen Aufgabe 
erforderlich und dafür die Verarbeitung von 
Sozialdaten in einer anonymisierten Form 
nicht ausreichend ist. 

       u n v e r ä n d e r t  

       (2) Die Stammsatzdatei darf außer den 
personenbezogenen Daten über das Ver-
hältnis einer Person zur Rentenversiche-
rung nur folgende Daten enthalten: 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

1. Versicherungsnummer, bei Beziehern 
einer Rente wegen Todes auch die 
Versicherungsnummer des verstorbe-
nen Versicherten, 

 

2. Familienname und Vornamen ein-
schließlich des Geburtsnamens, 

 

3. Geburtsort einschließlich des Geburts-
landes, 

 

4. Staatsangehörigkeit,  

5. Sterbedatum,  

6. Anschrift,  

7. Betriebsnummer des Arbeitgebers,  

8. Tag der Beschäftigungsaufnahme.  

(3) Für die Prüfung, ob eine Beschäfti-
gung oder selbstständige Erwerbstätigkeit 
innerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Buches die Voraussetzungen erfüllt, nach 
denen die deutschen Rechtsvorschriften 
über die soziale Sicherheit nach den Vor-
schriften des Titels II der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 keine Anwendung finden, 
speichert die Datenstelle der Rentenversi-
cherung folgende Daten: 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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1. die Daten, die in der von der Verwal-
tungskommission für die Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit 
festgelegten Bescheinigung über das 
anzuwendende Recht oder in dem ent-
sprechenden strukturierten Dokument 
des Trägers eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union, eines 
anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz enthal-
ten sind, 

 

2. ein Identifikationsmerkmal der Person, 
für die die Bescheinigung ausgestellt 
oder das entsprechende strukturierte 
Dokument erstellt wurde, 

 

3. ein Identifikationsmerkmal des auslän-
dischen Arbeitgebers, 

 

4. ein Identifikationsmerkmal des inländi-
schen Arbeitgebers, 

 

5. die Mitteilung über eine Anfrage beim 
ausstellenden Träger, einer Bescheini-
gung nach Nummer 1 oder eines ent-
sprechenden strukturierten Dokuments, 

 

6. das Ergebnis der Überprüfung der Be-
scheinigung nach Nummer 1 oder des 
entsprechenden strukturierten Doku-
ments. 
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Das Identifikationsmerkmal des Arbeitneh-
mers oder der Arbeitnehmerin ist die Versi-
cherungsnummer. Ist eine Versicherungs-
nummer nicht vergeben, vergibt die Daten-
stelle ein neues Identifikationsmerk-
mal. Entsprechendes gilt für das Identifika-
tionsmerkmal des Selbständigen. Für die 
Zusammensetzung dieses Identifikations-
merkmales gilt § 147 
Abs. 2 entsprechend. Die Datenstelle 
vergibt ein Identifikationsmerkmal des aus-
ländischen Arbeitgebers. Das Identifikati-
onsmerkmal des Unternehmens im Inland 
ist die Betriebsnummer. Ist eine Betriebs-
nummer noch nicht vergeben, vergibt die 
Datenstelle ein eindeutiges Identifikations-
merkmal als vorläufige Betriebsnum-
mer. Die Datenstelle verarbeitet die in 
Satz 1 genannten Daten, soweit dies für 
den darin genannten Prüfungszweck erfor-
derlich ist. Die Datenstelle übermittelt der 
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der 
Bauwirtschaft die in Satz 1 genannten Da-
ten, soweit dies für die Erfüllung einer sich 
aus einem Tarifvertrag ergebenden Aufga-
be der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse 
der Bauwirtschaft zum Zwecke der Einzie-
hung von Beiträgen und der Gewährung 
von Leistungen erforderlich ist. Die Daten 
sind spätestens fünf Jahre nach dem Ab-
lauf des in der Bescheinigung oder dem 
entsprechenden strukturierten Dokument 
genannten Geltungszeitraums oder, wenn 
dieser nicht genannt ist, nach Ablauf des 
Zeitraums auf den sich der Sachverhalt 
bezieht, zu löschen. Das Nähere regeln die 
Deutsche Rentenversicherung Bund und 
die Spitzenverbände der gesetzlichen Un-
fallversicherung in gemeinsamen Grunds-
ätzen. Die gemeinsamen Grundsätze wer-
den vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Finanzen genehmigt. 

 

(4) Bei der Datenstelle darf zu den ge-
setzlich bestimmten Dateisystemen jeweils 
ein weiteres Dateisystem geführt werden, 
soweit dies erforderlich ist, um die Ausfüh-
rung des Datenschutzes, insbesondere zur 
Feststellung der Benutzer der Dateisyste-
me, zu gewährleisten. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Die Einrichtung eines automati-
sierten Abrufverfahrens für ein Dateisystem 
der Datenstelle ist nur zulässig gegenüber 
den in § 148 Absatz 3 genannten Stellen, 
der Deutschen Rentenversicherung Bund, 
soweit sie als zentrale Stelle Aufgaben 
nach dem Einkommensteuergesetz durch-
führt, den Behörden der Zollverwaltung, 
soweit diese Aufgaben nach § 2 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 
durchführen, und den Unternehmen der 
privaten Krankenversicherung, soweit sie 
Krankenversichertennummern nach § 290 
in Verbindung mit § 362 Absatz 2 des Fünf-
ten Buches vergeben. Die dort enthaltenen 
besonderen Voraussetzungen für die Deut-
sche Post AG, für die Versicherungsämter 
und Gemeindebehörden und für Leistungs-
träger im Ausland müssen auch bei Satz 1 
erfüllt sein. Die Einrichtung eines automati-
sierten Abrufverfahrens für ein Dateisystem 
der Datenstelle ist ferner gegenüber dem 
Bundesamt für Logistik und Mobilität, so-
weit dieses Aufgaben nach § 11 Absatz 2 
Nummer 3 Buchstabe a des Güterkraftver-
kehrsgesetzes wahrnimmt, zulässig. 

(5) Die Einrichtung eines automati-
sierten Verfahrens, das die Übermittlung 
von Sozialdaten aus Dateisystemen der 
Datenstelle der Rentenversicherung 
durch Abruf ermöglicht, ist nur zulässig 
gegenüber 

 1. den in § 148 Absatz 3 genannten 
Stellen mit den dort enthaltenen be-
sonderen Voraussetzungen, 

 2. der Deutschen Rentenversicherung 
Bund, soweit diese als zentrale Stel-
le Aufgaben nach dem Einkommen-
steuergesetz durchführt, 

 3. den Behörden der Zollverwaltung, 
soweit diese Aufgaben nach § 2 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
zes durchführen, 

 4. den Unternehmen der privaten 
Krankenversicherung, der Postbe-
amtenkrankenkasse, der Kran-
kenversorgung der Bundesbahnbe-
amten, der Bundespolizei, den Lan-
despolizeien, der Bundeswehr so-
wie den Trägern der freien Heilfür-
sorge, soweit diese Krankenversi-
chertennummern nach § 290 in Ver-
bindung mit § 362 Absatz 2 des 
Fünften Buches vergeben, und 
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 5. dem Bundesamt für Logistik und 
Mobilität, soweit dieses Aufgaben 
nach § 11 Absatz 2 Nummer 3 
Buchstabe a des Güterkraftver-
kehrsgesetzes wahrnimmt. 

 Für die Einrichtung eines automatisier-
ten Verfahrens auf Abruf gegenüber den 
von Satz 1 Nummer 1 erfassten Stellen 
ist eine Genehmigung nach § 79 Absatz 
1 des Zehnten Buches nicht erforder-
lich. 

 

§ 151d 

 Übermittlung von Sozialdaten an den 
Träger der Insolvenzsicherung 

 Auf Anforderung des Trägers der Insol-
venzsicherung nach § 11 Absatz 1 Satz 
4 des Betriebsrentengesetzes haben die 
Träger der Rentenversicherung dem 
Träger der Insolvenzsicherung die ange-
forderten Sozialdaten zu übermitteln, die 
zur Feststellung von Leistungen beim 
Träger der Insolvenzsicherung erforder-
lich sind. 
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Viertes Kapitel Viertes Kapitel 

Finanzierung Finanzierung 

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  Z w e i t e r  A b s c h n i t t  

B e i t r ä g e  u n d  V e r f a h r e n  B e i t r ä g e  u n d  V e r f a h r e n  

Erster Unterabschnitt Erster Unterabschnitt 

Beiträge Beiträge 

D r i t t e r  T i t e l  D r i t t e r  T i t e l  

V e r t e i l u n g  d e r  B e i t r a g s l a s t  V e r t e i l u n g  d e r  B e i t r a g s l a s t  

§ 172a § 172a 

Beitragszuschüsse des Arbeitgebers für 
Mitglieder berufsständischer Versor-

gungseinrichtungen 

Beitragszuschüsse des Arbeitgebers für 
Mitglieder berufsständischer Versor-

gungseinrichtungen 

Für Beschäftigte, die nach § 6 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1 von der Versiche-
rungspflicht befreit sind, zahlen die Arbeit-
geber einen Zuschuss in Höhe der Hälfte 
des Beitrags zu einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung, höchstens aber 
die Hälfte des Beitrags, der zu zahlen wä-
re, wenn die Beschäftigten nicht von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung befreit worden wären. 

Für Beschäftigte, die nach § 6 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 von der Versi-
cherungspflicht befreit sind, zahlen die 
Arbeitgeber einen Zuschuss zum Bei-
trag zu einer berufsständischen Versor-
gungseinrichtung in Höhe des Anteils, 
den sie zu tragen hätten, wenn die Be-
schäftigten nicht von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung befreit worden wären. 
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S i e b t e r  T i t e l  S i e b t e r  T i t e l  

Z a h l u n g  v o n  B e i t r ä g e n  i n  
b e s o n d e r e n  F ä l l e n  

Z a h l u n g  v o n  B e i t r ä g e n  i n  
b e s o n d e r e n  F ä l l e n  

§ 187a § 187a 

Zahlung von Beiträgen bei vorzeitiger 
Inanspruchnahme einer Rente wegen 

Alters 

Zahlung von Beiträgen bei vorzeitiger 
Inanspruchnahme einer Rente wegen 

Alters 

(1) Bis zum Erreichen der Regelal-
tersgrenze können Rentenminderungen, 
die durch die vorzeitige Inanspruchnahme 
einer Rente wegen Alters entstehen, durch 
Zahlung von Beiträgen ausgeglichen wer-
den. Die Berechtigung zu dieser Aus-
gleichszahlung setzt voraus, dass Versi-
cherte zuvor im Rahmen der Auskunft über 
die Höhe der Beitragszahlung zum Aus-
gleich einer Rentenminderung bei vorzeiti-
ger Inanspruchnahme einer Rente wegen 
Alters (§ 109 Absatz 5 Satz 4) erklärt ha-
ben, eine solche Rente in Anspruch neh-
men zu wollen. Eine Ausgleichszahlung auf 
Grundlage einer entsprechenden Auskunft 
ist ab dem Zeitpunkt nicht mehr zulässig, 
ab dem Versicherte die Rente wegen Al-
ters, für die die Auskunft erteilt worden ist, 
nicht beansprucht haben oder ab dem eine 
Rente wegen Alters ohne Rentenminde-
rungen bezogen werden kann. 

       (1) u n v e r ä n d e r t  

(1a) Grundlage für die Ausgleichszah-
lung ist die Auskunft nach § 109 Absatz 5 
Satz 4. Ein berechtigtes Interesse im Sinne 
des § 109 Absatz 1 Satz 3 für diese Aus-
kunft liegt nach Vollendung des 50. Le-
bensjahres vor. 

(1a) Grundlage für die Ausgleichszah-
lung ist die Auskunft nach § 109 Absatz 5 
Satz 4. Ein hierfür berechtigtes Interesse 
im Sinne des § 109 Absatz 1 Satz 3 für 
diese Auskunft liegt nur nach Vollen-
dung des 50. Lebensjahres vor. 
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(2) Beiträge können bis zu der Höhe 
gezahlt werden, die sich nach der Auskunft 
über die Höhe der zum Ausgleich einer 
Rentenminderung bei vorzeitiger Inan-
spruchnahme einer Rente wegen Alters als 
erforderliche Beitragszahlung bei höchst-
möglicher Minderung an persönlichen Ent-
geltpunkten durch eine vorzeitige Inan-
spruchnahme einer Rente wegen Alters 
ergibt. Diese Minderung wird auf der 
Grundlage der Summe aller Entgeltpunkte 
ermittelt, die mit einem Zugangsfaktor zu 
vervielfältigen ist und die sich bei Berech-
nung einer Altersrente unter Zugrundele-
gung des beabsichtigten Rentenbeginns 
ergeben würde. Dabei ist für jeden Kalen-
dermonat an bisher nicht bescheinigten 
künftigen rentenrechtlichen Zeiten bis zum 
beabsichtigten Rentenbeginn von einer 
Beitragszahlung nach einem vom Arbeit-
geber zu bescheinigenden Arbeitsentgelt 
auszugehen. Der Bescheinigung ist das 
gegenwärtige beitragspflichtige Arbeitsent-
gelt aufgrund der bisherigen Beschäftigung 
und der bisherigen Arbeitszeit zugrunde zu 
legen. Soweit eine Vorausbescheinigung 
nicht vorliegt, ist von den durchschnittlichen 
monatlichen Entgeltpunkten der Beitrags-
zeiten des Kalenderjahres auszugehen, für 
das zuletzt Entgeltpunkte ermittelt werden 
können. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Für je einen geminderten persönli-
chen Entgeltpunkt ist der Betrag zu zahlen, 
der sich ergibt, wenn der zur Wiederauffül-
lung einer im Rahmen des Versorgungs-
ausgleichs geminderten Rentenanwart-
schaft für einen Entgeltpunkt zu zahlende 
Betrag durch den jeweiligen Zugangsfaktor 
geteilt wird. Teilzahlungen sind zulässig. 
Eine Erstattung gezahlter Beiträge erfolgt 
nicht. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 187b § 187b 

Zahlung von Beiträgen bei Abfindungen 
von Anwartschaften auf betriebliche 

Altersversorgung oder von Anrechten 
bei der Versorgungsausgleichskasse 

Zahlung von Beiträgen bei Abfindungen 
von Anwartschaften auf betriebliche 

Altersversorgung oder von Anrechten 
bei der Versorgungsausgleichskasse 

(1) Versicherte, die bei Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses nach Maßgabe 
des Gesetzes zur Verbesserung der be-
trieblichen Altersversorgung eine Abfin-
dung für eine unverfallbare Anwartschaft 
auf betriebliche Altersversorgung erhalten 
haben, können innerhalb eines Jahres 
nach Zahlung der Abfindung Beiträge zur 
allgemeinen Rentenversicherung bis zur 
Höhe der geleisteten Abfindung zahlen. 

(1) Bei Beendigung eines Arbeits-
verhältnisses kann eine Abfindung für 
eine unverfallbare Anwartschaft auf be-
triebliche Altersversorgung nach Maß-
gabe des Betriebsrentengesetzes inner-
halb eines Jahres nach Zahlung der Ab-
findung als Beitrag zur allgemeinen 
Rentenversicherung bis zur Höhe der 
geleisteten Abfindung gezahlt werden. 

(1a) Absatz 1 gilt entsprechend für die 
Abfindung von Anrechten, die bei der Ver-
sorgungsausgleichskasse begründet wur-
den. 

       (1a) u n v e r ä n d e r t  

(2) Nach bindender Bewilligung einer 
Vollrente wegen Alters ist eine Beitrags-
zahlung nicht zulässig, wenn der Monat 
abgelaufen ist, in dem die Regelaltersgren-
ze erreicht wurde. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  
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Zweiter Unterabschnitt Zweiter Unterabschnitt 

Verfahren Verfahren 

Z w e i t e r  T i t e l  Z w e i t e r  T i t e l  

A u s k u n f t s -  u n d  M i t t e i -
l u n g s p f l i c h t e n  

A u s k u n f t s -  u n d  M i t t e i -
l u n g s p f l i c h t e n  

§ 196 § 196 

Auskunfts- und Mitteilungspflichten Auskunfts- und Mitteilungspflichten 

(1) Versicherte oder Personen, für die 
eine Versicherung durchgeführt werden 
soll, haben, soweit sie nicht bereits 
nach § 28o des Vierten Bu-
ches auskunftspflichtig sind, dem Träger 
der Rentenversicherung 

       (1) u n v e r ä n d e r t  

1. über alle Tatsachen, die für die Fest-
stellung der Versicherungs- und Bei-
tragspflicht und für die Durchführung 
der den Trägern der Rentenversiche-
rung übertragenen Aufgaben erforder-
lich sind, auf Verlangen unverzüglich 
Auskunft zu erteilen, 

 

2. Änderungen in den Verhältnissen, die 
für die Feststellung der Versicherungs- 
und Beitragspflicht erheblich sind und 
nicht durch Dritte gemeldet werden, un-
verzüglich mitzuteilen. 

 

Sie haben dem Träger der Rentenversiche-
rung auf dessen Verlangen unverzüglich 
die Unterlagen vorzulegen, aus denen die 
Tatsachen oder die Änderungen in den 
Verhältnissen hervorgehen. 
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(2) Die zuständigen Meldebehörden 
haben der Datenstelle der Rentenversiche-
rung zur Durchführung ihrer Aufgaben 
nach § 150, zur Durchführung der Versi-
cherung wegen Kindererziehung und zur 
Weiterleitung der Mitteilung nach § 101a 
des Zehnten Buches die erstmalige Erfas-
sung und jede Änderung des Vor- und des 
Familiennamens, des Geschlechts oder 
eines Doktorgrades, den Tag, den Monat, 
das Jahr und den Ort der Geburt und die 
Anschrift der alleinigen oder der Haupt-
wohnung eines Einwohners oder bei Weg-
zug in das Ausland, soweit möglich, den 
Wohnsitzstaat und die Zuzugsanschrift 
mitzuteilen. Bei einer Anschriftenänderung 
ist zusätzlich die bisherige Anschrift, im 
Falle einer Geburt sind zusätzlich die Da-
ten der Mutter nach Satz 1, bei Mehrlings-
geburten zusätzlich die Zahl der geborenen 
Kinder und im Sterbefall zusätzlich der 
Sterbetag des Verstorbenen mitzutei-
len. Die Datenstelle der Rentenversiche-
rung übermittelt die Daten einer erstmali-
gen Erfassung oder Änderung taggleich an 
die zuständige Einzugsstelle nach § 28i 
des Vierten Buches, soweit diese bekannt 
ist. Satz 1 gilt entsprechend für Sterbefall-
mitteilungen für deutsche Staatsangehörige 
aus dem Ausland. In diesen Fällen erfolgt 
die Übermittlung in elektronischer Form 
unmittelbar durch die deutschen Auslands-
vertretungen an die Datenstelle der Ren-
tenversicherung. Sind der Datenstelle der 
Rentenversicherung Daten von Personen 
übermittelt worden, die sie nicht für die Er-
füllung ihrer Aufgaben nach Satz 1 benö-
tigt, sind diese Daten von ihr unverzüglich 
zu löschen. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

(2a) Die zuständigen Meldebehörden 
haben der Datenstelle der Rentenversiche-
rung zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben  

       (2a) u n v e r ä n d e r t  
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1. nach § 150 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 
zusätzlich zur Sterbefallmitteilung den 
Familiennamen oder den Lebenspart-
nerschaftsnamen, den Vornamen, den 
Tag, den Monat und das Jahr der Ge-
burt und die Anschrift der alleinigen 
oder der Hauptwohnung oder bei 
Wegzug in das Ausland, soweit mög-
lich, den Wohnsitzstaat und die Zuzu-
gsanschrift des überlebenden Ehegat-
ten oder Lebenspartners des Verstor-
benen, 

1. nach § 150 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 
zusätzlich zur Sterbefallmitteilung den 
Familiennamen oder den Lebenspart-
nerschaftsnamen, den Vornamen, den 
Tag, den Monat und das Jahr der Ge-
burt und die Anschrift der alleinigen 
oder der Hauptwohnung oder bei 
Wegzug in das Ausland, soweit mög-
lich, den Wohnsitzstaat und die Zuzu-
gsanschrift des überlebenden Ehegat-
ten oder Lebenspartners des Verstor-
benen und das Datum der letzten 
Eheschließung oder der letzten Be-
gründung der Lebenspartnerschaft, 

2. nach § 150 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 
bei einer Eheschließung oder einer 
Begründung einer Lebenspartnerschaft 
eines Einwohners unverzüglich das 
Datum dieser Eheschließung oder die-
ser Begründung einer Lebenspartner-
schaft 

2.    u n v e r ä n d e r t  

mitzuteilen. Die Datenstelle der Rentenver-
sicherung hat diese Daten an den zustän-
digen Träger der Rentenversicherung zu 
übermitteln und anschließend bei sich un-
verzüglich zu löschen. Stellt die Datenstelle 
der Rentenversicherung in den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 2 fest, dass der Einwoh-
ner keine Witwenrente oder Witwerrente 
und keine Erziehungsrente bezieht, über-
mittelt sie die Daten nicht an den zuständi-
gen Träger der Rentenversicherung. Satz 1 
Nummer 1 gilt entsprechend für die zu-
ständige deutsche Auslandsvertretung, 
sofern diese Informationen bekannt sind. 

     u n v e r ä n d e r t  

       (3) Die Handwerkskammern sind ver-
pflichtet, der Datenstelle der Rentenversi-
cherung unverzüglich Eintragungen, Ände-
rungen und Löschungen in der Handwerks-
rolle über natürliche Personen und Gesell-
schafter einer rechtsfähigen Personenge-
sellschaft zu melden. Von der Meldepflicht 
ausgenommen sind Eintragungen, Ände-
rungen und Löschungen zu Handwerksbe-
trieben im Sinne der §§ 2 und 3 der Hand-
werksordnung sowie Betriebsfortführungen 
auf Grund des § 4 der Handwerksord-
nung. Mit den Meldungen sind, soweit vor-
handen, die folgenden Angaben zu über-
mitteln: 

       (3) u n v e r ä n d e r t  
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1. Familienname und Vornamen,  

2. gegebenenfalls Geburtsname,  

3. Geburtsdatum,   

4. Staatsangehörigkeit,  

5. Wohnanschrift,  

6. gegebenenfalls Familienname und Vor-
namen des gesetzlichen Vertreters, 

 

7. die Bezeichnung der Rechtsvorschrif-
ten, nach denen der Gewerbetreibende 
die Voraussetzungen für die Eintragung 
in die Handwerksrolle erfüllt, 

 

8. Art und Zeitpunkt der Prüfung eines in 
die Handwerksrolle bereits eingetrage-
nen Gewerbetreibenden, mittels derer 
die Kenntnisse und Fertigkeiten nach-
gewiesen wurden, die zur Ausübung 
des betriebenen Handwerks notwendig 
sind, 

 

9. Firma und Anschrift der gewerblichen 
Niederlassung, 

 

10. das zu betreibende Handwerk oder bei 
Ausübung mehrerer Handwerke diese 
Handwerke, 

 

11. Tag der Eintragung in die Handwerks-
rolle oder Tag der Änderung oder Lö-
schung der Eintragung sowie 

 

12. bei einer Änderung oder Löschung den 
Grund für diese. 
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Die Meldungen haben durch elektronische 
Datenübermittlung im eXTra-Standard 
durch das sichere Hypertext-
Übertragungsprotokoll (https) zu erfol-
gen. Bis zum 31. Dezember 2021 können 
die Meldungen abweichend von Satz 2 
über eine von der Datenstelle der Renten-
versicherung zur Verfügung gestellte We-
banwendung unter Nutzung allgemein zu-
gänglicher Netze übermittelt werden. Die 
Meldungen sind für jeden Gewerbetreiben-
den und Gesellschafter gesondert zu ertei-
len. Die Datenstelle der Rentenversiche-
rung hat die gemeldeten Daten an den zu-
ständigen Träger der Rentenversicherung 
weiterzuleiten. 
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Sozialgesetzbuch (SGB) Neun-
tes Buch – Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen – (Artikel 1 des 
Gesetzes v. 23. Dezember 2016, 

BGBl. I S. 3234) 

Sozialgesetzbuch (SGB) Neun-
tes Buch – Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen – (Artikel 1 des 
Gesetzes v. 23. Dezember 2016, 

BGBl. I S. 3234) 

(- SGB 9) 
vom: 23.12.2016 - zuletzt geän-

dert durch Art. 6 G v. 
22.12.2023 I Nr. 412 

(-SGB 9) 
vom: 23.12.2016 - zuletzt geän-

dert durch Art. 6 G v. 
22.12.2023 I Nr. 412 

T e i l  3  T e i l  3  

B e s o n d e r e  R e g e l u n g e n  
z u r  T e i l h a b e  s c h w e r b e -

h i n d e r t e r  M e n s c h e n  
( S c h w e r b e h i n d e r t e n -

r e c h t )  

B e s o n d e r e  R e g e l u n g e n  
z u r  T e i l h a b e  s c h w e r b e -

h i n d e r t e r  M e n s c h e n  
( S c h w e r b e h i n d e r t e n -

r e c h t )  

Kapitel 1 Kapitel 1 

Geschützter Personenkreis Geschützter Personenkreis 

§ 153 § 153 

Verordnungsermächtigung Verordnungsermächtigung 

(1) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates nähere Vorschriften 
über die Gestaltung der Ausweise, ihre 
Gültigkeit und das Verwaltungsverfahren 
zu erlassen. 

(1) Die Bundesregierung wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates nähere 
Vorschriften zu erlassen über 

 1. das Format, die Gestaltung der 
Ausweise nach § 152 Absatz 5 und 
ihre Gültigkeit, 
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 2. das Format, die Ausstellung, die 
Gestaltung und die Gültigkeit von 
Ausweisen für Menschen mit Be-
hinderungen nach dem gemeinsa-
men einheitlichen Muster der Euro-
päischen Union, 

 3. das entsprechende Verwaltungsver-
fahren sowie 

 4. die Anerkennung der von einem 
anderen Mitgliedstaat ausgestellten 
Ausweise im Sinne der Nummer 2. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die Grundsätze aufzustellen, 
die für die Bewertung des Grades der Be-
hinderung, die Kriterien für die Bewertung 
der Hilflosigkeit und die Voraussetzungen 
für die Vergabe von Merkzeichen maßge-
bend sind, die nach Bundesrecht im 
Schwerbehindertenausweis einzutragen 
sind. 

       (2) u n v e r ä n d e r t  
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Zehntes Buch Sozialgesetz-
buch - Sozialverwaltungsver-

fahren und Sozialdatenschutz - 

Zehntes Buch Sozialgesetz-
buch - Sozialverwaltungsver-

fahren und Sozialdatenschutz - 

( - SGB 10) 
vom: 18.8.1980 - zuletzt geän-

dert durch Art. 8d G v. 
19.7.2024 I Nr. 245 

( - SGB 10) 
vom: 18.8.1980 - zuletzt geän-

dert durch Art. 8d G v. 
19.7.2024 I Nr. 245 

Zweites Kapitel Zweites Kapitel 

Schutz der Sozialdaten Schutz der Sozialdaten 

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  Z w e i t e r  A b s c h n i t t  

V e r a r b e i t u n g  v o n  S o z i a l -
d a t e n  

V e r a r b e i t u n g  v o n  S o z i a l -
d a t e n  

§ 75 § 75 

Übermittlung von Sozialdaten für die 
Forschung und Planung 

Übermittlung von Sozialdaten für die 
Forschung und Planung 

(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten 
ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für 
ein bestimmtes Vorhaben 

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. der wissenschaftlichen Forschung im 
Sozialleistungsbereich oder der wis-
senschaftlichen Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung oder 

 

2. der Planung im Sozialleistungsbereich 
durch eine öffentliche Stelle im Rahmen 
ihrer Aufgaben 
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und schutzwürdige Interessen der betroffe-
nen Person nicht beeinträchtigt werden 
oder das öffentliche Interesse an der For-
schung oder Planung das Geheimhaltungs-
interesse der betroffenen Person erheblich 
überwiegt. Eine Übermittlung ohne Einwilli-
gung der betroffenen Person ist nicht zu-
lässig, soweit es zumutbar ist, ihre Einwilli-
gung einzuholen. Angaben über den Na-
men und Vornamen, die Anschrift, die Tele-
fonnummer sowie die für die Einleitung 
eines Vorhabens nach Satz 1 zwingend 
erforderlichen Strukturmerkmale der be-
troffenen Person können für Befragungen 
auch ohne Einwilligungen übermittelt wer-
den. Der nach Absatz 4 Satz 1 zuständigen 
Behörde ist ein Datenschutzkonzept vorzu-
legen. 

 

(2) Ergibt sich aus dem Vorhaben nach 
Absatz 1 Satz 1 eine Forschungsfrage, die 
in einem inhaltlichen Zusammenhang mit 
diesem steht, können hierzu auf Antrag die 
Frist nach Absatz 4 Satz 5 Nummer 4 zur 
Verarbeitung der erforderlichen Sozialda-
ten verlängert oder eine neue Frist festge-
legt und weitere erforderliche Sozialdaten 
übermittelt werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Soweit nach Absatz 1 oder 2 be-
sondere Kategorien von Daten im Sinne 
von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 an einen Dritten übermittelt oder 
nach Absatz 4a von einem Dritten verarbei-
tet werden, sieht dieser bei der Verarbei-
tung angemessene und spezifische Maß-
nahmen zur Wahrung der Interessen der 
betroffenen Person gemäß § 22 Absatz 2 
Satz 2 des Bundesdatenschutzgeset-
zes vor. Ergänzend zu den dort genannten 
Maßnahmen sind die besonderen Katego-
rien von Daten im Sinne des Artikels 9 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zu 
anonymisieren, sobald dies nach dem For-
schungszweck möglich ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Übermittlung nach Absatz 1 
und die weitere Verarbeitung, einschließ-
lich einer Verarbeitung von Sozialdaten mit 
weiteren Daten, sowie die Übermittlung 
nach Absatz 2 bedürfen der vorherigen 
Genehmigung durch die oberste Bundes- 
oder Landesbehörde, die für den Bereich, 
aus dem die Daten herrühren, zuständig 
ist. Die oberste Bundesbehörde kann das 
Genehmigungsverfahren bei Anträgen von 
Versicherungsträgern nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 des Vierten Buches oder von deren 
Verbänden auf das Bundesversicherungs-
amt übertragen. Eine Übermittlung von 
Sozialdaten an eine nicht-öffentliche Stelle 
und eine weitere Verarbeitung durch diese 
nach Absatz 2 darf nur genehmigt werden, 
wenn sich die nicht-öffentliche Stelle ge-
genüber der Genehmigungsbehörde ver-
pflichtet hat, die Daten nur für den vorge-
sehenen Zweck zu verarbeiten. Die Ge-
nehmigung darf im Hinblick auf die Wah-
rung des Sozialgeheimnisses nur versagt 
werden, wenn die Voraussetzungen des 
Absatzes 1, 2 oder 4a nicht vorliegen. Sie 
muss  

(4) Die Übermittlung nach Absatz 1 
und die weitere Verarbeitung, einschließ-
lich einer Verarbeitung von Sozialdaten mit 
weiteren Daten, sowie die Übermittlung 
nach Absatz 2 bedürfen der vorherigen 
Genehmigung durch die oberste Bundes- 
oder Landesbehörde, die für den Bereich, 
aus dem die Daten herrühren, zuständig 
ist. Die oberste Bundesbehörde kann das 
Genehmigungsverfahren bei Anträgen von 
Versicherungsträgern nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 des Vierten Buches oder von deren 
Verbänden auf das Bundesamt für Sozia-
le Sicherung übertragen. Eine Übermitt-
lung von Sozialdaten an eine nicht-
öffentliche Stelle und eine weitere Verar-
beitung durch diese nach Absatz 2 darf nur 
genehmigt werden, wenn sich die nicht-
öffentliche Stelle gegenüber der Genehmi-
gungsbehörde verpflichtet hat, die Daten 
nur für den vorgesehenen Zweck zu verar-
beiten. Die Genehmigung darf im Hinblick 
auf die Wahrung des Sozialgeheimnisses 
nur versagt werden, wenn die Vorausset-
zungen des Absatzes 1, 2 oder 4a nicht 
vorliegen. Sie muss  

1. den Dritten, an den die Daten übermit-
telt werden, 

1.  u n v e r ä n d e r t  

2. die Art der zu übermittelnden Sozialda-
ten und den Kreis der betroffenen Per-
sonen, 

2.  u n v e r ä n d e r t  

3. die wissenschaftliche Forschung oder 
die Planung, zu der die übermittelten 
Sozialdaten verarbeitet werden dürfen, 
und 

3.  u n v e r ä n d e r t  

4. den Tag, bis zu dem die übermittelten 
Sozialdaten verarbeitet werden dürfen, 

4.  u n v e r ä n d e r t  
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genau bezeichnen und steht auch ohne 
besonderen Hinweis unter dem Vorbehalt 
der nachträglichen Aufnahme, Änderung 
oder Ergänzung einer Auflage. Nach Ablauf 
der Frist nach Satz 5 Nummer 4 können 
die verarbeiteten Daten bis zu zehn Jahre 
lang gespeichert werden, um eine Nach-
prüfung der Forschungsergebnisse auf der 
Grundlage der ursprünglichen Datenbasis 
sowie eine Verarbeitung für weitere For-
schungsvorhaben nach Absatz 2 zu ermög-
lichen. 

   u n v e r ä n d e r t  

       (4a) Ergänzend zur Übermittlung von 
Sozialdaten zu einem bestimmten For-
schungsvorhaben nach Absatz 1 Satz 1 
kann die Verarbeitung dieser Sozialdaten 
auch für noch nicht bestimmte, aber inhalt-
lich zusammenhängende Forschungsvor-
haben des gleichen Forschungsbereiches 
beantragt werden. Die Genehmigung ist 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 
4 zu erteilen, wenn sich der Datenempfän-
ger gegenüber der genehmigenden Stelle 
verpflichtet, auch bei künftigen For-
schungsvorhaben im Forschungsbereich 
die Genehmigungsvoraussetzungen einzu-
halten. Die nach Absatz 4 Satz 1 zuständi-
ge Behörde kann vom Antragsteller die 
Vorlage einer unabhängigen Begutachtung 
des Datenschutzkonzeptes verlangen. Der 
Antragsteller ist verpflichtet, der nach Ab-
satz 4 Satz 1 zuständigen Behörde jedes 
innerhalb des genehmigten Forschungsbe-
reiches vorgesehene Forschungsvorhaben 
vor dessen Beginn anzuzeigen und dabei 
die Erfüllung der Genehmigungsvorausset-
zungen darzulegen. Mit dem Forschungs-
vorhaben darf acht Wochen nach Eingang 
der Anzeige bei der Genehmigungsbehör-
de begonnen werden, sofern nicht die Ge-
nehmigungsbehörde vor Ablauf der Frist 
mitteilt, dass für das angezeigte Vorhaben 
ein gesondertes Genehmigungsverfahren 
erforderlich ist. 

       (4a) u n v e r ä n d e r t  

       (5) Wird die Verarbeitung von Sozial-
daten nichtöffentlichen Stellen genehmigt, 
hat die genehmigende Stelle durch Aufla-
gen sicherzustellen, dass die der Geneh-
migung durch Absatz 1, 2 und 4a gesetzten 
Grenzen beachtet werden. 

       (5) u n v e r ä n d e r t  
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       (6) Ist der Dritte, an den Sozialdaten 
übermittelt werden, eine nicht-öffentliche 
Stelle, unterliegt dieser der Aufsicht der 
gemäß § 40 Absatz 1 des Bundesdaten-
schutzgesetzes zuständigen Behörde. 

       (6) u n v e r ä n d e r t  

Anlage (zu § 78a) entfällt 

Werden Sozialdaten automatisiert ver-
arbeitet oder genutzt, ist die innerbehördli-
che oder innerbetriebliche Organisation so 
zu gestalten, dass sie den besonderen An-
forderungen des Datenschutzes gerecht 
wird. 2Dabei sind insbesondere Maßnah-
men zu treffen, die je nach der Art der zu 
schützenden Sozialdaten oder Kategorien 
von Sozialdaten geeignet sind, 

       entfällt 

1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverar-
beitungsanlagen, mit denen Sozialda-
ten verarbeitet oder genutzt werden, zu 
verwehren (Zutrittskontrolle), 

entfällt 

2. zu verhindern, dass Datenverarbei-
tungssysteme von Unbefugten genutzt 
werden können (Zugangskontrolle), 

entfällt 

3. zu gewährleisten, dass die zur Benut-
zung eines Datenverarbeitungssys-
tems Berechtigten ausschließlich auf 
die ihrer Zugriffsberechtigung unterlie-
genden Daten zugreifen können, und 
dass Sozialdaten bei der Verarbeitung, 
Nutzung und nach der Speicherung 
nicht unbefugt gelesen, kopiert, verän-
dert oder entfernt werden können (Zu-
griffskontrolle), 

entfällt 

4. zu gewährleisten, dass Sozialdaten bei 
der elektronischen Übertragung oder 
während ihres Transports oder ihrer 
Speicherung auf Datenträger nicht un-
befugt gelesen, kopiert, verändert oder 
entfernt werden können, und dass 
überprüft und festgestellt werden kann, 
an welche Stellen eine Übermittlung 
von Sozialdaten durch Einrichtungen 
zur Datenübertragung vorgesehen ist 
(Weitergabekontrolle), 

entfällt 
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5. zu gewährleisten, dass nachträglich 
überprüft und festgestellt werden kann, 
ob und von wem Sozialdaten in Daten-
verarbeitungssysteme eingegeben, 
verändert oder entfernt worden sind 
(Eingabekontrolle), 

entfällt 

6. zu gewährleisten, dass Sozialdaten, 
die im Auftrag erhoben, verarbeitet o-
der genutzt werden, nur entsprechend 
den Weisungen des Auftraggebers er-
hoben, verarbeitet oder genutzt wer-
den können (Auftragskontrolle), 

entfällt 

7. zu gewährleisten, dass Sozialdaten 
gegen zufällige Zerstörung oder Ver-
lust geschützt sind (Verfügbarkeitskon-
trolle), 

entfällt 

8. zu gewährleisten, dass zu unterschied-
lichen Zwecken erhobene Sozialdaten 
getrennt verarbeitet werden können. 

entfällt 

Eine Maßnahme nach Satz 2 Nummer 
2 bis 4 ist insbesondere die Verwendung 
von dem Stand der Technik entsprechen-
den Verschlüsselungsverfahren. 

entfällt 
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Drittes Kapitel Drittes Kapitel 

Zusammenarbeit der Leistungsträ-
ger und ihre Beziehungen zu Dritten 

Zusammenarbeit der Leistungsträ-
ger und ihre Beziehungen zu Dritten 

E r s t e r  A b s c h n i t t  E r s t e r  A b s c h n i t t  

Z u s a m m e n a r b e i t  d e r  L e i s -
t u n g s t r ä g e r  u n t e r e i n a n d e r  

u n d  m i t  D r i t t e n  

Z u s a m m e n a r b e i t  d e r  L e i s -
t u n g s t r ä g e r  u n t e r e i n a n d e r  

u n d  m i t  D r i t t e n  

D r i t t e r  T i t e l  D r i t t e r  T i t e l  

Z u s a m m e n a r b e i t  d e r  L e i s -
t u n g s t r ä g e r  m i t  D r i t t e n  

Z u s a m m e n a r b e i t  d e r  L e i s -
t u n g s t r ä g e r  m i t  D r i t t e n  

§ 101a § 101a 

Mitteilungen der Meldebehörden Mitteilungen der Meldebehörden 

(1) Die Datenstelle der Rentenversi-
cherung übermittelt die Mitteilungen aller 
Sterbefälle und Anschriftenänderungen und 
jede Änderung des Vor- und des Familien-
namens unter den Voraussetzungen von § 
196 Absatz 2 des Sechsten Buches und 
bei einer Eheschließung eines Einwohners 
das Datum dieser Eheschließung unter den 
Voraussetzungen von § 196 Absatz 2a des 
Sechsten Buches unverzüglich an die 
Deutsche Post AG. 

(1) Die Datenstelle der Rentenversi-
cherung übermittelt die Mitteilungen aller 
Sterbefälle und Anschriftenänderungen und 
jede Änderung des Vor- und des Familien-
namens unter den Voraussetzungen von § 
196 Absatz 2 des Sechsten Buches, bei 
einem Sterbefall zusätzlich das Datum 
der letzten Eheschließung oder der Be-
gründung der letzten Lebenspartner-
schaft und bei einer Eheschließung oder 
einer Begründung einer Lebenspartner-
schaft eines Einwohners das Datum dieser 
Eheschließung oder dieser Begründung 
einer Lebenspartnerschaft unter den Vo-
raussetzungen von § 196 Absatz 2a des 
Sechsten Buches unverzüglich an die 
Deutsche Post AG. 

(2) Die Mitteilungen, die von der Da-
tenstelle der Rentenversicherung an die 
Deutsche Post AG übermittelt werden, dür-
fen von der Deutschen Post AG  

       (2) u n v e r ä n d e r t  



 - 10 - Bearbeitungsstand: 03.07.2025  14:46 

 

Geltendes Recht BMAS/BMF RefE – Artikel 13 

1. nur dazu verwendet werden, um lau-
fende Geldleistungen der Leistungs-
träger, der in § 69 Abs. 2 genannten 
Stellen sowie ausländischer Leistungs-
träger mit laufenden Geldleistungen in 
die Bundesrepublik Deutschland ein-
zustellen oder deren Einstellung zu 
veranlassen sowie um Anschriften von 
Empfängern laufender Geldleistungen 
der Leistungsträger und der in § 69 
Abs. 2 genannten Stellen zu berichti-
gen oder deren Berichtigung zu veran-
lassen, und darüber hinaus 

1. nur dazu verwendet werden, um einen 
Sterbequartalsvorschuss auszuzah-
len, um laufende Geldleistungen der 
Leistungsträger, der in § 69 Abs. 2 ge-
nannten Stellen sowie ausländischer 
Leistungsträger mit laufenden Geldleis-
tungen in die Bundesrepublik Deutsch-
land einzustellen oder deren Einstel-
lung zu veranlassen sowie um An-
schriften von Empfängern laufender 
Geldleistungen der Leistungsträger 
und der in § 69 Abs. 2 genannten Stel-
len zu berichtigen oder deren Berichti-
gung zu veranlassen, und darüber hin-
aus 

2. nur weiter übermittelt werden, um den 
Trägern der Unfallversicherung, der 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau und den in § 
69 Abs. 2 genannten Zusatzversor-
gungseinrichtungen eine Aktualisie-
rung ihrer Versichertenbestände oder 
Mitgliederbestände zu ermöglichen; 
dies gilt auch für die Übermittlung der 
Mitteilungen an berufsständische Ver-
sorgungseinrichtungen, soweit diese 
nach Landesrecht oder Satzungsrecht 
zur Erhebung dieser Daten befugt sind. 

2 .   u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Verwendung und Übermittlung 
der Mitteilungen erfolgt  

       (3) u n v e r ä n d e r t  

1. in der allgemeinen Rentenversicherung 
im Rahmen des gesetzlichen Auftrags 
der Deutschen Post AG nach § 119 
Abs. 1 Satz 1 des Sechsten Buches, 

 

2. im Übrigen im Rahmen eines öffent-
lich-rechtlichen oder privatrechtlichen 
Vertrages der Deutschen Post AG mit 
den Leistungsträgern, den berufsstän-
dischen Versorgungseinrichtungen o-
der den in § 69 Abs. 2 genannten Stel-
len. 
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Zwölftes Buch Sozialgesetz-
buch - Sozialhilfe - 

Zwölftes Buch Sozialgesetz-
buch - Sozialhilfe - 

(- SGB 12) 
vom: 27.12.2003 - zuletzt geän-

dert durch Art. 8 Abs. 1 G v. 
23.12.2024 I 449 

(- SGB 12) 
vom: 27.12.2003 - zuletzt geän-

dert durch Art. 8 Abs. 1 G v. 
23.12.2024 I 449 

Elftes Kapitel Elftes Kapitel 

Einsatz des Einkommens und des 
Vermögens 

Einsatz des Einkommens und des 
Vermögens 

E r s t e r  A b s c h n i t t  E r s t e r  A b s c h n i t t  

E i n k o m m e n  E i n k o m m e n  

§ 82 § 82 

Begriff des Einkommens Begriff des Einkommens 

(1) Zum Einkommen gehören alle 
Einkünfte in Geld oder Geldeswert. Nicht 
zum Einkommen gehören 

       (1) u n v e r ä n d e r t  

1. Leistungen nach diesem Buch, 1.   u n v e r ä n d e r t  

2. Leistungen des Ausgleichs für gesund-
heitliche Schädigungsfolgen nach 
dem Soldatenentschädigungsgesetz, 

2.   u n v e r ä n d e r t  

3. Renten oder Beihilfen nach 
dem Bundesentschädigungsgesetz für 
Schaden an Leben sowie an Körper 
oder Gesundheit bis zur Höhe der ver-
gleichbaren Leistungen nach dem Vier-
zehnten Buch,  

3.   u n v e r ä n d e r t  

4. Aufwandspauschalen nach § 1878 des 
Bürgerlichen Gesetz-
buchs kalenderjährlich bis zu dem 
in § 3 Nummer 26 Satz 1 des Einkom-
mensteuergesetzes genannten Betrag, 

4.   u n v e r ä n d e r t  
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5. Mutterschaftsgeld nach § 19 des Mut-
terschutzgesetzes, 

5.   u n v e r ä n d e r t  

6. Einnahmen von Schülerinnen und 
Schülern allgemein- oder berufsbilden-
der Schulen, die das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, aus Er-
werbstätigkeiten, die in den Schulferien 
ausgeübt werden; dies gilt nicht für 
Schülerinnen und Schüler, die einen 
Anspruch auf Ausbildungsvergütung 
haben, 

6.   u n v e r ä n d e r t  

7. der Betrag nach § 8 Absatz 1a des 
Vierten Buches aus Erwerbstätigkeit bei 
Leistungsberechtigten, die das 15., 
aber noch nicht das 25. Lebensjahr 
vollendet haben, und die 

7.   u n v e r ä n d e r t  

a) eine nach 
dem Bundesausbildungsförderungs
gesetz dem Grunde nach förde-
rungsfähige Ausbildung durchfüh-
ren, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) eine nach § 57 Absatz 1 des Dritten 
Buches dem Grunde nach förde-
rungsfähige Ausbildung, eine nach 
§ 51 des Dritten Buches dem Grun-
de nach förderungsfähige berufs-
vorbereitende Bildungsmaßnahme 
oder eine nach § 54a des Dritten 
Buches geförderte Einstiegsqualifi-
zierung durchführen, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) als Schülerinnen und Schüler all-
gemein- oder berufsbildender Schu-
len während der Schulzeit erwerbs-
tätig sind oder 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) einem Freiwilligendienst nach 
dem Bundesfreiwilligendienstgesetz
oder 
dem Jugendfreiwilligendienstegeset
z nachgehen, 

d) u n v e r ä n d e r t  
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8. Aufwandsentschädigungen oder Ein-
nahmen aus nebenberuflichen Tätigkei-
ten, die nach § 3 Nummer 12, Nummer 
26 oder Nummer 26a des Einkommen-
steuergesetzes  steuerfrei sind, soweit 
diese einen Betrag in Höhe von 3.000 
Euro kalenderjährlich nicht überschrei-
ten, 

8.   u n v e r ä n d e r t  

9. einmalige Einnahmen aus Erbschaften, 
Vermächtnissen und Pflichtteilszuwen-
dungen, 

9.   u n v e r ä n d e r t  

10. Überbrückungsgeld nach § 51 des 
Strafvollzugsgesetzes oder vergleich-
bare Leistungen nach landesrechtli-
chen Regelungen und 

10. Überbrückungsgeld nach § 51 des 
Strafvollzugsgesetzes oder vergleich-
bare Leistungen nach landesrechtli-
chen Regelungen, 

11. Einnahmen in Geldeswert, die nicht im 
Rahmen einer Erwerbstätigkeit, des 
Bundesfreiwilligendienstes oder eines 
Jugendfreiwilligendienstes zufließen. 

11. Einnahmen in Geldeswert, die nicht im 
Rahmen einer Erwerbstätigkeit, des 
Bundesfreiwilligendienstes oder eines 
Jugendfreiwilligendienstes zufließen 
und 

 12. Witwen- oder Witwerrente nach § 67 
Nummer 5 und 6 des Sechsten Bu-
ches, soweit diese Rente bis zum 
Ende des dritten Kalendermonats 
nach Ablauf des Monats, in dem der 
Ehegatte verstorben ist, die an-
schließende Witwen- oder Witwer-
rente überschreitet. 

Satz 2 Nummer 7 Buchstabe c ist nach 
dem Besuch einer allgemeinbildenden 
Schule bis zum Ablauf des dritten auf das 
Ende der Schulausbildung folgenden Mo-
nats anzuwenden. Bei der Anwendung von 
Satz 2 Nummer 7 Buchstabe d gilt das Ta-
schengeld nach § 2 Nummer 4 des Bun-
desfreiwilligendienstgesetzes und nach § 2 
Absatz 1 Nummer 4 des Jugendfreiwilli-
gendienstes als Einkommen aus Erwerbs-
tätigkeit. Einkünfte aus Rückerstattungen, 
die auf Vorauszahlungen beruhen, die 
Leistungsberechtigte aus dem Regelsatz 
erbracht haben, sind kein Einkommen. Bei 
Minderjährigen ist das Kindergeld dem je-
weiligen Kind als Einkommen zuzurechnen, 
soweit es bei diesem zur Deckung des 
notwendigen Lebensunterhaltes, mit Aus-
nahme der Bedarfe nach § 34, benötigt 
wird. 

    u n v e r ä n d e r t  
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       (2) Von dem Einkommen sind abzu-
setzen 

       (2) u n v e r ä n d e r t  

1. auf das Einkommen entrichtete Steu-
ern, 

 

2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung 
einschließlich der Beiträge zur Arbeits-
förderung, 

 

3. Beiträge zu öffentlichen oder privaten 
Versicherungen oder ähnlichen Einrich-
tungen, soweit diese Beiträge gesetz-
lich vorgeschrieben oder nach Grund 
und Höhe angemessen sind, sowie ge-
förderte Altersvorsorgebeiträge 
nach § 82 des Einkommensteuergeset-
zes, soweit sie den Mindesteigenbei-
trag nach § 86 des Einkommensteuer-
gesetzes nicht überschreiten, und 

 

4. die mit der Erzielung des Einkommens 
verbundenen notwendigen Ausgaben. 

 

Erhält eine leistungsberechtigte Person, die 
das 25. Lebensjahr vollendet hat, aus einer 
Tätigkeit Bezüge oder Einnahmen, die als 
Taschengeld nach § 2 Nummer 4 des Bun-
desfreiwilligendienstgesetzes oder 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 des Jugend-
freiwilligendienstgesetzes gezahlt werden, 
ist abweichend von Satz 1 Nummer 2 bis 4 
und den Absätzen 3 und 6 ein Betrag von 
bis zu 250 Euro monatlich nicht als Ein-
kommen zu berücksichtigen. Soweit ein 
Betrag nach Satz 2 in Anspruch genom-
men wird, gelten die Beträge nach Ab-
satz 3 Satz 1 zweiter Halbsatz und nach 
Absatz 6 Satz 1 zweiter Halbsatz insoweit 
als ausgeschöpft. 
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       (3) Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt 
und Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung ist ferner ein Betrag in 
Höhe von 30 vom Hundert des Einkom-
mens aus selbständiger und nichtselbstän-
diger Tätigkeit der Leistungsberechtigten 
abzusetzen, höchstens jedoch 50 vom 
Hundert der Regelbedarfsstufe 1 nach der 
Anlage zu § 28. Abweichend von Satz 1 ist 
bei einer Beschäftigung in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen oder bei einem 
anderen Leistungsanbieter nach § 60 des 
Neunten Buches von dem Entgelt ein Ach-
tel der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anla-
ge zu § 28 zuzüglich 50 vom Hundert des 
diesen Betrag übersteigenden Entgelts 
abzusetzen. Im Übrigen kann in begründe-
ten Fällen ein anderer als in Satz 1 festge-
legter Betrag vom Einkommen abgesetzt 
werden. 

       (3) u n v e r ä n d e r t  

       (4) Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt 
und Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung ist ferner ein Betrag von 
100 Euro monatlich aus einer zusätzlichen 
Altersvorsorge der Leistungsberechtigten 
zuzüglich 30 vom Hundert des diesen Be-
trag übersteigenden Einkommens aus ei-
ner zusätzlichen Altersvorsorge der Leis-
tungsberechtigten abzusetzen, höchstens 
jedoch 50 vom Hundert der Regelbedarfs-
stufe 1 nach der Anlage zu § 28. 

       (4) u n v e r ä n d e r t  
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       (5) Einkommen aus einer zusätzlichen 
Altersvorsorge im Sinne des Absatzes 4 ist 
jedes monatlich bis zum Lebensende aus-
gezahlte Einkommen, auf das der Leis-
tungsberechtigte vor Erreichen der Regel-
altersgrenze auf freiwilliger Grundlage An-
sprüche erworben hat und das dazu be-
stimmt und geeignet ist, die Einkommenssi-
tuation des Leistungsberechtigten gegen-
über möglichen Ansprüchen aus Zeiten 
einer Versicherungspflicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung nach 
den §§ 1 bis 4 des Sechsten Buches, 
nach § 1 des Gesetzes über die Alterssi-
cherung der Landwirte, aus beamtenrecht-
lichen Versorgungsansprüchen und aus 
Ansprüchen aus Zeiten einer Versiche-
rungspflicht in einer Versicherungs- und 
Versorgungseinrichtung, die für Angehörige 
bestimmter Berufe errichtet ist, zu verbes-
sern. Als Einkommen aus einer zusätzli-
chen Altersvorsorge gelten auch laufende 
Zahlungen aus 

       (5) u n v e r ä n d e r t  

1. einer betrieblichen Altersversorgung im 
Sinne des Betriebsrentengesetzes,  

 

2. einem nach § 5 des Altersvorsorgever-
träge-
Zertifizierungsgesetzes zertifizierten Al-
tersvorsorgevertrag und 

 

3. einem nach § 5a des Altersvorsorge-
verträge-
Zertifizierungsgesetzes zertifizierten 
Basisrentenvertrag. 

 

Werden bis zu zwölf Monatsleistungen aus 
einer zusätzlichen Altersvorsorge, insbe-
sondere gemäß einer Vereinbarung 
nach § 10 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 ers-
ter Halbsatz des Einkommensteuergeset-
zes, zusammengefasst, so ist das Ein-
kommen gleichmäßig auf den Zeitraum 
aufzuteilen, für den die Auszahlung erfolg-
te. 
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       (6) Für Personen, die Leistungen der 
Hilfe zur Pflege, der Blindenhilfe oder Leis-
tungen der Eingliederungshilfe nach dem 
Neunten Buch erhalten, ist ein Betrag in 
Höhe von 40 Prozent des Einkommens aus 
selbständiger und nichtselbständiger Tätig-
keit der Leistungsberechtigten abzusetzen, 
höchstens jedoch 65 Prozent der Regelbe-
darfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28. 

       (6) u n v e r ä n d e r t  

       (7) Einnahmen sind für den Monat zu 
berücksichtigen, in dem sie zuflie-
ßen. Würde der Leistungsanspruch durch 
die Berücksichtigung einer als Nachzah-
lung zufließenden Einnahme, die nicht für 
den Monat des Zuflusses erbracht wird, in 
diesem Monat entfallen, so ist diese Ein-
nahme auf einen Zeitraum von sechs Mo-
naten gleichmäßig aufzuteilen und monat-
lich ab dem Monat des Zuflusses mit einem 
entsprechenden monatlichen Teilbetrag zu 
berücksichtigen. In begründeten Einzelfäl-
len ist der Anrechnungszeitraum nach 
Satz 2 angemessen zu verkürzen. Die Sät-
ze 1 und 2 sind auch anzuwenden, soweit 
während des Leistungsbezugs eine Aus-
zahlung zur Abfindung einer Kleinbetrags-
rente im Sinne des § 93 Absatz 3 Satz 2 
des Einkommensteuergesetzes oder 
nach § 3 Absatz 2 des Betriebsrentenge-
setzes erfolgt und durch den ausgezahlten 
Betrag das Vermögen überschritten wird, 
welches nach § 90 Absatz 2 Nummer 9 
und Absatz 3 nicht einzusetzen ist. 

       (7) u n v e r ä n d e r t  

Geltendes Recht BMAS/BMF RefE – Artikel 15 

Verordnung über die techni-
schen und organisatori-
schen Vorgaben für die 

Durchführung einer Online-
Wahl im Rahmen des Mo-

dellprojekts nach § 194a des 
Fünften Buches Sozialge-

setzbuch  

Verordnung über die techni-
schen und organisatori-
schen Vorgaben für die 

Durchführung einer Online-
Wahl im Rahmen des Mo-

dellprojekts nach § 194a des 
Fünften Buches Sozialge-

setzbuch 

(Online-Wahl-Verordnung) vom: 
23.9.2020 I 43  

(Online-Wahl-Verordnung) vom: 
23.9.2020 I 43 

         (außer Kraft getreten) 
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